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1 Zusammenfassung 

Der Name unserer Gebietskulisse 

Der Name unserer Region Hohenlohe-Tauber be-

gründet sich durch verbindende identitätsstiftende 

Elemente: Die Hohenloher Ebene und die ein-

schneidenden Flusstäler, maßgeblich durch die 

Flüsse Jagst, Kocher und Tauber. Beide Landschafts-

formen sind verantwortlich für die sich dort entwi-

ckelnde Kulturlandschaft und auch die Entwicklung 

weiterer industrieller Wirtschaftsformen oder Teile 

unserer Regionalkultur.  

 

Unsere Region im Überblick 

Unser Aktionsgebiet Hohenlohe-Tauber umfasst 28 

Städte und Gemeinden und Stadtteile. Diese sind 

Heimat für 137.749 Einwohner:innen (kurz: EW) auf 

einer Fläche von ca. 1.513 km², welches einer Be-

völkerungsdichte von 102 Einwohnern/km² ent-

spricht. Alle unsere Städte und Gemeinden werden 

dem ländlichen Raum zugerechnet. In ihnen ist 

grundsätzlich eine gute Lebensqualität für alle mög-

lich, auch wenn regionale Differenzen unterschied-

liche Entwicklungen deutlich machen. Möglichkei-

ten der Nah- und Grundversorgung sind in den 

meisten Bereichen unserer Kulisse gegeben. Aller-

dings macht sich der demographische Wandel be-

merkbar und führt zu einem Rückgang der Versor-

gungsstrukturen, unter anderem im medizinischen 

Bereich oder bei der Erreichbarkeit des nächsten 

Supermarktes.  

Die vergleichsweise schlechte Anbindung an den 

ÖPNV in der Fläche oder unattraktive Taktungen 

führen in unserer Region zu langen Anfahrtszeiten 

mit dem Nahverkehr, z.B. zu Gewerbegebieten. Da-

raus resultiert  ein hoher Anteil an PKWs pro Kopf.  

 

In unserer gesamten Kulisse, primär in unseren 

Flusstälern, sind bedeutende Naturschutz- und 

auch Landschaftsschutzgebiete zu finden. Südliche 

Teile unserer Kulisse gehören zum Naturpark 

Schwäbisch-Fränkischer Wald. Dies sind aus natur-

schutzfachlicher Sicht, aber auch für die Entwick-

lung von Naherholung und Tourismus maßgebliche 

Faktoren.  

Landwirtschaftlich prägend ist vor allem die Nut-

zung des Grünlands und des Ackerbaus. In Teilen 

unserer Kulisse können wir noch vergleichsweise 

kleinteilige Strukturen vorweisen, die aber auch 

dem landwirtschaftlichen Strukturwandel unterlie-

gen. Eng verknüpft mit unserer Landwirtschaft sind 

unsere regionalen Produkte. Wir leben in einer ech-

ten Genießerregion, welche mit ihren regionalen 

Produkten vermarktet wird. Besonderheiten sind 

das Schwäbisch-Hällische Landschwein oder neu 

auch der Hohenloher Birnenbrand, welche beide 

EU-weit als geographische Angaben geschützt sind. 

Aber auch Obst- und Weinbau tragen in Bereichen 

unserer Kulisse zur Entstehung hochwertiger Pro-

dukte bei.  

Kulturell prägend in unseren Gemeinden und Städ-

ten sind unter anderem Vereinsleben, Kulturschaf-

fende und überregionale Kulturhighlights, die die 

Lebens- und Besuchsqualität steigern.  

Um die Entwicklung als Tourismus- und Naherho-

lungsregion kümmern sich primär die drei Touris-

musorganisationen der Landkreise.  

Die wirtschaftliche Entwicklung in unserer Region 

lief in den letzten Jahren positiv, z.B. stieg das 

BIP/EW kontinuierlich an. In unserer Region treffen 

eine Vielzahl von kleinsten, kleinen und mittelstän-

dischen Unternehmen auf große Weltmarktführer. 

Oftmals sind diese noch familiengeführt und kon-

zentrieren sich auf das produzierende Gewerbe. 

Der produzierende Sektor nimmt eine bedeutende 

Funktion ein, aber auch der Primärsektor spielt, ge-

messen am Landesdurchschnitt, eine überdurch-

schnittliche Rolle. Mit Blick auf die Wirtschaftskraft 

zeigen sich jedoch deutliche strukturelle Unter-

schiede auf Landkreis- und Gemeindeebene. In un-

serer gesamten Gebietskulisse steht die Wirtschaft 

durch fehlende Auszubildende und Fachkräfte vor 

großen Herausforderungen.  

 

Transformationsprozesse beeinflussen über all 

diese Themen hinweg unsere Region. Der demogra-

phische Wandel führte in den letzten Jahren bereits 

zu einem Rückgang an Versorgungsstrukturen oder 

zu einer Verschlimmerung des Fachkräftemangels. 
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Auch das Vereinsleben kämpft, bedingt durch Alte-

rung und neuen gesellschaftlichen Strukturen, um 

die Weiterentwicklung.  

Die Digitalisierung wird kontinuierlich ausgebaut 

und digitale Prozesse und Möglichkeiten, wie in 

Selbstbedienungsmärkten, gewinnen an Bedeutung 

für unsere Region. Am Breitbandausbau wird gear-

beitet.  

Klimaschutz und -anpassung wurde in den letzten 

Jahren mehr und mehr verstetigt. Alle drei Land-

kreise weisen Konzepte und entsprechende Struk-

turen, wie Klimaschutzmanager:innen, auf. Aber 

auch die zivilgesellschaftlichen Bewegungen mit Fo-

kus auf den Klimaschutz oder nachhaltige Wirt-

schaftsweisen setzten sich in unserer Region mehr 

und mehr durch.  

 

Unsere Handlungsfelder und Ziele 

Auf unsere Strukturen und dahinterstehende Be-

darfe soll zukünftig aufgebaut werden. Deswegen 

werden wir uns in den kommenden Jahren drei 

Handlungsfeldern widmen, die eine zielgerichtete 

Entwicklung ermöglichen: 

 Gesellschaftliche Teilhabe für ALLE (Vision State-

ment: Lebenswert: Wir schaffen hohe Lebens-

qualität für alle) 

 Natur, Kultur, Genuss (Vision Statement: Wir ge-

nießen und gestalten unsere (Kultur-) Landschaft) 

 Regionale Wirtschaft (Vision Statement: Weit-

blick: Wir tüfteln an unserer Zukunft) 

 

Transformationsthemen (Klimaschutz, Nachhaltig-

keit, Digitalisierung, Vernetzung und Kooperation 

sowie demographischer Wandel) werden als Quer-

schnittsziele behandelt. Die Berücksichtigung der 

Querschnittsziele wird verstärkt auch in das REK 

und durch die neue Auswahlmatrix in die Umset-

zung integriert.  So wollen wir Strukturdefizite der 

Region auffangen und eine zukunftsgerichtete Ent-

wicklung ermöglichen.  

 

Alle drei Handlungsfelder und die Querschnittsthe-

men wirken auf die Erfüllung unseres Leitbildes und 

unserer Entwicklungsziele hin:  

 

Unsere Schwerpunktsetzung 

Basierend auf den Vorerfahrungen der vergange-

nen Förderperiode 2014 – 2022 und dem Beteili-

gungsprozess setzen wir einen besonderen Schwer-

punkt auf das Handlungsfeld Natur, Kultur, Genuss. 

Darunter fallen folgende Themen: Förderung einer 

nachhaltigen Landwirtschaft, Stärkung unserer regi-

onalen Kultur, regionale Produkte und weitere Ge-

nussthemen, Inwertsetzung unserer Region als 

Naherholungs- und Tourismusregion. In absteigen-

der Reihenfolge schließen sich die Handlungsfelder 

Lebensqualität für ALLE und regionale Wirtschaft an. 

Mit der Priorisierung in dieser Reihenfolge sollen 

unsere Besonderheiten verstärkt werden. Gerade 

mit Blick auf Themen der Daseinsvorsorge, des sozi-

alen Miteinanders, landwirtschaftlichen Entwick-

lung oder des kulturellen Lebens schwächen wir 

durch die Schwerpunktsetzung auch strukturell ne-

gative Entwicklungen ab. Unser Fokus bildet sich 

auch im Finanzplan ab (vgl. Kapitel 16.9 Finanztab-

elle: Finanz- und Umsetzungsplanung nach Vorha-

ben für den gesamten Förderzeitraum).  

 

Eine weitere Besonderheit ist der Fokus auf Klima-

schutz und -anpassung, um das Entwicklungsziel der 

Nettotreibhausgasneutralität zu erreichen. Ziel ist 

es, dass sich Klimaschutz und -anpassung thema-

tisch als rote Linie durch unsere Arbeiten der kom-

menden Förderperiode 2023 – 2027  ziehen. Um 

dies auszuführen, haben wir unsere Auswahlmatrix 

angepasst. Mit einem eingefügten Klimacheck und 

einer dort erreichten Mindestpunktzahl kann eine 

Aufstockung des Fördersatzes um 5% erzielt wer-

den. Hiermit wollen wir einen innovativen Weg ge-

hen, um aktive Beiträge zu einer klimafreundlichen 

Entwicklung zu leisten und positive Beiträge auch 

monetär zu belohnen.   

 

Hohenlohe Tauber: 

LebensKreativWeitblick. 
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Unsere Öffentlichkeit und Beteiligung 

Neue Wege gehen wir auch in den Formaten zur   

Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung. Wir konzent-

rieren uns verstärkt auf Formate, die sowohl          

barrierearme Erstkontakte mit LEADER ermöglichen 

(wie Sprechstunden) und die grundsätzliche Be-

kanntheit (z.B. Veranstaltungsteilnahme) fördern 

als auch auf Methoden, welche Mitdiskussion und 

Mitarbeit fördern. Das gesamte Konzept haben wir 

dabei strategisch auf bestimmte Zielgruppen ausge-

richtet.  

 

Unsere Regionalentwicklungsstrukturen 

Maßgeblich werden unsere erfolgreichen Struktu-

ren der vergangenen Förderperiode weitergeführt. 

Hauptagierender bleibt der Regionalentwicklungs-

verein Hohenlohe-Tauber e.V. mit Sitz in Mulfingen-

Buchenbach. Der Sitz des Vereins liegt zentral in un-

serem Aktionsgebiet. Die Kofinanzierung unseres 

Regionalmanagements wird zu gleichen Teilen von 

den beteiligten Kommunen und Landkreisen über-

nommen.  Anpassungen werden in der Zusammen-

setzung des Auswahlausschusses vorgenommen, 

welcher sich bei uns aus Vorstand und Beirat zu-

sammensetzt. Die Änderungen haben das Ziel, dass 

unsere neuen Schwerpunkte und Handlungsfelder 

thematisch abgebildet werden. Primär integrieren 

wir verstärkt Wissen im Bereich Klimaschutz und -

anpassung in unserem Auswahlausschuss.  

 

Unser Beteiligungsprozess 

All die genannten Themen und unsere Schwer-

punktsetzung beruhen auf einem intensiv durchge-

führten Beteiligungsprozess. An über 10 Terminen 

konnte sich die Öffentlichkeit in die Gestaltung un-

serer zukünftigen Themen und Strukturen einbrin-

gen. Dies reichte von einer digitalen Umfrage und 

barrierearmen Bürgersprechstunden über themati-

sche Dialogreihen bis hin zu öffentlichkeitswirksa-

men Auftakt- und Abschlussveranstaltungen mit Ar-

beitscharakter. Die Fachpartner:innen der Region 

wurden in speziellen Strategieworkshops bzw. Fo-

ren einbezogen, um eine abgestimmte Entwicklung 

der Region zu forcieren. 

 

2 Abgrenzung und Lage des Aktionsgebiets 

 Lage unseres Aktionsgebiets 

 

  

Abbildung 1: Abgleich Neue/Alte Kulisse unserer Region (eigene Darstellung auf 

Basis der GIS-Daten des Landratsamts Hohenlohekreis) 
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Unser geplantes Aktionsgebiet Hohenlohe-Tauber 

besteht aus 28 Kommunen im Nordosten Baden-

Württembergs. Es umfasst die östlichen bzw. nord-

östlichen Städte und Gemeinden der Landkreise Ho-

henlohekreis und Schwäbisch Hall sowie die südöst-

lichen Städte und Gemeinden des Main-Tauber-

Kreises. Alle drei Landkreise liegen im Regierungs-

bezirk Stuttgart. 

Mit dem vorliegenden Entwicklungskonzept bewer-

ben wir uns erneut – mit veränderter Gebietskulisse 

– als LEADER-Region des Landes Baden-Württem-

berg.  

Die Entscheidung der Bewerbung ergab sich aus ei-

nem gemeinsamem Willensbildungsprozess            

unseres Regionalentwicklungsvereines Hohenlohe-

Tauber e.V. sowie der beteiligten Landkreise und 

Kommunen. Gemeinsam führen wir die Erfolge der 

vorhergegangenen Förderperiode 2014 bis 2022 

weiter und verstärken den LEADER-Mehrwert für 

unsere Region Hohenlohe-Tauber. Zusätzliche Kom-

munen vergrößern die Gebietskulisse und runden 

die territoriale Einheit noch harmonischer ab. Hin-

zugekommen sind die Städte und Gemeinden 

Forchtenberg, Künzelsau, Niedernhall und Weiß-

bach im Hohenlohekreis. Neu im Landkreis Schwä-

bisch Hall sind alle Stadtteile von Ilshofen sowie der 

Stadtteil Gailenkirchen der Stadt Schwäbisch Hall. 

Bad Mergentheim, im Main-Tauber-Kreis, ist zu-

künftig mit allen Ortsteilen (außer der Kernstadt) 

Teil unseres Gebietes, sodass wir Lücken in der Ku-

lisse schließen konnten.  

Im Rahmen des Beteiligungsprozesses haben sich 

die Städte und Gemeinden Creglingen im Main-Tau-

ber-Kreis und Satteldorf sowie Kirchberg a.d. Jagst 

im Landkreis Schwäbisch Hall gegen eine weitere 

Beteiligung entschieden.1  

Mit 137.749 Einwohner:innen auf einer Fläche von 

ca. 1.513 km² errechnet sich eine geringe Bevölke-

rungsdichte von 102 Einwohnern/km² (vgl. Tabelle 

1) für unsere Region.  

Unsere gesamte Gebietskulisse liegt im ländlichen 

Raum. Der überwiegende Teil zeichnet sich durch 

die Raumkategorie ländlicher Raum im engeren 

Sinne aus. Lediglich die Gemeinde Untermünkheim 

und Gailenkirchen als Stadtteil von Schwäbisch Hall 

zählen zum Verdichtungsbereich ländlicher Raum 

(Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 

2002). 2

                                                           
 
1 Nicht in der Karte ersichtlich sind die Teilorte, von Gemeinden,  

die nun komplett in unserer Kulisse liegen.  

2 Nach der Definition des Landesentwicklungsplans  

   Baden-Württemberg von 2002. 
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Tabelle 1: Einwohner:innen (kurz: EW) und Fläche 

 

 

 

                                                           
 
3 Nur Stadtteil Gailenkirchen von Schwäbisch Hall (Zahlen von Dezember 2019). 

 

Kommunen Landkreis Einwohner:innen 
(31.12.2019) 

Fläche km² 

EW des Hohenlohekreises (kurz: HOK) im Aktionsgebiet: 57.796 523 

Dörzbach HOK 2.491 32 

Forchtenberg HOK 5.141 38 

Ingelfingen HOK 5.476 46 

Krautheim HOK 4.660 53 

Künzelsau HOK 15.389 75 

Kupferzell HOK 6.216 54 

Mulfingen HOK 3.670 80 

Niedernhall HOK 4.073 18 

Schöntal HOK 5.633 82 

Waldenburg HOK 3.025 32 

Weißbach HOK 2.022 13 

EW des Main-Tauber-Kreises (kurz: MTK) im Aktionsgebiet: 36.464 460 

Assamstadt MTK 2.240 17 

Bad Mergentheim (ohne Kernstadt) MTK 9.744 113 

Boxberg MTK 6.718 102 

Igersheim MTK 5.523 43 

Niederstetten MTK 4.800 104 

Weikersheim MTK 7.439 81 

EW des Landkreises Schwäbisch Hall (kurz: SHA) im Aktionsgebiet: 43.489 542 

Blaufelden SHA 5.298 90 

Braunsbach SHA 2.490 53 

Gerabronn SHA 4.297 40 

Ilshofen SHA 6.787 55 

Langenburg SHA 1.882 31 

Rot am See SHA 5.431 75 

Schrozberg SHA 5.797 105 

Untermünkheim SHA 3.109 27 

Wallhausen SHA 3.730 25 

Wolpertshausen SHA 2.325 27 

Gailenkirchen (Stadt Schwäbisch Hall)3 SHA 2.343 14 

28 Kommunen  137.749 1.525 
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 Die Abgrenzung unseres  

Aktionsgebiets 

Die Bevölkerung unserer Region identifiziert sich 

stark mit unserem Natur-, Kultur- und Wirtschafts-

raum und weiteren gemeinsamen Besonderheiten. 

Wesentliche verbindende Elemente sind in folgen-

den Themenbereichen dargelegt:  

 

Unser Naturraum und unsere Landschaft 

Unsere Kulisse ist durch die Hohenloher Ebene ge-

prägt, welche sich von 300 bis auf über 500m ü. 

N.N erhebt.  

Diese wird von den Flüssen Jagst, Kocher und Tau-

ber sowie deren Nebenflüssen und -bächen mit 

zum Teil tief eingeschnittenen Flusstälern charak-

terisiert. Auf Basis der naturräumlichen Gegeben-

heiten und der Bewirtschaftung hat sich in unserer 

gesamten Region eine abwechslungsreiche Kultur-

landschaft entwickelt, welche stark durch Land-

wirtschaft, Obstanbau, sowie in wenigen Gebieten 

auch durch Forstwirtschaft und etwas Weinbau ge-

prägt ist (vgl. Kapitel 5.2.7 Landschaft, Land- und  

Forstwirtschaft).  

 

Unser Kulturraum 

Historisch geht der Begriff Hohenlohe auf verschie-

dene kleine Fürstentümer zurück, die ab 1806 in 

das Königreich Württemberg eingegliedert wurden. 

Der namensgebende Begriff Hohenlohe bestand je-

doch weiter und stimmt als geografischer Begriff in 

weiten Teilen mit unserer Region überein. Hohen-

lohe-Tauber ist ein „Land der Burgen und Schlös-

ser“. Diese sind zum Teil noch bewohnt oder haben 

heute wichtige Funktionen für Tourismus, Kultur, 

Bildung oder auch Soziales.  

Neben der gemeinsamen Fürsten-Geschichte trägt 

der hohenlohische Dialekt zur Identitätsstiftung bei. 

Ferner prägen Kleinkulturperlen, wie ehrenamtlich 

organisierte Abende und Veranstaltungen, das kul-

turelle Leben unserer gesamten Kulisse. Auch das 

vielfältige Vereinsleben ist verbindender Teil unse-

rer Regionalkultur. Der Hohenloher Kultursommer 

bespielt als kulturelles Highlight ganz Hohenlohe-

Tauber (vgl. Kapitel 5.2.4 Bildung und Soziales und 

5.2.8 Tourismus, Erholung und Tourismus).  

 

Unser Genussraum 

Die Themen Erzeugung regionaler landwirtschaftli-

cher Produkte, deren Veredelung und der kulinari-

sche Genuss sind untrennbar mit der Region ver-

bunden. Bereits Mitte der 80er Jahre stand der Re-

gionalbotschafter Wein im Fokus. Verschiedene 

pflanzliche und tierische Produkte, aber auch Ge-

nusshandwerker:innen oder Rezepte prägen heute 

unser Hohenlohe-Tauber. Wir vermarkten uns un-

ter dem Dach der Genießerregion Hohenlohe, an-

gestoßen durch die Kampagne „Genießerland Ba-

den-Württemberg“. Die Menschen vor Ort identifi-

zieren sich mit den eigenen Produkten und der re-

gionalen Gastlichkeit (vgl. Kapitel 5.2.8 Tourismus, 

Erholung und Genuss).  

 

Unsere Stadt-Land-Beziehungen 

Durch unsere südlichen Bereiche bestehen bereits 

starke Stadt-Land-Beziehungen mit der Stadt 

Schwäbisch Hall. Durch die Aufnahme von Gai-

lenkirchen als eigenen Stadtteil von Schwäbisch 

Hall verstärken sich die Verflechtungen. Die Bezie-

hungen fußen auf Pendlerbewegungen aus dem 

gesamten Landkreis, Versorgungsmöglichkeiten o-

der dem Zugang zu Bildungseinrichtungen. Künzel-

sau und Bad Mergentheim nehmen ähnliche Funk-

tionen ein. Stadt-Land-Beziehungen sind wichtig 

für die Entwicklung unserer Region (vgl. Kapitel 

5.2.6 Raum- & Siedlungsstruktur). 

 

Unser Versorgungsraum 

In unserer gesamten Kulisse sind die Nah- und 

Grundversorgungsangebote noch in weiten Teilen 

gegeben. Es müssen aber teilweise längere An-

fahrtswege eingeplant werden und abseits der 

Zentren ist die Anbindung mit dem ÖPNV teilweise 

schwierig. 

Durch die Überalterung der Gesellschaft sind in al-

len Gebieten bereits heute Versorgungsangebote 

rückläufig. Es ist zudem in den kommenden Jahren 
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mit einer Verschlechterung der Angebote zu rech-

nen (vgl. Kapitel 5.2.2 Daseinsvorsorge). Durch die 

Erweiterung der Kulisse können Entwicklungen in 

der Versorgung vernetzter geplant werden.  

 

Unser Wirtschaftsraum 

Unsere Region ist eng mit dem Handwerk und den 

oftmals familiengeführten, kleinen- und mittelstän-

dischen Unternehmen verbunden. Auch Hidden 

Champions und bekannte Weltmarktführer prägen 

die Wirtschaftsstruktur.  

Unser Wirtschaftsraum zeichnet sich primär durch 

ein starkes produzierendes Gewerbe im Bereich 

Maschinen- und Fahrzeugbau oder der Verarbei-

tungsindustrie aus. Der Bedarf an Auszubildenden 

oder Fachkräften ist im gesamten Gebiet spürbar 

(vgl. Kapitel 5.2.3 Wirtschaftsstruktur  

und Arbeitsmarkt) 

 

Unser Tourismusraum 

Maßgeblich verantwortlich für die Entwicklung der 

Region als Erholungs- und Tourismusraum sind die 

jeweiligen Touristikgemeinschaften der drei Land-

kreise: Touristikgemeinschaft Hohenlohe e.V., Tou-

rismusverband „Liebliches Taubertal“ e.V. und Ho-

henlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. Sie ar-

beiten eng zusammen. Touristische Themen, wie 

Natur, Kultur und Genuss, sind übergreifend be-

deutsam und werden im gesamten Gebiet bespielt 

(vgl. Kapitel 5.2.8 Tourismus, Erholung und Genuss). 

 

Unser Klimaraum 

Vorhersagen zur Klimaentwicklung warnen auch in 

unserer Region vor einem Anstieg der Jahresdurch-

schnittstemperatur, vermehrten Extremklimata o-

der einer Verlängerung der Vegetationsperiode 

(vgl. Institut für Umweltsozialwissenschaften und 

Geographie, 2022). Das Verständnis für die Wich-

tigkeit der Begegnung des Klimawandels ist in un-

serer Region gegeben. Die in den drei Landkreisen 

bestehenden Energieagenturen und Klimamana-

ger:innen arbeiten im Bereich Klimaschutz und -an-

passung eng zusammen.  

Auf Prozessebene sind abgestimmte Klimaschutz-

konzepte oder Bildungsprojekte verbindende Ele-

mente (vgl. Kapitel 5.2.5 Klimaschutz und -anpas-

sung). 

 

Unser Sozialraum 

Das Vereinsleben ist kennzeichnend für den ländli-

chen Raum und hat auch in unserer Gebietskulisse 

Hohenlohe-Tauber einen zentralen Stellenwert, da 

es zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beiträgt. 

Es existieren zahlreiche Angebote, unter anderem 

in den Bereichen Sport, Gesang, Naturschutz und 

Wandern. Eine Reihe sozialer oder kirchliche Ver-

eine, Senioren oder Jugendeinrichtungen und ei-

nige Orts- und Kreisverbände des Landfrauenver-

bandes tragen zur sozialen Entwicklung und einem 

starken Miteinander bei.  

Wie in den meisten ländlichen Regionen stellt die 

Überalterung der Gesellschaft das Vereinsleben 

vor große Entwicklungsherausforderungen. Viele 

Möglichkeiten des Engagements sind nicht mehr 

zeitgemäß oder sprechen thematisch kaum junge 

Leute an. Das Fortleben der Traditionen ist nicht si-

chergestellt.  

Besonders große soziale Einrichtungen sind z.B. der  

Sonnenhof e.V., die Samariterstiftung und die    

Weckelweiler Gemeinschaft (vgl. Kapitel 5.2.4 Bil-

dung und Soziales).  

 

Zusammenfassung unserer territorialen Einheit 

Nicht allein die verbindende Geschichte und der 

gemeinsame Naturraum, sondern auch die wirt-

schaftlichen, kulturellen, sozialen, touristischen 

und verwaltungsübergreifenden Verflechtungen 

sind Begründungen für die territoriale Einheit un-

serer Gebietskulisse. Gemeinsame Themen, wie re-

gionale Produkte verstärken dies weiter. Durch 

eine darauf abgestimmte und diese Strukturen 

stärkende Regionalentwicklung soll LEADER dazu 

beitragen, dass sich unsere Region in ihrer Gesamt-

heit gemeinsam entwickelt und die Potentiale wei-

ter gestärkt werden. 
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3 Verfahren zur Erarbeitung des Regionalen Entwicklungskon-
zeptes

Im Sinne des Bottom-up-Prinzipes haben wir ver-

schiedene Beteiligungsformate angesetzt, um alle 

relevanten Zielgruppen zu erreichen und strate-

gisch auch bestimmte Themen und dahinterste-

hende Potentiale für unsere Region zu diskutieren 

(vgl. Abbildung 2). 

Öffentlichkeit (Ö) oder Fachpartner (F) oder Steuerungs-
gruppe (SG) 

Ö Regionalforum 
19.10.2021 

SG 1. Steuerungsgruppe 
09.11.2022 

F Strategieworkshop 
01.12.2021 

SG 2. Steuerungsgruppe  
26.01.2022 

Ö Bürgersprechstunden 
14.02.2022, 23.02.2022, 02.03.2022, 21.03.2022 

Ö Dialogreihe 
Zukunftsfähige Herausforderungen ländlicher Ent-
wicklung 
09.03.2022 

Ö Dialogreihe  
Die Regionalwert-Idee 
16.03.2022 

F Fachworkshops 
24.03.2022, 30.03.2022, 06.04.2022 

Ö Dialogreihe  
Projektvorstellung „LoKlim“ und Dialog zu Klima-
schutz und Klimagerechtigkeit 
23.30.2022 

Ö Dialogreihe  
Soziale Dorfentwicklung – gemeinsam Lebensqualität 
sichern 
04.05.2022 

Ö Regionalkonferenz 
09.08.2022 

SG Workshop Auswahlmatrix 
07.07.2022 

Abbildung 2: Unser Beteiligungsprozess  

 

Einbeziehung der Öffentlichkeit 

Begonnen wurde unser Prozess mit einer digitalen 

Umfrage, welche allen Interessierten die Möglich-

keit gab erste Ideen und Anregungen zu Stärken, 

Schwächen, Chancen und Risiken für unsere Region 

zu nennen. Die Umfrage lief im Spätsommer 2021, 

rund 150 Personen nahmen teil, 72 Personen 

schlossen komplett ab.  

Aufbauend folgte eine hybride Auftaktveranstal-

tung am 06.09.2021. Daran nahmen jeweils 20 Per-

sonen analog und digital teil. So konnten wir zu-

gleich Organisationsaufwände (wie Anreisezeiten) 

kleinhalten und die Vorteile eines analogen Austau-

sches nutzen. Auch trugen wir den Herausforde-

rungen der Pandemie Rechnung. Sowohl analog 

und digital wurde an Thementischen gearbeitet. 

Die Ergebnisse der ersten Schritte flossen primär in 

die Bestandserfassung und die Ausarbeitung von 

Eckpunkten unserer Zielstrategie mit ein.  

Neben den großen Veranstaltungen boten wir im 

Februar/März 2022 digitale Bürgersprechstunden 

an. Diese gaben barrierearm die Möglichkeit Fra-

gen zu stellen oder Anregungen zu platzieren. So 

konnten neue Zielgruppen leicht in Erstkontakt mit 

LEADER gebracht werden. Je Sprechstunde nah-

men um die fünf Personen teil, sodass gute Austau-

sche möglich waren. 

Unsere fünf Termine der Dialogreihe sprachen 

ebenfalls die Öffentlichkeit und Fachpartner:innen 

an. Nach einem thematischen Input diskutierten 

wir Chancen für unsere Entwicklung in den Themen:  

 04.05.2022: „Soziale Dorfentwicklung –  

gemeinsam Lebensqualität sichern“ 

 09.03.2022: Zukünftige Herausforderungen und 

Möglichkeiten für Ländliche Räume aus Sicht der 

Wissenschaft 

 16.03.2022: Die Regionalwert-Idee 

 23.03.2022: 1: Projektvorstellung „LoKlim  

Lokale Strategien zur Klimawandelanpassung in 

kleinen und mittleren Kommunen und  

Landkreisen“ sowie Thema 2: Projektvorstellung 

„Dialog zu Klimaschutz und  

Klimagerechtigkeit“ zur Förderung von  

zivilgesellschaftlichem Engagement 

 13.04.2022: Solidarische Landwirtschaft Schwä-

bisch Hall 
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Die Dialogreihe wurde in Kooperation mit der be-

nachbarten Bewerberregion Limesregion Hohen-

lohe-Heilbronn organisiert. So konnte direkt über-

greifend diskutiert werden, an welchen Stellen eine 

gemeinsame, kooperative Entwicklung sinnvoll ist. 

Zwischen 17 und 43 Personen diskutierten im Rah-

men der Dialogreihe über die jeweiligen Themen. 

Unsere Regionalkonferenz bildete am 09.06.2022 

den Abschluss der großflächigen Beteiligung. Auf 

dieser begutachteten rund 40 Teilnehmer:innen 

vor Ort die Ergebnisse und gaben ein finales Feed-

back ab.  

Alle genannten Formate wurden breit über Web-

seiten, Social Media oder die Presse kommuniziert 

(vgl. Anlage 16.3 Unsere Kommunikation und Öf-

fentlichkeitsarbeit während der Erstellung unseres 

Regionalen Entwicklungskonzeptes ).  

 

Die Mischung aus persönlichen Treffen sowie digi-

talen, barrierearmen Austauschen hat sich als sehr 

zielführend erwiesen, um sowohl einen Erstkontakt 

herzustellen und mentale und organisatorische 

Hürden abzubauen, als auch die Vorteile persönli-

cher Diskussionen mitzunehmen. Wir konnten 

Menschen unterschiedlichen Alters oder verschie-

dener Hintergründe erreichen und für LEADER und 

die Arbeit für unsere Region motivieren.  

 

Einbeziehung von Fachpartner:innen 

Unser Strategieworkshop und unsere digitalen 

Fachforen waren für strategisch relevante Fach-

partner:innen bestimmt. Aber auch interessierte 

Bürger:innen wurden einbezogen. Am großen Stra-

tegieworkshop im Dezember 2021 nahmen rund 

55 Personen teil. An den drei thematisch unterglie-

derten Fachworkshops im Frühjahr 2022 waren es 

13 (regionale Wirtschaft) bis 25 Personen (Natur, 

Kultur, Genuss). Ziel war es erst die SWOT- und Be-

darfsanalyse abzurunden und dann die Zielstrate-

gie als Hauptpunkt des REKs zu erarbeiten und re-

gionale Synergien und Entwicklungen einzubezie-

hen.  

 

Eine Besonderheit der Expertenbeteiligung war ein 

nachgelagerter Workshop am 07.07.2022, auf wel-

chem Vertreter:innen des zukünftigen Auswahl-

ausschusses die doch großen Änderungen der Aus-

wahlkriterien diskutierten und diese in der Praxis 

an Beispielen testeten.  

 

Abstimmungs-und Entscheidungsprozesse 

Relevant für Entscheidungsprozesse und die Finali-

sierung der Ergebnisse der unterschiedlichen Be-

teiligungsformate war primär unsere Steuerungs-

gruppe. Diese setzte sich aus 14 Personen zusam-

men. Dazu zählen Mitglieder des bestehenden Ver-

eins und neue Expert: innen. Auch auf eine Vertei-

lung zwischen kommunalen Vertreter:innen und 

WiSo-Partner:innen wurde geachtet.  

Diese Gruppe traf abgestimmte Entscheidungen 

über die Strategie, Kooperationen oder zukünftige 

Beteiligungsformate. Ziel war es unter anderem 

auch potenzielle Mitglieder für die Gremien des 

Vereins zu gewinnen. 

Zudem fanden Austauschtreffen mit weiteren LEA-

DER-Regionen statt. So zum Beispiel zu Klimaschutz 

oder der Regionalwert-AG, welche teilweise in Ko-

operationen oder gemeinsamen Ideen mündeten 

(vgl. Kapitel 8 Gebietsübergreifende / transnatio-

nale Kooperation mit Aktionsgruppen). Die Idee 

eine Regionalwert-AG zu gründen, wurde aufgrund 

weiterer regionaler Bestrebungen nicht mehr als 

konkretes Projekt weiterverfolgt.  

 

Steuerung des Gesamtprozesses 

Die Prozesssteuerung übernahmen Vertreter:in-

nen unserer drei beteiligten Landkreise (Hohenlo-

hekreis, Main-Tauber-Kreis, Landkreis Schwäbisch 

Hall) und unseres Regionalmanagements Hohen-

lohe-Tauber. Auf insgesamt sechs Treffen bespra-

chen diese die Beteiligungsformate oder interne 

Themen, wie die Finanzierung des Regionalmana-

gements.  
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4 Erfahrungen aus vorangehenden Förderperioden

Unsere LAG wurde am 24. März 2015 erstmalig als 

eingetragener Verein (Verein Regionalentwicklung 

Hohelohe-Tauber e.V.) gegründet und kann somit 

auf die vergangene Förderperiode 2014-2022 und 

die dort gebildeten Strukturen aufbauen. Zudem 

waren Teile unseres Gebiets auch bereits ab dem 

Jahr 1996 in LEADER-Förderkulissen integriert. 

Maßgeblich für unsere Weiterentwicklung sind die 

Ergebnisse und abgeleiteten Empfehlungen aus 

der Schlussevaluierung 2014 – 2020.  

 

Unsere Kulisse 

Unsere Kulisse ist weiterhin ein Zusammenschluss 

von Kommunen aus drei Landkreisen. Dies führt zu 

höheren administrativen Abstimmungsprozessen, 

was speziell auch in der Schlussevaluation 2014-

2020 festgehalten wurde. LEADER kann so jedoch 

auch dazu beitragen, dass übergreifende Entwick-

lungen vorangetrieben werden. Hier wollen wir 

weiter mit LEADER und einer übergreifenden Ku-

lisse ansetzen und Verwaltungsgrenzen kleinhalten. 

Entsprechende Vernetzungsansätze sind bereits 

angelaufen und werden in der kommenden Förder-

periode verstetigt. So bestehen bereits gute Kon-

takte zu den Landkreisen oder auch thematische 

Expert:innen z.B. der sozialen Einrichtungen.  

Auch zu benachbarten LEADER-Regionen bestehen 

über unser Regionalmanagement und die Land-

kreise, welche in mehreren Regionen vertreten 

sind, gute Kontakte.  

 

Unsere Schwerpunkte 

In der vergangenen Förderperiode haben wir uns 

auf vier Handlungsfelder konzentriert: 

 HF 1: Lebenswertes Hohenlohe-Tauber  

„Perspektiven für Jugend und Senioren“ 

 HF 2: Anziehendes Hohenlohe-Tauber  

„Tourismus stärken“ 

 HF 3 Prosperierendes Hohenlohe-Tauber  

„Zukunftsträchtig Wirtschaften“ 

 HF 4: Attraktives Hohenlohe-Tauber  

„Inwertsetzung der Kulturlandschaft“ 

Grundsätzlich wurde der Strategie in den Evaluati-

onsworkshops zur Schlussevaluierung eine hohe 

Passgenauigkeit attestiert. Die breite Aufstellung 

der Themen hatte Vorteile gegenüber einer inhalt-

lich enger gefassten Ausrichtung, da sie mehr Spiel-

räume für gesellschaftliche Veränderungen ließ. Da 

wir uns in einer Zeit starker Transformationspro-

zesse befinden, halten wir an diesen Grundbedin-

gungen fest.  

Ein Blick auf die real umgesetzten Projekte und die 

Zielerreichung in den Handlungsfeldern zeigte le-

diglich ein Defizit im Handlungsfeld vier. Wir integ-

rieren es deshalb zukünftig in Handlungsfeld II, da 

thematisch enge Verknüpfungen bestehen und wir 

diese zukünftig verstärken. Als Beispiel spielt un-

sere Kulturlandschaft eine große Bedeutung für 

Tourismus und Naherholung und soll entsprechend 

mehr in Wert gesetzt werden. Das neue Hand-

lungsfeld II „Natur, Kultur, Genuss“ fasst diese The-

men zusammen und wird das priorisierte Hand-

lungsfeld für die künftige Förderperiode.  

 

Weitere Handlungsempfehlungen ergaben sich aus 

der verstärkten Integration von Jugendlichen und 

älteren Gruppen, z.B. im Bereich der Freizeit und 

Kultur oder der Ausbildung. Beide Aspekte wurden 

in die künftige Zielstrategie aufgenommen. Das 

Handlungsfeld I, welches Themen der Daseinsvor-

sorge für unterschiedliche Altersstufen behandelt, 

folgt in der Schwerpunktsetzung zukünftig dem 

Handlungsfeld II.  

Auch haben wir entsprechende Kommunikations-

ideen (wie eine Instagramkampagne) erarbeitet, 

damit mehr Projekte aus den Bereichen der Jugend 

oder der Senior:innen entstehen. Vertreter:innen 

der Gruppierungen wollen wir verstärkt in die Pro-

zesse einbeziehen, da eine direkte Ansprache sehr 

aufwendig ist. Die kommende Förderperiode nut-

zen wir verstärkt dazu, mehr in Kontakt mit jünge-

ren Menschen zu kommen.  
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Bislang waren Aspekte aus dem Bereich Klima-

schutz und -anpassung in Handlungsfeld vier inte-

griert. Wir messen dem zukünftig eine größere Be-

deutung bei und folgen den Empfehlungen der 

Schlussevaluation. Deswegen setzen wir es als 

Querschnittsziel über alle Handlungsfelder hinweg. 

Wir bauen verstärkt auf regionale Entwicklungen, 

wie den Klimaschutzkonzepten der Landkreise so-

wie zivilgesellschaftlichen Zusammenschlüssen auf.  

 

Unsere Beteiligungsmöglichkeiten und Kommunika-

tionsansätze 

Die kontinuierlichen Beteiligungsmöglichkeiten 

wurden in der Abschlussevaluation der vergange-

nen Förderperiode als ausbaufähig bewertet. Auch 

die Kommunikation von Fördermöglichkeiten und 

erfolgreichen Projekten wurde kritisiert. Wir grei-

fen dieses Defizit auf und haben umfassende Kon-

zepte in beiden Punkten erarbeitet, die eine ziel-

gruppenspezifischere Kommunikation ermöglichen 

(vgl. Kapitel 10.3 Zusammenarbeit und Beteiligung).  

 

Unsere Auswahlmatrix 

Die Arbeit mit der Auswahlmatrix und den Ent-

scheidungsstrukturen wurde in der vergangenen 

Förderperiode als positiv und produktiv beurteilt. 

Trotz dieser guten Grundbedingungen halten wir 

nur in Ansätzen an den bestehenden Formaten fest. 

Gründe sind die Anforderungen des Landes oder 

der Wunsch Aspekte des Klimaschutzes und der 

Klimaanpassung verstärkt auch in die Auswahl-

matrix und damit die Umsetzung zu bringen.  

Trotz des größeren Aufwandes werden die Ände-

rungen als maßgeblicher Schritt für eine strategi-

sche Entwicklung unserer Region angesehen.  

 

LEADER-Förderungen 

LEADER findet in unserer Region in allen Landkrei-

sen und auch bei Akteur:innen aus Wirtschaft, Ver-

waltung und Gesellschaft Anerkennung. Oft kön-

nen bestehende Förderlücken durch LEADER ge-

schlossen werden. Bislang haben verstärkt kommu-

nale Projektträger:innen diese Möglichkeiten für 

sich genutzt. Durch gezielte Kommunikation und 

Einbindung stärken wir zukünftig Privatpersonen 

als potentielle Projektträger:innen.  

 

Unser Regionalbudget 

Ab dem Jahr 2019 stand das Förderprogramm „Re-

gionalbudget für Kleinprojekte“ zur Verfügung. In 

unserer Kulisse wurde es ab 2020 eingesetzt. Das 

Regionalbudget und die schnellere Umsetzung ent-

sprechender Projekte erhöhten die Sichtbarkeit 

von LEADER in der Region. Die Vorteile des Regio-

nalbudgets wurden vor allem für Jugendprojekte 

genutzt. Dies soll weiter ausgearbeitet werden.  

Die Verfügbarkeit des Regionalbudgets ist noch 

nicht durch das Land entschieden. Es handelt sich 

somit um eine Entscheidung zur Nutzung unter 

Vorbehalt (Stand Juni 2022).
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5 Beschreibung der Ausgangslage: sozioökonomische Ana-
lyse, SWOT-Analyse einschließlich Bedarfsanalyse 

Dieses Kapitel beinhaltet eine Untersuchung unse-

rer sozioökonomischen Situation und eine darauf 

aufbauende SWOT-Analyse (Strengths, Weaknes-

ses, Opportunities, Threats)4. Hierfür werden die 

wichtigsten Merkmale, Strukturen und aktuellen 

Trends unserer Region herausgearbeitet, gegen-

übergestellt und in gesellschaftliche Kontexte ein-

gebettet.  

 

 Datengrundlagen  

Wir werteten maßgeblich folgende Quellen aus:  

 Statistisches Landesamt 

Baden-Württemberg, 

 Bundesinstitut für Bau-, Stadt-  

und Raumforschung (INKAR), 

 Portal Wegweiser Kommune  

der Bertelsmann Stiftung, 

 Thematisch aufbereitete Daten  

im Thünen Landatlas, welcher die  

Daten aus INKAR oder der amtlichen  

Statistiken thematisch zusammenfasst, 

 IREUS-Studie des Landes BW (wo keine aktuelle-

ren Quellen bezogen werden konnten), 

 Regionale Daten der Wirtschaftsämter  

oder des Regionalverbandes.  

 

Herangezogen werden die neusten Ist-Daten, Zeit-

reihen (meist vergangene 10 Jahre) und vereinzelt 

Zukunftsprognosen.  

Zusätzlich flossen auch eine Vielzahl qualitativer 

Konzepte, wie Ergebnisberichte auf regionaler, 

Landes- oder Bundesebene mit ein. Bei der Daten-

auswertung achteten wir auf folgende Punkte:  

 Darstellung des Aktionsgebietes als Ganzes 

ebenso wie Betrachtung der Teilräume  

(Gemeinden und Städte)  

                                                           
 
4 Deutsche Übersetzung: Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken 

 Nutzung kleinskaliger Daten, wenn verfügbar. 

Sonst auf Landkreisebene 

 Analyse im Vergleich der Region untereinander 

und zu Landes- und Bundeswerten 

 

In den Durchschnittsberechnungen wurde Gai-

lenkirchen als Stadtteil des starken Mittelzentrums 

von Schwäbisch Hall, zumeist exkludiert, um eine 

Verzerrung der Daten zu vermeiden. Im Stadtteil 

Gailenkirchen leben lediglich 2% der zur LEADER-

Region gehörenden Bevölkerung, sodass die Re-

gion in der Gesamtheit trotzdem gut repräsentiert 

werden kann. Abgestimmte, qualitative Aussagen 

aus dem Beteiligungsprozess werden in kursiv dar-

gestellt und kenntlich gemacht (Beteiligungsverfah-

ren 2021/2022).  

 

 Soziökonomische Analyse 

 

Zusammenfassung: Unsere Region Hohenlohe-Tau-

ber erfährt ein leichtes, aber ungleich verteiltes, 

Wachstum der Bevölkerung, welches in erster Linie 

durch Zuzug bedingt ist. Dem gegenüber gestellt 

findet eine Alterung der Gesellschaft statt, welche 

analog zum demographischen Wandel auf Bundes- 

und Landesebene erfolgt. 

 

Bevölkerungsentwicklung 

Unsere Bevölkerungsdichte liegt bei 98 EW/km² 

(BW: 311 EW/km²) und unterstreicht damit die 

Ländlichkeit unserer Gebietskulisse (StaLa BW, 

2020a). Wir verzeichnen mit 2,4% zwischen 2010 

und 2020 einen Bevölkerungsanstieg, jedoch unter 

dem Landesdurchschnitt von 3,8%.5 Vor allem un-

sere zentrumsnahen Kommunen verzeichnen im 

Vergleich zu periphereren Gebieten eine etwas po-

sitivere Entwicklung (vgl. Abbildung 3).  

 

5 Gailenkirchen (zu Schwäbisch Hall) nicht mitaufgenommen.  
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Vorausrechnungen zufolge wird es in unserer Re-

gion bis zum Jahr 2035 zu einem vermehrten Zu-

wachs (+2,9%) der Bevölkerung kommen (Basisjahr 

2020). Der größte Zuwachs wird in der Gemeinde 

Assamstadt (+7,9%) vorhergesagt. Lediglich die Be-

völkerung in der Stadt Langenburg (-1,1%) soll zu-

rückgehen. Diese Entwicklungen übertreffen das 

andesweite Bevölkerungswachstum bis 2035 in Ba-

den-Württemberg (2,4%) leicht (StaLa BW, 2020b).  

 

Demographie 

Das Durchschnittsalter in unserer Kulisse liegt bei 

43,7 Jahren und entspricht nahezu dem Landes-

durchschnitt.  In unserer Gebietskulisse gibt es eine 

negative Differenz zwischen Geborenen und Ge-

stobenen (-9 EW, Stand 2020). Dies zeigt den na-

türlichen Bevölkerungsrückgang und den demogra-

phischen Wandel.6 In der Stadt Bad Mergentheim 

ist der Überschuss an Gestorbenen am größten  

                                                           
 
6 Für die Stadt Langenburg wurde aufgrund fehlender Daten das Jahr 

2019 in der Berechnung des Durchschnitts der Gebietskulisse verwen-

det. 

(-54 EW), während in der Stadt Ilshofen und der      

Gemeinde Untermünk-heim (je +17 EW) der Über-

schuss an Geburten am größten ist (StaLa BW, 

2020e). Die Entwicklung der Altersstruktur in unse-

rer Region Hohenlohe-Tauber folgt dem bundes- 

und landesweiten Trend einer alternden Gesell-

schaft. 2010 – 2020 kam es zu folgenden Entwick-

lungen (StaLa BW, 2020d): 

 Rückgang der unter 18-jährigen (-1,7%) 

 Zuwachs der 18 bis 24-Jährigen (+0,9%)  

 Zuwachs der 25 bis 29-Jährigen (+0,2%) 

 Zuwachs der 30-64-Jährigen (+0,6%)  

 Starken Zuwachs der über 65-Jährigen (+1,8%)  

 

In den vergangenen Jahren sind durch den voran-

schreitenden demographischen Wandel, verstärkt 

Änderungen in Anforderungen an Barrierefreiheit, 

Sozialleben, Kulturelles Miteinander oder Vereinsle-

ben spürbar (Beteiligungsverfahren 2021/2022). 

Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung (eigene Darstellung nach StaLa BW, 2020b) 
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Migration 

Aufgrund des Zuzuges wächst unsere Einwohner-

zahl trotz des natürlichen Bevölkerungsrückganges. 

Wir verzeichneten für das Jahr 2020 einen positi-

ven Wanderungssaldo von 0,2 je 1.000 EW7, wel-

cher jedoch deutlich unter dem Landesdurch-

schnitt liegt (BW 1,2 je 1.000 EW). Einen vergleichs-

weise großen Zuzug erfuhren Langenburg (26 je 

1.000 EW) und Untermünkheim (27,7 je 1.000 EW).  

Waldenburg (-14,5 pro 1.000 EW) und Weißbach  

(-6,9 pro 1.000 EW) wiesen die höchsten negativen 

Saldi auf und sind von einem starken Wegzug be-

troffen. Trotz der großen Zuwanderung, kann in 

Langenburg als einzige unserer Kommunen, der na-

türliche Bevölkerungsrückgang nicht aufgefangen 

werden, sodass die Bevölkerung nach Prognosen 

abnimmt.  

Der Anteil ausländischer Bürger:innen ist zwischen 

2010-2020 von 5,2% auf 10,3% gewachsen. Dies 

bedeutet eine Verdopplung ausländischer Bür-

ger:innen innerhalb von 10 Jahren. Anstiege finden 

sich vor allem um die Zentren in unserer Region. 

Trotz Wachstum liegt der durchschnittliche Auslän-

deranteil in Hohenlohe-Tauber im Jahr 2020 bei le-

diglich 10,3 % und unterliegt damit dem Landes-

durchschnitt von 16,1% (StaLa BW, 2020f).  

 

 

Zusammenfassung: Im Bereich der Daseinsvorsorge 

ist unsere Region im Vergleich zum Landesdurch-

schnitt ähnlich aufgestellt, so sind Angebote der 

Grund- und Nahversorgung in weiten Teilen noch 

vorhanden. Ungleichheiten gibt es vor allem bei 

der Erreichbarkeit der medizinischen Versorgungs-

punkte oder der Anbindung einiger Gebiete an den 

ÖPNV. Wie in vielen ländlichen Regionen führt, z.B. 

der demographische Wandel, zu einem Rückgang 

unserer Versorgungspunkte.  

 

 

                                                           
 
7 Ohne Gailenkirchen (zu Schwäbisch Hall gehörend) und inkl. ganz Bad 

Mergentheim. 

Ober- und Mittelzentren 

In unserer Region liegen die Mittelzentren Künzel-

sau und Bad Mergentheim. In direkter Nachbar-

schaft liegen Tauberbischofsheim, Wertheim, 

Crailsheim, Öhringen und Schwäbisch Hall. Im Lan-

desvergleich sind diese Zentren jedoch schlecht er-

reichbar. In Hohenlohe-Tauber sind die Mittelzen-

tren mit dem PKW (je nach Lage der Kommune) in 

unter 10 Minuten bzw. in bis zu 20 Minuten er-

reichbar (BW: 9,79 Minuten). Rund um die Gemein-

den Niederstetten, Schrozberg, Blaufelden und Ge-

rabronn werden zum Teil bis zu 25 Minuten benö-

tigt. Oberzentren, wie Heilbronn, können (je nach 

Lage der Kommune) in knapp 40 Minuten erreicht 

werden (BW 28,41 Minuten) (Bundesministerium 

des Innern, für Bau und Heimat, 2021a). Die Anbin-

dung der Ober- und Mittelzentren an den ÖPNV ist 

ausbaufähig. In weiten Teilen unseres Aktionsge-

biets müssen für die Erreichbarkeit 40 Minuten 

bzw. über 50 Minuten eingeplant werden.  

 

Nahversorgung 

Die Erreichbarkeit von Versorgungspunkten liegt in 

unserer Region oft unter dem Landesdurchschnitt.  

Die Fahrzeit mit dem PKW zum nächsten Super-

markt/Discounter kann je nach Kommune unter 5 

Minuten und bis zu 15 Minuten dauern (BW ca. 4-

5 Minuten, Bundesministerium des Innern für Bau 

und Heimat, 2021e, Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, 

und Raumforschung, 2017d). 

Trotz der vergleichsweise langen Fahrtwege sind in 

allen Zentralorten und einigen Teilorten entspre-

chende Einkaufsmöglichkeiten gegeben. Eine 

grundsätzliche Veränderung der Versorgungsstruk-

turen in den vergangenen Jahren ist nicht erkenn-

bar. Jedoch haben sich fehlende Nachfolger:innen 

und der Rückgang spezialisierter Betriebe verstärkt 

(Beteiligungsverfahren 2021/2022).  

Diverse Hofläden, Wochenmärkte, Cafés und Be-

senwirtschaften bieten regionale Produkte zum 
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Verkauf an. Jedoch ist nicht jede Gemeinde unseres 

Aktionsgebiets an die regionalen Vermarktungs-

strukturen angebunden. Zum Teil gibt es in der 

Mitte des Aktionsgebiets um Mulfingen, Blaufelden 

und Schrozberg ein sehr ausgedünntes oder nicht 

vorhandenes Angebot an Direktvermarktungsbe-

trieben (Landratsamt Hohenlohekreis/Landesamt 

für Geoinformation und Landentwicklung, 2022). 

Auch können Direktvermarktungsstrukturen nur 

eine Ergänzung des Versorgungsangebotes bedeu-

ten. 

 

Medizinische Versorgung 

Je 100.000 EW liegt die Anzahl der Hausärzt:innen 

im Hohenlohekreis bei 55,6 und im Main-Tauber-

Kreis sowie dem Landkreis Schwäbisch Hall bei 

rund 65. Der Landesdurchschnitt liegt bei 61 (Bun-

desinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung, 

2017b). Während um Bad Mergentheim und Kün-

zelsau die Fahrdauer zwischen 5 Minuten und un-

ter 15 Minuten liegt, braucht es vor allem im Zent-

rum unserer LEADER-Region deutlich längere An-

fahrtszeiten von 20 Minuten bis über 30 Minuten 

zum nächsten Arzt (Datenstand 2016, Bundesmi-

nisterium des Innern, für Bau und Heimat, 2021c). 

In der Gemeinde Gerabronn wurde im Jahr 2022 

ein neues medizinisches Versorgungszentrum ein-

geweiht. Dieses ist in der Statistik zu den Anfahrts-

zeiten noch nicht berücksichtigt. Apotheken sind 

fast flächendeckend vorzufinden, sodass diese in 

unserer Region mit dem PKW gut zu erreichen sind. 

Es gibt jedoch auch vereinzelt einige Gebiete (nörd-

licher Teil der Gemeinde Mulfingen oder östlicher 

Teil von Künzelsau), die bis zu 15 Minuten zum Er-

reichen einer Apotheke benötigen (Bundesinstitut 

für Bau-, Stadt-, und Raumforschung, 2017c). Auf-

grund der Altersstruktur des medizinischen Fach-

personals ist mit einer Verschlechterung der medi-

zinischen Grundversorgung zu rechnen (Beteili-

gungsverfahren 2021/2022).  

 

Schulen  

Auf Landesebene sind Grundschulen mit dem Auto 

in knapp 3-4 Minuten und in unserer Region in 5- 

10 Minuten erreichbar (Bundesinstitut für Bau-, 

Stadt-, und Raumforschung, 2017e). Weiterfüh-

rende Schulen sind nur in den größeren Städten 

und Gemeinden zu finden. Vergleichsweise kurze 

Anfahrtszeiten (unter 10 Minuten mit dem PKW) zu 

Schulen der Sekundarstufe 2 benötigen die Ein-

wohner:innen der größeren Kommunen wie Kün-

zelsau, Gerabronn, Bad Mergentheim und Wei-

kersheim. Weiter von den Gemeindekernen ent-

ferntere Gebiete benötigen knapp 15 Minuten. Die 

Anfahrtszeit rund um Niederstetten und Mulfingen 

ist erheblich höher (Bundesministerium des Innern, 

für Bau und Heimat, 2021g). 

 

Digitale Versorgung 

Die Breitbandverfügbarkeit der Haushalte inner-

halb unseres Gebietes ist ausbaufähig und wird 

derzeit, durch den geförderten sowie eigenwirt-

schaftlich Breitbandausbau verbessert. Über einen 

≥ 100 Mbit/s Anschluss verfügen gut 76 % und über 

einen ≥ 1000 Mbit/s Anschluss über 35 % aller 

Haushalte in unserer Region (BW: 88% bzw. 57%, 

Stand April 2021) (Bundesministerium für Verkehr 

und digitale Infrastruktur, 2021). 

Im Beteiligungsprozess wurde die vergleichsweise 

schlechte Breitbandverfügbarkeit neben fehlenden 

Digitalkompetenzen als Hemmschuh der Entwick-

lung genannt (Beteiligungsverfahren 2021/2022).  

 

Besondere Wohnkonzepte 

Wohnkonzepte im Bereich des inklusiven Wohnens 

stärken die Region nach innen. Beispielsweise 

strahlen die Projekte des Eduard Knoll Wohnzent-

rums oder der Sozialtherapeutischen Gemein-

schaften Weckelweiler e.V. weit über die Gemein-

degrenzen hinaus. Weitere besondere Wohnkon-

zepte wie Mehrgenerationenhäuser oder genos-

senschaftliches Bauen sind noch nicht flächende-

ckend vorhanden. Beispielhaft gibt es ein neues 

Wohnkonzept „die Wohnen-Plus-Residenz“ in Wei-

kersheim. In ihr soll durch Wohngemeinschaften, 

Pflegewohnungen oder Tagespflege selbstbe-

stimmtes Leben lange ermöglicht werden. Des 
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Weiterem gibt es in der Stadt Künzelsau das Wohn-

gebiet „Haselhöhe 2“, bei dem während der Pla-

nung und im Bau verschiedene Nachhaltigkeitsas-

pekte beachtet wurden. Es erhielt die Bewertung 

„Gold“ nach den Richtlinien der Deutschen Gesell-

schaft für nachhaltiges Bauen (DGNB). In den ver-

gangenen Jahren wurden über weitere Förderpro-

gramme zahlreiche, zumeist inklusive, Wohnkon-

zepte gefördert, welche gerade in der Entstehung 

sind. 

 

 

Zusammenfassung: Ein starkes Wachstum des 

BIP/EW hielt in den letzten Jahren kontinuierlich an. 

Auch eine überdurchschnittliche Beschäftigungs-

quote charakterisiert einen sich positiv entwickeln-

den Wirtschaftsraum. Es zeigen sich jedoch deutli-

che regionale Unterschiede.  

Unsere Region zeichnet sich vor allem durch einen 

hohen Anteil des produzierenden/verarbeitenden 

Sektors aus. Wir sind vernetzt mit der Wirtschafts-

region Heilbronn-Franken. Unsere Arbeitsmarktsi-

tuation steht durch fehlende Auszubildende und 

Fachkräfte und eine starke Alterung vor großen 

Herausforderungen. 

 

Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung  

Unsere Wirtschaftsstruktur ist geprägt von (Fami-

lien-) Unternehmen im Bereich Maschinenbau und 

der Holz-, Kunststoff-, Verpackungs- oder Glasin-

dustrie.  

Wir weisen eine hohe Dichte an Weltmarktführern 

auf. Beispiele ansässiger Unternehmen sind die 

Adolf Würth GmbH & Co. KG (Sitz: Künzelsau), 

Bausch+Ströbel Maschinenfabrik Ilshofen GmbH + 

Co. KG (Sitz: Ilshofen) oder BARTEC Vertrieb 

Deutschland GmbH (Sitz: Bad Mergentheim). Die 

                                                           
 
8  Wirtschaftssektoren sind Primärsektor (Urproduktion), Sekun-

därsektor (Industrieller Sektor) und Tertiärsektor (Dienstleistungssek-

tor) 

Gesamtentwicklung der Wirtschaftsleistung in un-

serer Region verlief im Zeitraum 2010-2019 positiv. 

Tabelle 2: Wertschöpfung nach Sektoren 2019 (StaBu, 2019a)  

Werden die einzelnen Landkreise betrachtet ist 

eine unterschiedliche Entwicklung zu erkennen. 

Der Hohenlohekreis (52.040 €) hat das größte 

BIP/Kopf, gefolgt vom Landkreis Schwäbisch Hall 

(47.235 €) und dem Main-Tauber-Kreis (40.308 €) 

(StaBu, 2019a). Werden diese Zahlen mit dem Land 

verglichen wird die Bedeutung des primären Sek-

tors und des Sekundärsektors in unserer Region 

deutlich (vgl. Tabelle 2Tabelle 2: Wertschöpfung 

nach Sektoren 2019 (StaBu, 2019a)).8  

 

Wohlstand 

Im Jahr 2017 verfügten die privaten Haushalte über 

ein monatliches Haushaltseinkommen von 2.013€ 

(Hohenlohekreis), 1.964€ (Landkreis Schwäbisch 

Hall) und 1.922€ (Main-Tauber-Kreis) und so unter 

dem Durchschnitt für Baden-Württemberg 

(2.039€).  

 

Ausbildung 

In der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken, die 

Gebiete unsere Region umfasst, sind die neu einge-

tragenen Ausbildungsverhältnisse von 2019 auf 

Anteil der Sektoren an der Wertschöpfung in % 
(Stand 2019) 

 Primär Sekundär Tertiär 

Landkreis 
Schwäbisch 
Hall 

1,6 50,3 48,1 

Main-Tauber-
Kreis 

1,4 40,3 58,3 

Hohenlohe-
kreis 

1,4 46,6 52,0 

Baden-Würt-
temberg 

0,5 38,9 60,6 
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2020 um 12,1% gesunken. Auch in den Vorjahren 

(ab 2015) ließ sich ein ähnlicher Trend verfolgen 

(vgl. Industrie- und Handelskammer Heilbronn-

Franken 2020). Dieser ist mit den Rückgängen auf 

Landesebene vergleichbar. 

Analog zum Branchenfokus der Region gibt es in 

der Gebietskulisse Ausbildungsschwerpunkte von 

Hoch- und Berufsschulen auf technische und wirt-

schaftliche MINT-Fächer (Wirtschaftsregion Heil-

bronn-Franken GmbH, o.A. b). Die Förderung von 

Auszubildenden ist wichtiges Standbein für die Re-

gion und wird durch verschiedene Initiativen, z.B. 

der Wirtschaftsförderungen vorangetrieben.  

Beschäftigungsverhältnisse besonderer  

Gruppierungen 

In unserer Region herrscht eine ungleiche Teilhabe 

von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt. 

Im Jahr 2019 lag das Verhältnis der Beschäftigungs-

quote von Frauen und Männern im Hohenlohekreis 

bei 84,3%, im Landkreise Schwäbisch Hall bei 85,2% 

und im Main-Tauber-Kreis bei 87,5%. Damit liegt 

nur der letzte Landkreis leicht über dem Länder-

durchschnitt von 87,3%. Seit 2016 sinkt das Ver-

hältnis der Beschäftigungsquote von Frauen und 

Männern im Hohenlohekreis und Main-Tauber-

Kreis weiter und führt zur Verstärkung der Un-

gleichheiten in unserer Region (Bertelsmann Stif-

tung, 2019b). In der regionalen ESF-Arbeitsmarkt-

strategie des Hohenlohekreises (2022) wird die 

Gleichstellung der Geschlechter als Querschnitts-

ziel gefördert (Landratsamt Hohenlohekreis, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Anteil der Menschen mit Berufsabschluss (StaLa BW, 2020c) 

 



 

18 

Die Einbeziehung von ausländischen Bürger:innen 

in den Arbeitsmarkt bildet ebenfalls eine Heraus-

forderung. Die Beschäftigungsquote von ausländi-

schen Staatsbürgern liegt in allen drei Landkreisen 

unserer Gebietskulisse über dem Landesdurch-

schnitt von 88,4% (Hohenlohekreis: 94,8%; Land-

kreis Schwäbisch Hall: 92,9%; Main-Tauber-Kreis: 

91%). Trotzdem existieren Ungleichheiten bei der 

Beschäftigungsquote von nicht-ausländischen zu 

ausländischen Bürger:innen (Bertelsmann Stiftung, 

2019b). 

 

Akademiker:innen und Menschen mit  

Berufsschulabschluss 

In unserer Region leben deutlich mehr Menschen 

mit Berufsschulabschluss und weniger Akademi-

ker:innen als im Landesvergleich. Dies zeigt die re-

gionale Bedeutung der Ausbildung mit regionalen 

Differenzen (Abbildung 4).  

 

Arbeitslosigkeit 

Im Bereich der Arbeitslosigkeit liegt unsere Region 

etwas unter dem Landesdurchschnitt (21,6 zu 23,4 

Arbeitslose je 1.000 EW, Stand 2020). Vergleichs-

weise hohe Arbeitslosenzahlen verzeichnen die 

Kommunen Bad Mergentheim, Niedernhall, Ilsh-

ofen und Langenburg.  

 

Einflüsse der Pandemie oder des Ukraine-Krieges 

Die Zahlen der statistischen Landesämter beruhen 

(in den meisten Fällen) auf Zahlen vor der Pande-

mie, auf jeden Fall aber vor der Ukrainekrise. Beide 

hatten starke Auswirkungen auf die Wirtschaft.   

 

Netzwerke und Initiativen 

Unser Aktionsgebiet schließt eine Reihe institutio-

neller, politischer und funktionaler Verflechtungen 

mit ein. Als Teil des Wirtschaftsclusters Heilbronn-

Franken, werden Bezirke der Gebietskulisse unter 

anderem von der Handelskammer, der Handwerks-

kammer sowie dem Regionalverband verwaltet. 

Initiativen bilden bspw. das Netzwerk für berufliche 

Fortbildung, das Fachkräftebündnis und der Verein 

Elektromobilität Heilbronn-Franken e.V. sowie 

auch das Bündnis für Transformation (Wirtschafts-

region Heilbronn-Franken GmbH, o.A. a). Die Lern-

fabrik 4.0 ist im Landkreis Schwäbisch Hall ein Zu-

sammenschluss von beruflichen Schulen und inno-

vativen Unternehmen und unterstützt unter ande-

rem auch die Nachwuchsförderung.  

Cluster-Initiativen zielen auf innovationsorientierte 

Kooperationsbeziehungen der teilnehmenden Ak-

teur:innen ab. Im Hohenlohekreis gibt es das Clus-

ter für Kunststofftechnik und Kunststoffverarbei-

tung, für Montage und Befestigungstechnik und für 

Ventilatoren- und Lüftungstechnik. Im Landkreis 

Schwäbisch Hall gibt es zudem das Cluster für Forst, 

Holz sowie Verpackungstechnik (MWAW, 2019). 

Weitere regionale Netzwerke sind das Unterneh-

mer Netzwerk Hohenlohe, pro Region e.V. und Ho-

henlohe Plus. 

 

Neue Arbeitsstrukturen und -modelle 

In der Stadt Künzelsau sitzt der Digital Hub Heil-

bronn-Franken, welcher sich als Kristallisations-

punkt für digitale Innovationen versteht. Zudem 

wird durch das dahinterstehende Unternehmen 

hfcon GmbH & Co. KG ein Co-Working-Space be-

trieben. Die hfcon GmbH & Co. KG gehört zum Mi-

nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 

Baden-Württemberg (hfcon GmbH & Co. KG 2022).  

 

 

Nachhaltiges Wirtschaften 

Im Bereich Nachhaltigkeitsentwicklung hat sich 

das Modell Hohenlohe, welches die Wirtschaft 

gemeinsam zukunftsfähig gestalten will, gebil-

det. Der Verein widmet sich dem Umweltbe-

wusstsein, der Hilfe zur Selbsthilfe und ist ein 

starkes gemeinnütziges Unternehmens-Netz-

werk (Modell Hohenlohe Netzwerk betrieblicher 

Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften 

e.V., 2022). 
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Zusammenfassung: In unserer Gebietskulisse exis-

tieren eine Reihe außerschulischer Bildungsange-

bote, ein vielfältiges Vereinsleben und verschie-

dene soziale Initiativen. Diese fördern die Qualität 

des gesellschaftlichen Zusammenlebens, stärken 

eine regionale Identität und sorgen für die soziale 

Inklusion von Minderheiten. 

Als Herausforderung für das Fortbestehen zeigen 

sich jedoch in vielen Bereichen der demographi-

sche Wandel und nicht mehr zeitgemäße Struktu-

ren.  

 

Bildung 

In den (teilweise umliegenden) Mittelzentren 

Schwäbisch Hall, Crailsheim, Künzelsau und Bad 

Mergentheim befinden sich Berufsschulen und 

(Zweigstellen von) Fachhochschulen. Größere Uni-

versitäten oder Hochschulen sind nicht im Gebiet 

zu finden. Aus dem Grund verlassen gerade junge 

Studierende die Region.  

Auf institutioneller Seite gibt es im Hohenlohekreis 

das Projekt der Bildungsregion Hohenlohekreis - 

eine Initiative zur Stärkung regionaler Bildungsent-

wicklung. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Qualifizie-

rung von Fachkräften vor allem für kleinere Ge-

werbe- und Handwerksbetriebe in unserer Region 

(Landratsamt Hohenlohekreis, o.A. b). Weitere Bil-

dungsakteur:inne sind das Carmen-Würth-Forum 

in Künzelsau-Gaisbach, regionale Volkshochschu-

len oder auch Museen, wie das Freilandmuseum 

Wackershofen.  

 

Soziales 

Das Vereinsleben ist kennzeichnend in unserer Ge-

bietskulisse Hohenlohe-Tauber. Es existieren zahl-

reiche Angebote, unter anderem in den Bereichen 

Sport, Gesang, Naturschutz und Wandern. Eine 

Reihe sozialer oder kirchliche Vereine, Senioren o-

der Jugendeinrichtungen und einige Orts- und 

Kreisverbände des Landfrauenverbandes tragen 

zur sozialen Entwicklung und einem starken Mitei-

nander bei.  

Ähnlich den meisten ländlichen Regionen stellt die 

Überalterung der Gesellschaft das Vereinsleben 

vor große Herausforderungen. Viele Möglichkeiten 

des Engagements sind nicht mehr zeitgemäß oder 

sprechen thematisch kaum junge Leute an. Das 

Fortleben der Traditionen ist nicht sichergestellt.  

 

 

Zusammenfassung: Wichtige Entwicklungen in den 

vergangenen Jahren sind vor allem die Klima-

schutzkonzepte der Landkreise, welche eine strate-

gische Entwicklung im Bereich Klimaschutz und -

anpassung ermöglichen. Auch kleinere Initiativen 

und Zusammenschlüsse haben einen verstärkten 

Blick auf Projekte mit Klimabezug gelenkt und sind 

starke Treiber einer klimafreundlichen Entwicklung 

in unserer Region.  

 

Klimaschutz 

In allen drei Landkreisen unserer Region wurde ein 

Klimaschutzkonzept erarbeitet. Damit zusammen-

hängend wird das Thema „Klimaschutz“ verstärkt 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 

 Das Kloster Schöntal legt einen Fokus auf 

die Themen Natur, Forstwirtschaft, Land-

schaft, Kultur und Sozialleben (Waldschul-

heim Kloster Schöntal, o.A.).  

 Der Schulbauernhof Pfitzingen bei Nie-

derstetten ist eine pädagogische Einrichtung 

des Landes Baden-Württemberg. Schüler:in-

nen ab der 4. Klasse lernen , wie die Erzeu-

gung von Lebensmitteln auf einem Bauern-

hof  funktioniert  (Schulbauernhof Pfitzin-

gen, 2020).  

 Bildungsangebote des Naturparks Schwä-

bisch-Fränkischer Wald e.V. (Naturpark 

Schwäbisch-Fränkischer Wald e.V. 2022). 

 Das EUROPAbüro Wolpertshausen fungiert 

als Informationszentrum zum Thema Europa 

und informiert z.B. in Schulen über Klima-

schutz, die Schuldenkrise oder die Politik-

entwicklung (EUROPAbüro 2022). 
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durch Klimaschutzmanager:innen oder Klimazen-

tren in den Fokus genommen. So hat der Landkreis 

Schwäbisch Hall seit vielen Jahren eine Klima-

schutzmanagerin. Weitere Entwicklungen, wie die 

Erarbeitung einer tiefergehenden Strategie in 

Schwäbisch Hall sind beschlossen.  

Quantitativ sollen bis zum Jahr 2030 die CO2-Emis-

sionen in allen Landkreisen um 40% und bis zum 

Jahr 2050 um 75- 85% gesenkt werden (Bezugsjahr 

2014/15). Der stetige Ausbau von Erneuerbaren 

Energien, die Erhöhung der Gebäudesanierung wie 

auch eine klimafreundliche Mobilität stehen dabei 

im Vordergrund. Zu berücksichtigen ist außerdem, 

dass Beteiligungen von Bürger:innen und Vernet-

zungsvorhaben einen wichtigen Teil der Klima-

schutzkonzepte ausmachen. Neben der Sensibili-

sierung sollen neue Synergien für die regionalen 

Wirtschaftsförderungen und klimafreundliche 

Wertschöpfung geschaffen werden. 

Im Rahmen dieser Konzepte haben sich zudem ver-

schiedene Initiativen herausgebildet. Initiativen zur 

Förderung von Solardächern, der Elektromobilität 

oder zur Steigerung der Gebäudeenergieeffizienz 

sind im Main-Tauber-Kreis implementiert (Energie-

agentur Main-Tauber-Kreis 2022). Im Landkreis 

Schwäbisch Hall fördert die Wirtschaftsförderungs-

gesellschaft Photovoltaikanlagen auf Dächern und 

finanziert Ausbildungsprojekte oder Klimaprojekte 

(Landkreis Schwäbisch Hall 2022d).  

Auf Gemeindeebene engagiert sich das Klimateam 

Schöntal und der Klimabeirat Künzelsau für eine kli-

mafreundliche Entwicklung der Gemeinden (Klima-

team Schöntal, 2022 und Stadtverwaltung Künzel-

sau, 2022).  

Die Bioenergie-Region Hohenlohe-Odenwald-Tau-

ber war von 2009 bis 2015 eine von 25 Bioenergie-

Modellregionen in Deutschland. Sie besteht heute 

unter dem Namen Bioenergieregion H-O-T weiter. 

Ziel der Region ist unter anderem die Stärkung der 

regionalen Wertschöpfung sowie die Schaffung 

von Netzwerken und die kreisübergreifende Zu-

sammenarbeit und das Koordinieren von potentiel-

len Partner:innen (Bioenergie-Region H-O-T, o.D.). 

(LUBW, o.D.). Die Region setzt sich aus dem Hohen-

lohekreis, dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem 

Main-Tauber-Kreis zusammen.  

 

Insgesamt gibt es in unserer Region bereits knapp 

80 Wasserkraft- und knapp 90 Windkraftanlagen 

(Stand 2020, Landesanstalt für Umwelt Baden-

Württemberg).  

 

Klimaanpassung 

Der Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten. Des-

wegen müssen neben Klimaschutz auch Maßnah-

men zur Klimaanpassung getroffen werden. Es 

zeigt sich schon heute ein Anstieg der Durch-

schnittstemperatur oder die Zunahme an Extrem-

klimata. Auch die Anzahl an Hitzetagen verdop-

pelte sich in den letzten 30 Jahren (Deutscher Wet-

terdienst, 2022).  

Klimaanpassungsmaßnahmen gab es primär im Be-

reich der Flusstäler. So wurde unter anderem im 

Jagsttal der Hochwasserschutz ausgebaut (Ge-

meinden Schöntal, Mulfingen, Krautheim, Dörz-

bach) (vgl., Ministerium des Inneren, für Digitalisie-

rung und Kommunen Baden-Württemberg, 2022). 

Auch in Schöntal-Berlichingen wurden Hochwas-

serschutzmaßnahmen durchgeführt. 

 

 

Zusammenfassung: Unsere Region ist in weiten Tei-

len auf den privaten PKW ausgelegt. Das ÖPNV-

Netz ist zum Teil noch sehr lückenhaft und unregel-

mäßig getaktet. Unsere Grund- und Nahversorgung 

ist vergleichsweise gut aufgestellt, steht aber vor 

großen Herausforderungen.  

Die abwechslungsreichen Land- und Forstwirt-

schaftsflächen charakterisieren eine zumeist sehr 

abwechslungsreiche Flächennutzung der Kommu-

nen unseres Aktionsgebietes.
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Verkehrliche Infrastruktur 

Unsere LEADER-Region wird von drei Bundesau-

tobahnen eingerahmt. Im Süden durch die in Ost-

West-Richtung verlaufende A 6, im Westen und Os-

ten durch die in Nord-Süd-Richtung verlaufenden A 

7 und A 81. Hauptverkehrsachsen durch die Region 

bilden die zweispurig ausgebauten Bundesstraßen 

B 290 und die B 19. In unserer Region stellen die 

Bundesstraßen die wichtigsten Verbindungsachsen 

zu den Mittelzentren oder den Industrieansiedlun-

gen dar und dienen als Hauptpendelrouten in Rich-

tung Nürnberg, Heilbronn und Stuttgart.  

Die vergleichsweise schlechte Anbindung innerhalb 

unserer Region mit dem ÖPNV ist ein Grund für die 

hohe Anzahl an PKWs, welche deutlich über den 

Landesdurchschnitt liegt (BW: 618 PKWs pro 1000 

EW; Hohenlohekreis: 753; Main-Tauber-Kreis: 685; 

Landkreis Schwäbisch Hall 673 (Stand 2021, eigene 

Berechnung nach StaLa 2022)).  

Die wichtigste Bahnstrecke in unserer Region ist die 

„Taubertalbahn“, zwischen Wertheim und Crails-

heim entlang der Tauber. Angebundene Bahnhöfe 

gibt es in Bad Mergentheim (in der Kernstadt au-

ßerhalb der Kulisse), Igersheim, Blaufelden, Nie-

derstetten, Weikersheim, Waldenburg, Ilshofen 

und Rot am See. Der Bahnhof Eckartshausen-Ilsh-

ofen liegt zudem an der Murrbahn. Außerhalb der 

Kulisse spielen der Fernverkehrsbahnhof in Crails-

heim und der Nahverkehrsbahnhof Schwäbisch 

Hall eine große Rolle.  

Unser Gebiet ist nicht durch ein einheitliches Ver-

kehrsunternehmen abgedeckt. Die einzelnen Land-

kreise organisieren die Busse und Rufbussysteme. 

Die Taktungen sind primär auf die Beförderung von 

Schüler:innen ausgelegt. Nach dem Landesent-

wicklungsplan sollen alle Teilräume durch eine be-

darfsgerechte Anbindung und Erschließung mitei-

nander verbunden werden, damit der ÖPNV einen 

hohen Anteil am Verkehr abwickeln kann (Wirt-

schaftsministerium BW, S.14, 2002). Für alle drei 

Landkreise wurden dahingehend bereits Mobili-

tätskonzepte erstellt, die auf dem Landesentwick-

lungsplan aufbauen. Zusätzlich konkretisiert der 

Regionalplan Heilbronn-Franken die Entwicklungs-

strategie des regionalen ÖPNV in unserer Region 

(Landkreis Schwäbisch Hall, S.13, 2018). 

Grundsätzlich ist das Erreichen von Haltestellen 

und Bahnhöfen, die 600 m bzw. 1.200 m vom Woh-

nort entfernt liegen gut. 75 bis 95 % aller Haushalte 

haben flächendeckend eine relativ nahe Anbin-

dung zum ÖPNV (Datenbasis 2020) (Bundesminis-

terium des Innern, für Bau und Heimat, 2021a).  

Teilweise sind die Taktungen nicht alltagstauglich 

und beeinträchtigen eine positive Entwicklung (Be-

teiligungsverfahren 2021/2022). 

Unser Radnetz ist vor allem auf den touristischen 

Radverkehr und nicht auf Pendlerwege ausgelegt.  

 

Egal ob mit dem Rad oder dem ÖPNV, die man-

gelnde Anbindung von kleineren Ausbildungsstät-

ten und Familienbetrieben stellt für junge Leute ein 

Problem dar und führt zwangsläufig zu einer Unat-

traktivität einzelner Betriebe (Beteiligungsverfah-

ren 2021/2022).  

 

Flächennutzung  

Die Siedlungsfläche nimmt nur einen vergleichs-

weise kleinen Bereich ein (vgl. Abbildung 5).  
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Abbildung 5: Anteil der Siedlungsfläche an der Gesamtfläche (Bertelsmann Stiftung, 2021)

In unseren Gemeinden nahm die Flächenneuinan-

spruchnahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen 

im Bezug zum Vorjahr (2018-2019) zwischen 0,01% 

und 0,24% zu. Es lässt sich daraus schließen, dass 

besonders in den Städten mit hoher Neuinan-

spruchnahme eine intensivere Flächenversiege-

lung stattfindet (Bertelsmann Stiftung, 2021).  

Große Teile unserer Kulisse sind durch die Land-

wirtschaft geprägt (vgl. 5.2.7. Landschaft, Land- 

und  

Forstwirtschaft).  

In den letzten Jahren konnte durch die Flurneuord-

nung ein Weg hin zur effektiveren Flächennutzung 

erreicht werden.  

 

 

Zusammenfassung: Die Hohenloher Ebene und ihre 

Flusstäler ermöglichen diverse Bewirtschaftungs-

methoden, weshalb neben Ackerbau und Grün-

landnutzung auch Obst- und Weinanbau betrieben 

wird. Die beiden Bio-Musterregionen Hohenlohe 

und Main-Tauber-Kreis haben Überschneidungen 

mit unserer Kulisse und sind Treiber einer nachhal-

tigen Entwicklung in unserer Region. Merkmale des 

strukturellen Wandels lassen sich anhand zuneh-

mender Betriebsgrößen und der sinkenden Anzahl 

landwirtschaftlicher Betriebe ablesen. Eine Reihe 

von landwirtschaftlichen Produkten werden in un-

serer Region hergestellt und vermarktet, teilweise 

unterliegen die Produkte dem Herkunftsschutz. 

Teile der Region liegen im Naturpark Schwäbisch-

Fränkischer Wald.  

 

Naturschutz 

Die Landschaft unserer Region ist durch die Hohen-

loher Ebene und den Flusssystemen Kocher, Jagst 

und Tauber geprägt. Die Vielfalt an Pflanzen, Tieren 

und Biotoptypen und der relativ geringe Anteil an 

Siedlungsfläche verleiht den Flusstälern aus natur-

schutzfachlicher Sicht eine erhöhte Bedeutung. Sie 

sind die größten Naturschutzverbunde im Gebiet. 

Die Steillagen der Talhänge sind durch historische 

Nutzungsformen, wie Schafbeweidung oder klein 

parzellierten Terrassenweinbau charakterisiert. Die 

mageren Flachland-Mähwiesen sind ebenso von 

hoher Bedeutung, genauso wie Streuobstwiesen, 

Trockenrasen und Heiden. Bedeutende Biotope be-

stehen auch in Steinriegeln und Trockenmauern 

und auf ehemaligen Rebflächen. Mit der nachlas-

senden Nutzungsintensität breiten sich Hecken so-

wie Feldgehölze aus (LUBW, 2021a).  

Die Daten ergeben, dass 8,6% unseres Aktionsge-

biets als Naturschutzfläche (Natura 2000-Gebiete, 

Naturschutzgebiete) deklariert sind. Große Unter-

schiede bestehen dabei zwischen den Gemeinden, 
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wobei der höchste Anteil 18,3% (Igersheim) und 

der geringste Anteil 0,2% (Blaufelden) beträgt. Zum 

Vergleich liegt der prozentuale Anteil im Bundes-

land Baden-Württemberg (2,5%) deutlich unter 

dem des Aktionsgebiets (Bertelsmann Stiftung, 

2021). 

 

Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald 

Die Kommunen Waldenburg, Untermünkheim, 

Kupferzell und Gailenkirchen haben Anteile am Na-

turpark Schwäbisch-Fränkischer Wald (vgl. Abbil-

dung 6). Der Naturpark arbeitet im Bereich Natur-

schutz, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Regio-

nalentwicklung oder Naherholung/Tourismus. 

Landschaftsschutz 

Die größten, zusammenhängenden Landschafts-

schutzgebiete gibt es rund um Bad Mergentheim/ 

Igersheim/Weikersheim und Niederstetten, wel-

che sich im Norden des Aktionsgebietes befinden.  

Viele der alten Kulturlandschaftsformen, wie Streu-

obstwiesen oder Heiden sind nur durch Ehrenamt-

liche erhaltbar und stehen vor großen Problemen 

im Bereich Unterhalt und Pflege. Ihre Anzahl ist 

Rückläufig (Beteiligungsverfahren 2021/2022). 

 Die Landschaftspflegeverbände sind starke Ak-

teure im Bereich des Landschaftserhalts.

 

 

Landwirtschaft 

Wie aus der Abbildung 7 zu erkennen ist, spielt die 

Landwirtschaft flächenmäßig eine große Rolle in 

unserem Gebiet. Hauptnutzungsart ist der Acker-

bau auf knapp 75% der Landwirtschaftsfläche, ge-

folgt von Dauergrünflächen (22,9%). In den Flusstä-

lern und auf Teilen der Ebene findet sich Obst- und 

Weinbau. Dieses Nutzungsverhältnis weicht vom 

landesweiten Durchschnitt deutlich ab (BW: Acker 

57,5%, Dauergrün 38,8%) (StaLa, 2020h).  

Geographisch geschützte Angaben der EU schützen 

das Schwäbisch Hällische und seit 2022 auch der 

Hohenloher Birnenbrand.  

Unsere Landwirtschaft ist in einigen Bereichen 

noch vergleichsweise klein strukturiert. Die durch-

schnittliche Größe der landwirtschaftlichen Be-

triebe variiert je nach Gemeinde zwischen 24,1 und 

81,2ha. Dies steht im Vergleich zum landesweiten 

Durchschnitt von 36,0ha. Die Entwicklungen in den 

letzten zehn Jahren (2010-2020) zeigen die Ten-

denz hin zu größeren Betrieben mit einer Senkung 

der Betriebsanzahl um 14,1% (von 2.366 auf 2.009 

Betriebe). Landesweit lag der Rückgang bei 12,2%. 

(StaBul, 2021). Viele Landwirte in der Region be-

treiben Nebenerwerbsstrukturen oder die Land-

wirtschaft als Nebenerwerbstätigkeit. 

Für unsere Region ist der Strukturwandel in der 

Landwirtschaft schon lange spürbar. Der zahlenmä-

ßige Rückgang landwirtschaftlicher Betriebe hält 

weiterhin an und die durchschnittliche Be-

triebsgröße nimmt stets zu. Auch das Fehlen von 

Nachwuchskräften und Hofübergaben muss als 

Faktor des Strukturwandels gewertet werden (Be-

teiligungsverfahren 2021/2022). 

Abbildung 6: Überschneidungen unserer Kulisse mit dem Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald (eigene Darstellung 

auf Basis Geoportal BW, 2021s)  
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Ökolandbau 

In unserer Region betreiben weniger Betriebe Öko-

landbau als auf Landesebene. Auch die ökologisch 

bewirtschaftete Fläche ist entsprechend gering. 

Trotz dessen stieg der Anteil der ökologisch bewirt-

schafteten Fläche zwischen 2011 und 2020 an. 

Die aktuellsten Daten des Jahres 2018 zeigen, dass 

jeweils 7,7% (Main-Tauber-Kreis), 4,4% (Hohen-

lohe-Kreis) und 6,8% (Landkreis Schwäbisch Hall) 

aller Betriebe ökologisch wirtschaften (landesweit 

11,4%, StaLa2020i; Landesanstalt für Landwirt-

schaft, Ernährung und Ländlichen Raum Schwä-

bisch Gmünd,2021). Aktuell werden 10-13% der 

landwirtschaftlichen Fläche im Main-Tauber-Kreis 

und ca. 7 bis 10% im Hohenlohekreis und Landkreis 

Schwäbisch Hall ökologisch bewirtschaftet (Zahlen 

aus 2020). Demgegenüber wuchs die ökologisch 

bewirtschaftete Fläche in Baden-Württemberg von 

6,8% (2010) auf 12,3% (2020).  

 

Hervorzuheben ist die Bio-Musterregion Hohen-

lohe, welche sich über die beiden Landkreise 

Schwäbisch Hall und Hohenlohekreis erstreckt. Es 

gibt Projekte zur Bruderkalb-Aufzucht und der För-

derung des Bioanteils in der Gemeinschaftsverpfle-

gung (MLR,2021). Auch der Main-Tauber-Kreis ist 

Biomusterregion und informiert unter anderem zu 

lokalen Bioprodukten (Main-Tauber-Kreis 2022). 

In unserer Gebietskulisse befinden sich mehrere 

bäuerliche Erzeugergemeinschaften, so z.B. die 

ökologisch wirtschaftende OBEG Hohenlohe GmbH 

& Co. KG, die seit 1989 besteht sowie die BESH 

(Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch 

Hall). Beide haben eine landesweit herausragende 

Stellung. Eine Erzeugergemeinschaft Kräuter- und 

Gewürze wurde in 2020 neu gegründet. Starke Bi-

olandwirtschaft gibt es auch in Kirchberg und 

Schrozberg, z.B. mit der Demeter-Molkerei Schroz-

berg.  

Unsere Landwirt:innen bieten ihre Produkte unse-

ren Verbraucher:innen auf Wochenmärkten, über 

Direktverkaufsautomaten, Hofläden, Selbstbedie-

nungshäuschen oder das Internet an.  

Wichtig für die Vernetzung von unseren Land-

wirt:innen ist das von der Bodenseestiftung koordi-

nierte Projekt "Insect-Responsible“ innerhalb der 

Region Hohenlohe. Das Projekt läuft von Ende 2020 

bis 2024 und plant 700ha insektenfreundlich be-

wirtschaftete Flächen sowie 100ha neue insekten-

freundliche Lebensräume zu schaffen (GNF, o.D.). 

 

 

 

Abbildung 7: Anteil Landwirtschaftlicher Fläche (StaLa, 2020h) 
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Weinbau 

Besonders durch die günstige geografische Lage 

profitiert unsere Region vom Weinanbau. Die Re-

gion gehört zum Weinbaugebiet Kocher-Jagst-Tau-

ber (StaLa BW, 2019d).  

Den Anteil der Weinanbaufläche an der Landwirt-

schaftlichen Fläche liegt in unserer Region im 

Durchschnitt bei 2,6%. In Baden-Württemberg liegt 

er bei 1,8%. Dies verdeutlicht die Bedeutung des 

Weinbaus in Hohenlohe-Tauber im Landesver-

gleich. Weinanbau findet sich im Main-Tauber-

Kreis in Bad Mergentheim, Boxberg und Weikers-

heim sowie im Hohenlohekreis in Dörzbach, Ingel-

fingen, Künzelsau, Krautheim, Niedernhall, Forch-

tenberg, Schöntal und Weißbach. In unserer Re-

gion gibt es die beiden großen Weinkellereien 

“Weinkelterei Hohenlohe eG ("Fürstenfass")“ und 

die „Weingärtner Markelsheim e.G. ".  

 

 

 

 

 

 

Baumobstanbau 

Eine bedeutende Sonderkultur ist der Obstanbau. 

Im Hohenlohekreis wird auf knapp 700ha (1,7% der 

Fläche) Obst angebaut, insbesondere Äpfel zählt 

dazu. Im Main-Tauber-Kreis wird noch auf 60ha 

Obst angebaut. Im Landesdurchschnitt umfasst die 

Obstanbaufläche 1,3% (Zahlen von 2017, StaLa, 

2021e).  

 

Forstwirtschaft 

Flächenmäßig nimmt die Forstwirtschaft im Ver-

gleich zum Landesdurchschnitt eine etwas kleinere 

Bedeutung in unserem Aktionsgebiet ein (vgl. Ab-

bildung 8). 

 

Abbildung 8: Anteil der Forstwirtschaftlichen Fläche (StaLa 2020k) 

 

Forst und Klima 

In den jeweiligen Klimaschutzprogrammen wird 

der Waldfläche eine besondere Bedeutung be-

züglich einer natürlichen Treibhausgasreduzie-

rung zugesprochen. Zudem wird das Holz als hei-

mischer Rohstoff in das Fernwärmenetz einge-

speist (Main-Tauber, S.98; Hohenlohekreis, 

S.20).  
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Zusammenfassung: Besonders das Genussthema, 

wie auch viele bekannte Rad- und Wanderrouten, 

machen uns zu einem beliebten Reiseziel. Hochfre-

quentierte Bereiche sind vor allem die Flusstäler. 

Genuss und Kultur machen unsere Region erlebbar.  

 

Tourismus und Erholung 

Neben den Touristikorganisationen der drei Land-

kreise ist auch der Naturpark Schwäbisch-Fränki-

scher Wald ein wichtiger Partner in der Tourismus- 

und Naherholungsförderung. Unsere Region ist bis-

lang nicht Teil einer anerkannten Tourismusdesti-

nation des Landes Baden-Württemberg. Die unein-

heitlichen Tourismusstrukturen erschweren die Ent-

wicklung unserer LEADER-Region, z.B. im Bereich 

der Informationsvermittlung über die Verwaltungs-

grenzen hinweg (Beteiligungsverfahren 

2021/2022). 

 

Der Schwerpunkt in unserer Region liegt haupt-

sächlich auf dem Wander- und Radtourismus. Ein 

sehr gutes Rad- und Wanderwegenetz gibt es ins-

besondere entlang der Täler. Beispielhaft können 

der Radweg „Liebliches Taubertal“ (5 Sterne), der 

„Kocher-Jagst-Radweg“ (4 Sterne) oder der Wan-

derweg „Panoramaweg Taubertal“ (Siegel Wander-

bares Deutschland) genannt werden. Auch be-

kannte Tourismusrouten führen durch oder ent-

lang unserer Region Hohenlohe-Tauber. Hierzu 

zählt die „Burgenstraße“, „Romantische Straße“, 

„Limes-Straße“ und das „Liebliche Taubertal“ (Tou-

rismus Marketing GmbH Baden-Württemberg, 

2022b).  

Die zahlreichen Burgen und Schlösser sind wichti-

ger Teil unseres kulturtouristischen Angebotes. 

Beispiele sind das Schloss Weikersheim und das 

Schloss Langenburg.  

Bad Mergentheim ist als Kurort überregionaler An-

ziehungspunkt.  

 

 

 

 

Entwicklung des Tourismus 

Im Bereich Tourismus wurden aufgrund der 

Coronapandemie Daten zumeist aus 2019 zu-

grunde gelegt. Ein Vergleich zu Daten aus 2020 

(erstes Coronajahr) wird dargestellt.  

 

Zwischen 2010 und 2019 entwickelten sich die tou-

ristischen Zahlen insgesamt sehr durchwachsen.  

Die registrierten Ankünfte (+38%) und Übernach-

tungen (+21%) zeigen einen erkennbaren Trend da-

hin, dass unser Aktionsgebiet eine gefragte touris-

tische Region ist. Allerdings stiegen auch die Be-

triebsschließungen um über 14% (2010-2019) an. 

Rechnet man das Jahr 2020 hinzu erhöht sich die 

Zahl auf 18%. Dies ist im Vergleich zu der landes-

weiten Quote der Betriebsschließungen erkennbar 

höher (BW knapp 12%). Die Auslastung unser ver-

fügbaren Schlafgelegenheiten zeigt ebenfalls ein 

regional ungleiches Bild (vgl. Abbildung 9 Auslas-

tung Schlafgelegenheiten (StaLa 2020j)). 

 

Die Verteilung der Beherbergungsbetriebe zeigt 

eine eher unausgeglichene Struktur. Die Gemein-

den entlang des Taubertals und der touristischen 

„Hotspots“ stehen im starken Kontrast zu den übri-

gen Gemeinden. Anhand der vorliegenden Daten 

zeigt sich zudem, dass besonders die größeren 

Städte den Großteil der Übernachtungen und An-

künfte ausmachen. Hervorzuheben ist hierbei die 

Stadt Bad Mergentheim. Es handelt sich jedoch um 

Zahlen, welche die gesamte Stadt abbilden (Bad 

Mergentheim ist ohne Kernort Teil unserer           

LEADER-Kulisse).  
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       Abbildung 9: Auslastung Schlafgelegenheiten (StaLa 2020j)9

 

Genuss in Hohenlohe 

Viele regionale Fleischspezialitäten von heimischen 

Nutztierrassen gelten als begehrte Delikatesse. 

Dazu gehören das Schwäbisch-Hällische Land-

schwein, Limpurger Weideochsen, Boeuf de Ho-

henlohe oder der Hohenloher Landgockel.  

Hohenlohe wurde als erste „Genießerregion“ Ba-

den-Württembergs ausgezeichnet. Sie gilt als Fein-

kosttheke des Landes und steht für ein besonderes 

Angebot an authentischen Produkten und für ein 

leidenschaftliches Genuss-Handwerk. Die Region 

erstreckt sich noch über unsere Kulisse hinaus. 

 

Kulturregion Hohenlohe-Tauber 

Die Kultur der Region ist in weiten Teilen von klei-

neren Anbieterstrukturen und Landkulturperlen 

geprägt.  

 

 

Beispielhaft können genannt werden:  

 Märkte (wie der Grüne Markt Niederstetten o-

der Rot am See) 

 Theater und Aufführungen (wie die Künzelsauer 

Burgfestspiele Schloss Stetten) 

 Burgen/Schlösser/Klöster (wie die Stauferburg 

Krautheim oder das Schloss Langenburg) 

 Zahlreiche Feste: Wein-, Volks-, Herbst- und 

Frühlingsfeste, Straßen-, Kärwe- und Backofen-

feste, Stadtjubiläen, Pferde-, Krämer- und Trö-

delmärkte oder Jahrmärkte (wie die Muswiese in 

Rot am See) 

Der Hohenloher Kultursommer bespielt bereits 

über 30 Jahre die Region mit zahlreichen Konzerten 

und Aufführungen. Zur Kulisse zählen vier Land-

kreise, darunter die drei Landkreise unserer Region 

Hohenlohe-Tauber (Touristikgemeinschaft Hohen-

lohe e.V. 2022a). 

                                                           
 
9 Die standardisierte touristische Erhebung erhebt alle Beherbergungsstätten oder Campingplätze mit zehn und mehr 

Gästebetten oder Stellplätze. 
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 SWOT-Analyse10 

                                                           
 
10 Abgeleitete Handlungsbedarfe sind in Klammern dargestellt und in folgendem Kapitel näher beschrieben) 

Stärken  Schwächen  
 

 KMU und Weltmarktführer sind starkes Rückgrat 
der Region. Viele sind Familienbetriebe (Hand-
lungsbedarf (kurz: HB) 3) 

 Große Bedeutung des primären und sekundären 
Sektors (HB3) 

 Vielfältige Landschaftsformen (HB4, HB5, HB7) 

 Qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Pro-
dukte, wie die eigenen Nutztierrassen, Säfte o-
der Alkoholika (HB4, HB5) 

 Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald als Trei-
ber im Bereich Naherholung oder Naturschutz 
(HB5, HB7) 

 Hohe Bedeutung der Flusstäler im Bereich Na-
tur- und Landschaftsschutz (HB4, HB5) 

 Bäckereien, Metzgereien spezialisierte Betriebe 
vorhanden (HB4, HB5) 

 Starke Vereins- und Ehrenamtsstrukturen (HB1, 
HB2) 

 Attraktive Dörfer- und Städte (HB1, HB2, HB5) 

 Starke Entwicklungen im Bereich Klimaschutz in 
den letzten Jahren (HB1, HB4, HB5, HB6, HB7, 
HB8) 

 
 

 Diskrepanzen in der Wirtschaftskraft innerhalb 
der Gebietskulisse (HB3) 

 Rückgang der Ausbildungsabschlüsse (HB3) 

 Schwächen bei der Grundversorgung (HB1, HB5, 
HB9) 

 Schlechte Anbindung mit dem ÖPNV, hohe An-
zahl an PKWs (HB1, HB8) 

 Wenig ökologische Landwirtschaft (HB5, HB6) 

 Wenig bedarfsgerechte Wohnkonzepte oder 
neue Arbeitsmodelle z.B. Coworking (HB1, HB3) 

 Tourismuskonzentration auf einzelne Hotspots, 
schlechte Vernetzung der touristischen Ak-
teur:innen, Schließung vieler touristischer Be-
triebe, sinkende Auslastung der Übernachtungs-
betriebe (HB4) 

 Überalterung der Bevölkerung (HB1 – HB9) 

 Geschwächte Vereine, Rückgang an Engagement 
und kleineren Kulturschaffenden (HB2) 

Entwicklungschancen Entwicklungsrisiken 

 Digitale Lösungen, z.B. im Bereich Mobilität, Da-
seinsvorsorge oder Wirtschaft (HB1, HB3) 

 Inwertsetzung der Kulturlandschaft für Erholung, 
Tourismus und Genuss in der Fläche (HB4, HB5) 

 Stärkung der kulturellen versteckten Highlights 
z.B. durch Zusammenarbeit der dahinterstehen-
den Akteur:innen (HB2, HB7, HB8) 

 Ausbau potentielle Synergien verschiedener 
Wirtschaftsbereiche (Stichwort Agrotourismus 
oder Landwirtschaft und Energie) (HB 3, HB4, 
HB5) 

 Ausbau des Themenfeldes Genuss mit regiona-
len, ökologischen Produkten und dahinterste-
hender Akteur:innen (HB5, HB6, HB7, HB8)  

 Gute Potentiale für klimafreundliche Entwicklun-
gen, z.B. im Bereich der Bioökonomie oder regi-
onaler Kreisläufe oder Agro-PV (HB4, HB5, HB6, 
HB8) 

 Zunehmende Alterung der Gesellschaft und re-
sultierende Rückgänge in der Versorgung oder 
Freizeit (HB1, HB2, HB3, HB7) 

 Verstärkter Fachkräftebedarf und der Bedarf an 
Auszubildenden (HB3) 

 Verschärfung der Ungleichheitsverhältnisse auf 
dem Arbeitsmarkt zwischen Frauen und Män-
nern, Migranten und Nicht-Migranten oder zwi-
schen den Gemeinden (HB1, HB3) 

 Rückgang der kleinparzellierten Landwirtschaft 
(HB4) 

 Anhaltende Flächenversiegelung und Flächenin-
anspruchnahme in der Nähe von FFH- und Land-
schaftsschutzgebieten, Rückgang der Biodiversi-
tät, z.B. in den Flussgebieten (HB4, HB6) 



 

29 

 Bedarfsanalyse 

Durch den Beteiligungsprozess wurden auf Basis 

der vorliegenden Gebiets- und SWOT-Analyse 

Handlungsbedarfe identifiziert und diskutiert. Zu-

sammenhänge zwischen SWOT- und Bedarfsana-

lyse sind bereits in der SWOT dargestellt. Unsere 

zentralen Handlungsbedarfe bilden die Grundlage 

für die in Kapitel 6 dargestellte Entwicklungsstrate-

gie.  

 

1. Steigerung der gleichwertigen Lebensqualität 

und Daseinsvorsorge für alle in unseren  

Dörfern und Städten 

Verschiedene Aspekte haben Auswirkungen auf die 

Lebensqualität von allen: Mobilität, Daseinsvor-

sorge, Freizeitangebote oder die Attraktivität der 

Dörfer und Städte. Ein Bedarf ist es, diese Aspekte 

mit Blick auf Transformationsprozesse zu gestalten 

und unsere Region als Lebens- und Arbeitsort gut 

aufzustellen. So sollen Menschen zum Zuzug ange-

regt werden oder z.B. zur Rückkehr nach dem Stu-

dium. Damit möchten wir dem natürlichen Bevöl-

kerungsrückgang entgegenwirken  

 

2. Stärkung der regionalen Vereine, des  

Engagements oder der Kulturschaffenden  

als Treiber sozialen Lebens 

Ein großer Teil des sozialen Lebens beruht auf 

Sport-, Kulturvereinen sowie ehrenamtlichen Ak-

teur:innen. Diese sind oftmals stark von Überalte-

rung betroffen oder in ihren Strukturen nicht mehr 

attraktiv für Nachfolger:innen. Ein Rückgang wäre 

für unsere Region aber gleichbedeutend mit einem 

Rückgang des sozialen Miteinanders. Ähnlich ver-

hält es sich mit ehrenamtlichen oder gewerblichen 

Kulturschaffenden, welche auch das soziale Mitei-

nander durch entsprechende Angebote stärken 

und den Zusammenhang in unserer Region aus-

bauen.  

 

 

3. Förderung unserer Unternehmen und  

einer modernen, zukunftsgerichteten  

Wirtschaftsweise  

Insgesamt betrachtet kann unsere Region Hohen-

lohe-Tauber auf eine relativ solide Arbeitsmarktsi-

tuation aufbauen – insbesondere im produzieren-

den Gewerbe. Dennoch sind die Besetzung der 

Ausbildungsplätze oder der Bedarf an Fachkräften 

große Probleme in unserer Region. Es gilt daher 

weitere Entwicklungen voranzutreiben, um sich 

auch zukünftig als attraktiver Wirtschafts- und Ar-

beitsstandort (auch für junge Menschen) profilie-

ren zu können. Auch die Förderung von Diversifizie-

rung, primär von landwirtschaftlichen Betrieben 

und der Aufbau von klimafreundlichen Wirtschafts-

weisen und Kreisläufen ist ein Bedarf in der wirt-

schaftlichen Entwicklung in unserer Region.  

 

4. Stärkung einer resilienten Entwicklung  

in unserer Region 

Unsere Region befindet sich in vielen Bereichen in 

einem teilweise gefahrvollen Strukturwandel, wel-

cher nicht nur Bewohner:innen und Akteur:innen 

sondern auch die Politik vor große Herausforderun-

gen stellt. Ein Bedarf ist es, uns diesen Herausfor-

derungen zu stellen und widerstandsfähiger gegen-

über externen Einflüssen zu werden. Gerade die 

aktuellen Entwicklungen wie die Pandemie und der 

Ukraine-Krieg haben gezeigt, wie wichtig auch für 

unsere Region die Verstärkung der Resilienz ist.  

 

5. Förderung des Ressourcenschutzes und  

Stärkung von regionalen Kreisläufen, z.B. durch 

Erhöhung nachhaltiger Wirtschaftsweisen in 

der Landwirtschaft oder Industrie 

Neben dem Klimaschutz ist auch der Ressourcen-

schutz eine der größten Herausforderungen unse-

rer Zeit und unserer Region. Der regionale Wohl-

stand führt in einem nicht unerheblichen Maß zu 

einer Vernichtung natürlicher Ressourcen, zum 

Beispiel durch Landnutzung, dem Rückgang der 

Biodiversität oder dem generellen Ressourcenver-
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brauch in unserer Wegwerfgesellschaft. Die Sen-

kung der Rohstoffinanspruchnahme und der Erhalt 

unserer Lebensgrundlage ist ein globaler, aber 

auch ein regionaler Bedarf. Dabei bauen wir auf un-

sere regionalen Strukturen auf.  

 

6. Klimaschutz und -anpassung in allen Bereich 

implementieren und nicht in Einzelprojekten 

denken 

Wie die Bestandserfassung zeigt, gibt es durchaus 

schon starke Bestrebungen hin zu einer klima-

freundlichen Entwicklung unserer Region. Doch ge-

hen diese noch nicht tief genug, um die Klimaziele 

des Landes, des Bundes oder der EU zu erreichen. 

Deswegen muss unsere Region Entwicklungen ver-

stärkt anstoßen, die eine positive Klimaentwicklun-

gen fördern. Klimaschutz und -anpassung muss 

nicht in Einzelthemen, sondern übergreifend ge-

dacht werden.  

 

7. Die Region als Genuss-, Erholungs-  

und Tourismusregion stärken 

Unsere Vielzahl an regionalen Produkten ist ein Al-

leinstellungsmerkmal und kann, neben der eng zu-

sammenhängenden Kulturlandschaft, als wirkliche 

Besonderheit unserer Region angesehen werden.  

Noch stellen aber die Verkaufswege oder Zugänge 

zu gastronomischen Angeboten mit regionalen 

(Bio-) Produkten eine Hürde in der Erlebbarkeit die-

ser dar.  

Mangelnde flächendeckende Abdeckung mit Ho-

tellerie, die ungenügende Erreichbarkeit oder nicht 

ausreichend erschlossene Rad- und Wanderange-

bote erweisen sich für die Entwicklung als Touris-

mus- und Naherholungsregion problematisch.  

 

8. Schaffung von Netzwerken, Zusammenarbeit 

und Kooperation 

Das Abfedern unserer regionalen Schwächen oder 

Herausforderungen und das Nutzen der gesell-

schaftlichen Potentiale kann nicht nur durch ein-

zelne Akteur:innen erfolgen. Innerhalb der Region 

müssen sich die Akteur:innen (z.B. die drei Touris-

musorganisationen oder die Mobilitätsanbieter) 

vernetzen, um eine gemeinsame und übergrei-

fende Entwicklung zu fördern. Gleiches gilt aber 

auch für die Zusammenarbeit außerhalb der Region. 

Globale gesellschaftliche Herausforderungen, wie 

der Klimaschutz, können nur gemeinsam angegan-

gen werden.  

 

9. Den demografischen Wandel aktiv gestalten 

und Negativentwicklungen begegnen 

In unserer Region wirkt der demographische Wan-

del auf nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens 

(Daseinsvorsorge, Wirtschaft, Siedlungsentwick-

lung, soziales Miteinander). Es bedarf daher ver-

stärkt inklusiver, generations- und bevölkerungs-

gruppenübergreifender Planungen, welche die Be-

wohner:innen in unserer Region zusammenbrin-

gen. Ein besonderer Zusammenhang des Bedarfs 9 

besteht mit Bedarf 1 zum Erhalt der Lebensqualität, 

um als Region attraktiv für Zuzug oder Rückkehr 

junger Menschen und Familien zu sein. Dazu müs-

sen verstärkt Angebote für verschiedene Alters-

gruppen geschaffen oder das Wegfallen von Ver-

sorgungsstrukturen aufgefangen werden.  

 

10. Ausbau von Beteiligung und Stärkung  

der Bekanntheit des LEADER-Gedankens  

LEADER kann in der Region nur einen Beitrag zu 

den einzelnen Handlungsbedarfen leisten, wenn 

die Möglichkeiten hinter LEADER auch regional be-

kannt sind. Ein Bedarf ist es deshalb verstärkt in 

den Austausch mit regionalen Akteur:innen zu 

kommen und die Öffentlichkeitsarbeit bzw. die 

Sensibilisierung für diese zu stärken. Auch die Pro-

zesse zur aktiven Beteiligung müssen strategisch 

forciert werden. 
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6 Beschreibung der Entwicklungsziele und der Entwicklungs-
strategie

Das übergeordnete Leitbild der Region gibt die ge-

meinsame Vision der beteiligten Akteur:innen für 

unsere Region wieder. Unsere Region entwickelt 

sich unter dem Leitsatz „Hohenlohe-Tauber:  

LebensKreativWeitblick“. 

 

Durch sieben Entwicklungsziele, die eine Richtung 

für übergreifende Themen bieten und als langfris-

tige Leitplanken fungieren, wird eine Brücke zwi-

schen dem Leitbild und den Handlungsfeldern der 

Region gebaut.  

Durch den umfangreichen Beteiligungsprozess 

wurden aus den dargelegten Handlungsbedarfen 

drei zentrale Handlungsfelder abgeleitet. Diese sol-

len die zukünftige Förderung der ländlichen Regio-

nalentwicklung in unserer LEADER-Region Hohen-

lohe-Tauber lenken:  

 Gesellschaftliche Teilhabe für ALLE, 

 Natur, Kultur, Genuss und 

 Regionale Wirtschaft. 

 

Diese drei Handlungsfelder sind mit Handlungsfeld-

zielen ausgestaltet und zur smarten Operationali-

sierung durch Teilziele konkretisiert.  

 

Insgesamt fünf Querschnittsziele ziehen sich über 

alle unsere Handlungsfelder hinweg und lassen sich 

nicht in einzelnen Feldern, Branchen oder Projek-

ten betrachten. Sie sind in allen Themen relevant 

und werden auch entsprechend in der Auswahl-

matrix berücksichtigt.  

 

In die Ausarbeitung der Strategie sind, neben den 

durchgeführten Analysen und den Ergebnissen der 

Beteiligungsschritte auch kommunale und regio-

nale sowie die Strategien des Landes Baden-Würt-

temberg, des Bundes und der Europäischen Union 

eingeflossen. Dazu zählen primär folgende Strate-

gien:  

 

 

Auf EU-Ebene 

 Green Deal 

 Farm-to-Fork-Strategie  

 Digitalisierungsstrategie 

 

Auf Bundesebene 

 Der GAP-Strategieplan (in den zum Zeitpunkt be-

kannten Auszügen) 

 

Auf Landes-Ebene 

 Integriertes Energie- und  

Klimaschutzkonzept 

 Naturschutzstrategie Baden-Württemberg 

 Strategie zur nachhaltigen Bioökonomie  

Baden-Württembergs 

 Tourismuskonzeption des Landes 

 Ernährungsstrategie des Landes 

 Landesentwicklungsplan (kurz: LEP) 

 

Auf kommunaler bzw. regionaler Ebene 

 Klimaschutzstrategien der Landkreise 

 Regionale Tourismusstrategien und touristischen 

Informationen 

 Mobilitätsentwicklungspläne 

 

Interne Ziele im Bereich Management, Öffentlich-

keitsarbeit und Beteiligungsformate sind gesondert 

im Kapitel 7.2.1 Interne Organisations-  

und Prozessplanung festgehalten. Durch diese in-

ternen Ziele wird dem Bedarf 10 Ausbau von Betei-

ligung und Stärkung der Bekanntheit des LEADER-

Gedankens und dem Entwicklungsziel 7 Wir steigen 

die Bekanntheit und Möglichkeiten hinter LEADER 

bearbeitet.  

Die Strategie für unsere LEADER-Aktionsgruppe 

Hohenlohe-Tauber für die Jahre 2023–2027 (+2 

Jahre) ist in Abbildung 10 dargestellt und in den fol-

genden Kapiteln näher beschrieben. 
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Abbildung 10: Strategie unserer  LAG Hohenlohe-Tauber (eigene Darstellung) 
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 Leitbild 

Für unsere Region haben wir eine breitere Ziel-
strategie aufgestellt. Dabei berücksichtigen wir 
Themen, wie Lebensqualität, Erholungsmöglich-
keiten, Identität, Inklusion, regionale Wirtschaft, 
Genuss, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. All diese 
Aspekte (und mehr!) wollen wir in der Zukunft 
fördern und so unsere Region für alle jetzigen und 
künftig hier lebenden Menschen gestalten. Sie 
lassen sich in drei Dimensionen zusammenfassen, 
die durch unser Leitbild widergespiegelt werden:  

 
Alle drei Dimensionen hängen oftmals eng zu-
sammen. Wir wollen und können sie nicht ge-
trennt denken. Wir sind eine Region unter dem 
Leitbild:  
LebensKreativWeitblick. 
 

Und wir arbeiten daran, dass wir unsere Vision 
gemeinsam mit den Akteur:innen und motivier-
ten Bewohner:innen vor Ort Realität werden las-
sen.  
 

 Entwicklungsziele (EZ) 

Die strategischen Entwicklungsziele stützen sich 
auf die Handlungsbedarfe und tragen das Leitbild 
als gemeinsame Säulen. Sie sind mittel- bis lang-
fristig angelegt. Entsprechende Entwicklungsziele 
wurden aus dem vorherigen REK übernommen 
und erweitert, um sowohl eine Kontinuität zu si-
chern, als auch den neuen Anforderungen und 
dargestellten Handlungsbedarfen Rechnung zu 
tragen.  
 
EZ 1: Wir steigern die Lebensqualität der Region  
(Zusammenhang mit Handlungsbedarf (kurz: HB): 
1, 2, 7, 9) 
Wir wollen strukturelle Ungleichheiten ausglei-
chen, Daseinsvorsorge sichern und soziale Teil-
habe stärken, um in allen Dörfern und Städten ein 
gleichwertiges Leben zu ermöglichen.  
EZ 1 ist eine Aufnahme des Entwicklungsziel 1 des 
REKs 2014 – 2022, welches sich primär sozialer 
Wertschöpfung widmete.  
 
EZ 2: Wir erreichen eine Netto- 
Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2040 
(Zusammenhang mit HB: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10)  
Wir schließen uns den Landeszielen an und wol-
len den Treibhausgasausstoß im Vergleich zu den 
Gesamtemissionen des Jahres 1990 bis 2030 um 
mindestens 65 Prozent senken und bis 2040 über 
eine schrittweise Minderung Netto-Treibhaus-
gasneutralität („Klimaneutralität“) erreichen.  
 
EZ 3: Wir sichern die Attraktivität des Wirtschafts-
standortes beruhend auf Nachhaltigkeit 
(Zusammenhang mit HB: 3, 4, 5, 6, 8)  
Wir fördern unsere Kleinst- und Kleinunterneh-
men, damit sie Herausforderungen in den Berei-
chen Ausbildung, Fachkräfte oder nachhaltige 
Entwicklung anpacken und meistern. Dabei arbei-
ten wir eng mit den regionalen Wirtschaftsförde-
rungen und anderen Organisationen zusammen. 
Gemeinsam tüfteln wir an neuen Ideen, um un-
sere Region gut aufzustellen und ausgetretene 
Wege zu verlassen. Dieses Entwicklungsziel greift 
das Entwicklungsziel „regionale Wertschöp-
fung“ des vorherigen REKs in weiten Teilen auf.  
 

 Lebenswert: Wir schaffen Lebens-
qualität für alle. Lebensqualität entwickeln 

wir durch die Gestaltung eines gleichwertigen 
Wohn-, Freizeit-, Schul- und Arbeitsumfelds für 
alle Gruppen sowie durch die Förderung sozia-
ler Beziehungen zu anderen Menschen in und 
um unsere Kommunen. Wir wollen, dass jede:r 
ein gutes Leben in unserer Region führen kann. 
Dabei sprechen wir nicht nur von heutigen, 
sondern auch von kommenden Generationen, 
die auch eine hohe Lebensqualität erfahren 
sollen.  

 Kreativ: Wir genießen und gestalten 
unsere (Kultur-) Landschaft. Kreativ ist 

unsere Region in der Entwicklung, in der Ver-
marktung und im Schutz unserer Kulturland-
schaft sowie unserer kulturellen und kulinari-
schen Highlights. Dabei wollen wir neue Wege 
schaffen, die vereinfachte Zugänge ermögli-
chen und die oftmals engagierte Akteur:innen 
fördern.  

 Weitblick: Wir tüfteln an unserer Zu-
kunft. Weitblick haben wir in Richtung einer 

nachhaltigen, zukunftsbringenden Wirtschafts-
förderung. Deswegen setzen wir verstärkt auf 
Maßnahmen, die eine nachhaltige und klima-
freundliche Wirtschaftsweise in unserer Region 
fördern oder weitere Transformationsprozesse 
in die regionale Wirtschaft integrieren.  

Hohenlohe Tauber: 

LebensKreativWeitblick. 
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EZ 4: Wir sind proaktive Gestalter regionaler 
Transformationsprozesse  
(Zusammenhang mit HB: 1, 5, 6, 7, 9)  
Wir stellen uns gesellschaftlichen Entwicklungen 
und fördern die Resilienz unserer Region. Dabei 
haben wir die großen Herausforderungen, wie 
Klimaentwicklungen, die Digitalisierung oder den 
demographischen Wandel, im Blick. Wir sind auch 
zukünftig offen für Veränderungen. Wir schauen 
gezielt, wie wir die Prozesse auch für uns nutzen 
können und verstehen uns als proaktiv Han-
delnde. 
 
EZ 5: Wir fördern unsere Land- und Forstwirt-
schaft im Sinne nachhaltige Entwicklungen, wie 
der Steigerung der Biodiversität, sozialen Förde-
rung oder wirtschaftlichen Diversifizierung 
(Zusammenhang mit HB 1, 3, 4, 5)  
Wir wissen um die Wichtigkeit unserer Landwirt-
schaft (inkl. Wein- und Obstbau) und auch der 
Forstwirtschaft für die Wirtschaft und lokale Ver-
sorgung unserer Menschen. Wir treiben die Ent-
wicklung regionaler Produkte weiter und unter-
stützen die betreffenden Akteure bei der Steige-
rung der Biodiversität, der sozialen Nachhaltigkeit 
und der wirtschaftlichen Diversifizierung. Sie sol-
len sich wirtschaftlich und zukunftsgerichtet ent-
falten können. Wir ermöglichen gute Zugänge zu 

regionalen Lebensmitteln und einfache Absatz-
wege in unserer Region.  
 
EZ 6: Wir setzen unsere Region als Tourismus- 
und Erholungsregion mit Fokus auf Natur, Kultur 
und Genuss in Wert 
(Zusammenhang mit HB: 1, 4, 6, 7, 9) 
Wir stärken unsere regionalen Besonderheiten 
und versteckten Schätze, um uns als Region zum 
Erholen und Besuchen weiter nach vorne zu brin-
gen. Dabei behalten wir unser natürliches und 
kulturelles Erbe im Blick, setzen es in Wert und 
schützen es. Wir vernetzen zugehörige Akteurs-
gruppen, wie die drei Tourismusorganisationen 
und treiben verbindende Entwicklungen voran.  
 
EZ 7: Wir steigern die Bekanntheit und  
Möglichkeiten hinter LEADER 
(Zusammenhang mit HB: 10) 
Wir wissen, dass wir alle anderen Entwicklungs-
ziele durch LEADER nur erreichen können, wenn 
die Möglichkeiten, die LEADER bietet, auch be-
kannt sind. Wir bauen deswegen Beteiligungs-
möglichkeiten und Öffentlichkeitsarbeit aus.  
 
Unser Leitbild und unsere Entwicklungsziele sol-
len über drei Handlungsfelder erreicht werden. 
Diese und die Aktionen zur Umsetzung sind in den 
kommenden Kapiteln dargestellt.   
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7 Beschreibung der geplanten Handlungsfelder eines Akti-
onsplans zu deren Umsetzung

 Handlungsfelder  

Basierend auf den Entwicklungszielen wurden 
drei Handlungsfelder (kurz: HF) abgeleitet. Die HF 
dienen der Umsetzung des Leitbildes und der 
strategischen Verfolgung der Entwicklungsziele. 
Erste Eckpunkte stammen aus unserem öffentli-
chen Beteiligungsprozess, eine Ausarbeitung der 
HFs fand durch die Fachforen und die Steuerungs-
gruppe statt.  
Eine Gewichtung der HF erfolgt konsequenter-
weise im Finanzplan. Der Schwerpunkt auf den HF 
I und II spiegelt sich in der prozentualen Auftei-
lung der LEADER-Mittel wider. Gerade hier kann 
LEADER Förderlücken schließen. HF III ist für uns 
auch bedeutend, allerdings stehen in diesem 
Handlungsfeld vermehrt andere Förderpro-
gramme zur Verfügung.  
 

 

Zur Verbesserung der Lebensqualität für ALLE 
denken wir die Bedarfe verschiedener Bevölke-
rungsgruppen mit. So setzen wir uns aktiv dafür 
ein, dass wir einen Beitrag zur Teilhabe von Men-
schen jeglichen Alters, sowie auch von Familien 
und Menschen mit Behinderung oder Migrations-
hintergrund leisten. Dafür schaffen wir Räume 
des sozialen Miteinanders.  
Die Nah-und Grundversorgung soll langfristig ge-
festigt werden. Wir gestalten unsere Region 
nachhaltig lebenswert und stärken die Verbun-
denheit. Dafür ist ein Neu- und Mitdenken not-
wendig, um z.B. digitale Wege zu gehen, damit 
keine größeren Versorgungslücken entstehen.  
 
 
 
 

Weitere Fördermöglichkeiten 
In den Gemeinden unserer LEADER-Region Ho-
henlohe-Tauber werden bereits weitere Förder-
programme umgesetzt. Dazu gehört unter ande-
rem das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
(ELR), das Landessanierungsprogramm (LSP). O-
der das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung 
(BULE).  
LEADER soll durch Projektförderung eine Weiter-
führung und Erweiterung dieser Möglichkeiten 
erreichen und gezielt Lücken schließen. 
Unsere LEADER-Förderung legt deswegen neben 
wichtigen infrastrukturellen Aspekten der Da-
seinsvorsorge, einen Fokus auf die „weichen Fak-
toren“, wie des Miteinanders, der sozialen In-
tegration und des Ehrenamtes.  
 
Vorerfahrungen aus der  
vergangenen Förderperiode 
Das HF I Gesellschaftliche Teilhabe für ALLE ist 
eine Weiterführung und -entwicklung des frühe-
ren HF 1: Lebenswertes Hohenlohe-Tauber der 
vergangenen LEADER-Förderperiode. In dieser 
wurde ein verstärkter Fokus auf soziale Themen 
gelegt. Wir nehmen dies auf, verstärken aber ab 
2023 die Ziele im Bereich der Daseinsvorsorge in 
den Dörfern und Städten. Die Mobilität fokussie-
ren wir als Ziel, um die Unterentwicklung (wo 
durch LEADER machbar) aufzufangen und so eine 
nachhaltige Entwicklung zu fördern.  
Im HF 1 der vergangenen Förderperiode konnten 
die finanziellen Ziele zu 92% erreicht werden, wir 
orientieren uns an dieser guten Bilanz.  
 
Möglichkeiten zu Klimaschutz und -anpassung 
Ziele im Handlungsfeld 1 (vgl. Tabelle 3) berück-
sichtigen auch Aspekte der Infrastrukturentwick-
lung. Hier können unter anderem Bereiche der 
energetischen Sanierung oder des klimafreundli-
chen Bauens berücksichtigt werden. Auch der Be-
reich der Mobilitätsförderung kann zum Klima-
schutz beitragen. Öffentliche Plätze können 
durch Schatten- und Kälteinseln der Erwärmung 
und Extremwetter begegnen. 

»Lebenswert: Wir schaffen hohe  
Lebensqualität für alle« 

Vision Statement im Handlungsfeld Gesellschaftliche 
Teilhabe für ALLE 
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Tabelle 3: Handlungsfeld 1 mit Handlungsfeldzielen 2023-2027 
Zugehöriges Entwicklungsziel:  
EZ 1: Wir steigern die Lebensqualität in der Region 
EZ 2: Wir erreichen eine Netto-Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2040 
EZ 4: Wir sind proaktive Gestalter regionaler Transformationsprozesse mit Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen 

Ergebnisindikatoren Handlungsfeld I:  
Anzahl profitierender Menschen.  
Anzahl Klimafreundlicher Entwicklungen 

 

Handlungsfeldziel I.I: Nah- und Grundversorgung11 sowie lebendige Orte erhalten und für alle zukunftsfest gestalten 
Kommunen und Bewohner:innen stellen sich der Herausforderung die Nah- und Grundversorgung sowie generelle Anforderungen selbstbe-
stimmten Lebens zu sichern. Wir widmen uns den in vier Bereichen, um uns zukunftsfest zu entwickeln.  

Teilziele Outputindikatoren Zielgrößen 
kumuliert 

Zeitraum 

Nah- und Grundversorgung: Sicherung und Weiterentwicklung der Nah- 
und Grundversorgung 

Anzahl geschaffener neuer 
Angebote 

3 
6 

2024 
2027 

Projektbeispiele12: Plattform für Nachbarschaftsdienste, neue Liefermodelle, (digitale) medizinische Versorgungsmöglichkeiten, Bürgerläden, 
Bestellbusse 

Bedarfsgerechtes Wohnen: Schaffung von Wohnformen für alle Anforde-
rungen des bedarfsgerechten Wohnens 

Anzahl geschaffener neuer 
Angebote 

1 
2 

2024 
2027 

Projektbeispiele: Mehrgenerationenhäuser, inklusive Wohngemeinschaften, Ausbildungswohnen (unter Berücksichtigung energetischer As-
pekte) 

Infrastruktur für besondere Bedürfnisse: Zuschnitt der Infrastruktur auf 
verschiedene Bedürfnisse 

Anzahl geschaffener neuer 
Angebote 

2 
3 

2024 
2027 

Projektbeispiele: Barrierefreie Wanderwege, Tageseinrichtungen auf Hofstellen, Inklusionstoiletten, Infrastruktur mit Blick auf Menschen mit 
Seh- oder Hörbehinderungen (Berücksichtigung der Klimafreundlickeit) 

Attraktive Ortskerne: Erhalt und Schaffung attraktiver und klimafreundli-
cher Ortskerne  

Anzahl geförderter Maß-
nahmen 

2 
4 

2024 
2027 

Projektbeispiele: Klima-Alleen, gemeinsame Nutzgärten, Trittsteine der Biodiversität, klimafreundliche Sanierungen, Energieberatungskam-
pagne „Energiekarawane“, Kunstprojekte, Klima– und Umweltschutz-Mitmachprojekte, Blühstreifen, Schaffung von Schattenplätzen  

Handlungsfeldziel I.II: Soziales Miteinander und Lebensqualität stärken 
Unsere Dörfer und Städte sind Räume der Vernetzung, Treffpunkte der Gemeinschaft und Grundpfeiler des sozialen Miteinanders. Der Zu-
sammenhalt des ländlichen Raumes und die Identität mit der Region soll durch die Stärkung dieser Aspekte gesichert werden. 

Inklusion, Kommunikationsorte, Nachbarschaften: Inklusion fördern, Kom-
munikationsorte schaffen und Nachbarschaften zusammenbringen  

Anzahl geförderter Maß-
nahmen 

2 
4 

2024 
2027 

Projektbeispiele: Begegnungsorte, Eltern-Kind-Cafés, multifunktionale Dorfgemeinschaftshäuser, Grillplätze, Ausstattung von Radwegekapel-
len mit Rastplätzen 

Ehrenamt: Zivilgesellschaftliches Ehrenamt stärken und die Vereinsvielfalt 
sichern 

Anzahl geförderter Maß-
nahmen 

2 
4 

2024 
2027 

Projektbeispiele: Initiativen zur Neubelebung nach Corona, Ehrenamtsbörse, klimafreundliche Sanierung der Vereinsheime 

Lebenslanges Lernen: Lebenslanges Lernen ermöglichen  Anzahl geförderter Maß-
nahmen 

1 
2 

2024 
2027 

Projektbeispiele: Lehrpfade, Lernbauernhöfe, digitales Coaching für Jung und Alt, Vernetzung von unterschiedlichen Bildungsangeboten, z.B. 
„Lehrerbörse 

Angebote für junge Menschen und Familien: Schaffung von Angeboten für 
junge Menschen und Familien zur Steigerung der Attraktivität als Wohnre-
gion 

Geschaffene oder Weiter-
entwickelte Angebote 

3 
4 

2024 
2027 

Projektbeispiele: Projektbeispiele: Attraktive Spielgeräte für Jung und Alt, Steigerung der Familienfreundlichkeit von Museen und Tourismus-
angeboten, z.B. Wanderwege mit Mitmachstationen 

Handlungsfeldziel I.III: Zugang ermöglichen, Mobilität vernetzen, neue Konzepte bedenken 
Mobilität und Fortbewegung verändert sich und wir wollen diese Veränderung gestalten. Dazu fördern wir die Erreichbarkeit zentraler Punkte 
durch neue Ideen und Methoden. Dem Klimawandel begegnen wir durch nachhaltige Mobilität, vernetztes Denken und Möglichkeiten abseits 
des eigenen PKW.  

Vernetzte, moderne Mobilität: Förderung einer vernetzten und modernen 
Mobilität unter Berücksichtigung nachhaltiger Mobilitätskonzepte und der 
Anbindung von Gewerbegebieten 

Anzahl geförderter Maß-
nahmen und Konzepte 

1 
2 

2024 
2027 

Projektbeispiele: Elektro-Shuttles, Mitfahrbänke, Rufbusse, neue Mobilitätsmodelle  

Fortbewegung abseits ÖPNV und PKW: Förderung von Mobilitätsformen 
abseits ÖPNV und PKW, z.B. Radverkehr auch für den Alltag oder für Pend-
ler  

Anzahl geförderter Maß-
nahmen und Konzepte 

2 
4 

2024 
2027 

Projektbeispiele: Radservicepunkte mit Ladeschränken, E-Bike-Sharing mit öffentlichen Ladestationen  

 
 

                                                           
 
11 Die Definition der Nah- und Grundversorgung für unsere Kulisse kann im Anlage cc nachgelesen werden 
12 Zu jedem Teilziel wurden Projektbeispiele aus dem Beteiligungsprozess und bekannte Vorzeigeprojekten sowie geförderte Projekte der ver-
gangenen Förderperiode ergänzt. Es handelt sich um eine beispielhafte Aufzählung, um das Teilziel näher zu erläutern.  
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Abwechslungsreich, traditionell und mit einem 
kreativen Blick in die Zukunft gestaltet sich un-
sere Region. Schützenswerte Flusstäler wech-
seln sich mit waldreichen und landwirtschaftlich 
genutzten Hochebenen ab und laden zum Na-
turgenuss ein. Erzeuger:innen, wie Landwirt:in-
nen, verwöhnen mit regionalen Produkten und 
Kulturtreibende schaffen ein Angebot für unter-
schiedliche Zielgruppen. Unsere Region Hohen-
lohe-Tauber ist durch dieses Natur, Kultur- und 
Genussangebot anziehend für Einheimische 
und Tourist:innen. Wir wollen Herausforderun-
gen, wie sterbende Gasthäuser, den Rückgang 
Kulturtreibender oder die gemeinsame Ver-
marktung unserer Region meistern, damit wir 
uns stark und attraktiv aufstellen.  
Wir arbeiten an kreativen Ideen, damit alle un-
sere Region in den verschiedenen Facetten ge-
nießen können.  
 
Weitere Fördermöglichkeiten 
Im Bereich Naturschutz und Landwirtschaft 
kommen weitere EU- und Landesmittel mit teil-
weise besseren Konditionen in Frage. LEADER 
kann hier eine begleitende Förderung, zum Bei-
spiel in der Vermarktung und Bewusstseinsbil-
dung und der Förderung von Einzelprojekten 
der Landwirtschaft bieten.  
Auch im Bereich Tourismusförderung stehen 
weitere Fördermöglichkeiten des Landes zur 
Verfügung, zum Beispiel zur Förderung der tou-
ristischen Infrastruktur oder Fördermöglichkei-
ten zur verbesserten Vermarktung.  
Auch weitere Fördermaßnahmen aufgrund des 
thematisch übergreifenden Charakters des Tou-
rismus können in Betracht kommen. Dazu zäh-
len: Denkmalförderung, das Entwicklungspro-
gramm Ländlicher Raum, die Radverkehrsförde-
rung, die Städtebauförderung oder weitere aus 

dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ge-
speisten Förderprogramme (wie die Natur-
parkförderung).  
 
Vorerfahrungen aus der vergangenen Förderpe-
riode 
Das Handlungsfeld II ist ein Zusammenschluss aus 

zwei Handlungsfeldern der vergangenen För-
derperiode: Dem Handlungsfeld 2 (Anziehen-
des Hohenlohe-Tauber) und dem Handlungs-
feld 4 (Attraktives Hohenlohe-Tauber). Das 
Handlungsfeld 4 sollte ab 2014 primär Projekte 
mit Themenbezug zu Landschaftspflege, Um-
weltbildung und Energie stärken. Es konnte le-
diglich eine Zielerreichung von 21% erreicht 
werden. Grund war allerdings auch die Auf-
nahme der Themen zur Energieförderung, wel-
che nach kurzer Zeit nicht mehr förderfähig wa-
ren.  
Aus diesen Gründen wurden die Handlungsfel-
der in der kommenden Förderperiode zusam-
mengelegt und Schnittstellen weiter herausge-
arbeitet.  
 
Möglichkeiten zu Klimaschutz und -anpassung 
Tabelle 4 zeigt die Ziele im Handlungsfeld. Auch 
hier kann das Querschnittsziel zu Klimaschutz- 
und -anpassung (QZ 2) Berücksichtigung finden.  
Zum Beispiel kann durch Biodiversitätsprojekte 
und die Anpassung der Natur- und Kulturland-
schaft auf klimaresiliente Bepflanzungen   ge-
achtet werden. Auch spielt die Kulturlandschaft 
zur CO2-Speicherung oder als Kälteinseln eine 
Rolle.   
Weitere klimafreundliche Entwicklungen för-
dern auch regionale Produkte durch kurze Lie-
ferwegen oder energetisch gut aufgestellte Inf-
rastrukturen im Bereich Tourismus und Erho-
lung.  
 
 

 

 
 

» Kreativ: Wir genießen und gestalten unsere 
(Kultur-) Landschaft « 

Vision Statement im Handlungsfeld Natur, Kultur, Genuss 
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Tabelle 4: Handlungsfeld 2 mit  Handlungsfeldzielen 2023-2027 
Zugehörige Entwicklungsziele:  
EZ 2: Wir erreichen eine Netto-Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2040 
EZ 5: Wir fördern unsere Land- und Forstwirtschaft im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, wie der Steigerung der Biodiversität, sozialen 
Förderung oder wirtschaftlichen Diversifizierung 
EZ 6: Wir setzen unsere Region als Tourismus- und Erholungsregion mit Fokus auf unsere Natur, Kultur und Genussbesonderheiten in Wert.  

Ergebnisindikatoren Handlungsfeld II:  
Anzahl profitierender Personen an Projekten im Handlungsfeld II 
Anzahl profitierender Bevölkerung an Projekten mit Klimaschutzcharakter 

 

Handlungsfeldziel II.I Die Natur- und Kulturlandschaft durch ihre Nutzung schützen.  
Neben attraktiven Natur- und Landschaftsschutzgebieten, sind Land- und Forstwirtschaft oftmals für uns landschaftlichen Abwechslungs-
reichtum verantwortlich. Zudem verstehen wir die Land- und Forstwirtschaft als wesentliche Treiber einer nachhaltigen Entwicklung. Wir 
wollen deswegen die dahinterstehenden Akteur:innen auf ihrem Weg zu einer zukunftsorientierten Arbeitsweise begleiten.  

Teilziele Outputindikatoren Zielgröße  
kumuliert 

Zeitraum 

Nachhaltigkeit in Forst-/ Landwirtschaft und Ernährung: Förderung der 
Nachhaltigkeit der Forst- und Landwirtschaft sowie der Verwertung der 
Produkte 

Anzahl geförderter Maßnah-
men 

1 
2 

2024 
2027 

Projektbeispiele: Mitmachprojekte z.B. gemeinsame Steinriegelpflege, Landschaftsunterhaltungskurse, Biodiversitätspfade, Waldpro-
gramm zur Sensibilisierung, Streuobstbaum-Patenschaften, Aktionstage, Bildungsreihe zu Klimaschutz  und -anpassung und Biodiversität 

Handlungsfeldziel II.II: Kulturelle Entwicklungen fördern und kulturelles Erbe bewahren. 
Unser kulturelles Angebot und die Angebotsvielfalt sollen in der kommenden Förderperiode mehr in Wert gesetzt und gestützt werden, 
um dem Rückgang – verstärkt durch die Coronapandemie – entgegenzuwirken. Unsere Vielfalt kultureller Aktivitäten schafft Abwechslung 
und Gemeinschaft und lässt vergangene Traditionen und moderne Entwicklungen lebendig werden.  

Kulturelle Angebote: Erhaltung und Ausweitung kultureller Angebote Anzahl neuer und aufbereite-
ter Angebote 

2 
4 

2024 
2027 

Projektbeispiele: Kulturangebote für Kinder/Familien/Senioren, Modernisierung von Theatern 
und Museen, Digitalisierung der Angebote, Vernetzung der Kulturapps 

Traditionellen Arbeitsweisen: Erhalt von Traditionen in z.B. Handwerk und 
Landwirtschaft 

Anzahl neuer und aufbereite-
ter Angebote 

1 
2 

2024 
2027 

Projektbeispiele: Wissensbewahrung durch Digitalisierung, Mitmachtage, Outdoor Pavillon für 
handwerkliche Angebote wie z.B. Flechten und Schmieden, Baumschnittkurse 

Handlungsfeldziel II.III: Genuss und regionale Produkte als Besonderheit der Region sichern und fördern.  
Regionale Produkte und deren Genuss sind in unserer Region lebendig. Durch gezielte Teilziele wollen wir die dahinterstehenden Akteur:in-
nen stärken. Wir bewahren unser Handwerk und stärken Bewusstsein für regionale Erzeugnisse. Genuss auf ganzer Linie, das geht in unse-
rer Region. Durch die Förderung regionaler Produkte kann auf lange Lieferwege verzichtet werden, was zur CO2-Einsparung beiträgt.  

Regionale Produkte, Absatzmärkte und Kreisläufe: Förderung regionaler 
Produkte, Absatzmärkte und Ausbau relevanter Kreisläufe 

Anzahl neuer und aufbereite-
ter Angebote 

2 
4 

2024 
2027 

Projektbeispiele: Projektbeispiele: bestellbare Picknickrucksäcke, Regionalmarken z.B. „Hohenloher Mouschd“, gemeinschaftliche Verar-
beitungsräume, Hofläden, regionales Liefernetzwerk, regionaler Onlineshop, regionale Erlebnis-/Feierabendmärkte, Knödel- und Spätzle-
automaten 

Genuss: Stärkung und Inwertsetzung des Themenfeldes Genuss  Anzahl neuer und aufbereite-
ter Angebote 

1 
2 

2024 
2027 

Projektbeispiele: regionale Mittagstische, Qualifizierungsangebote, Mitmachaktionen, Kochtage, Verkostungen, Ausschilderung von Ge-
nusspunkten, Probierpakete „Regionaler Genuss für daheim“ 

Handlungsfeldziel II.IV Touristische Infrastruktur fördern, vernetzen und die Vermarktung sichern. 
Unvernetzt, veraltet, nicht immer qualitativ hochwertig oder einfach nicht bekannt sind Negativpunkte, die teilweise einer gezielten Ent-
wicklung als Erholungs- und Tourismusregion entgegenstehen. Wir fördern deshalb übergreifende und hochwertige Entwicklung unserer 
Region für Tourismus und Erholung und achten bei touristischer Infrastruktur auf Klimaschutz und im Beriech Klimaanpassung 

Vermarktung und strukturelle Vernetzung: Steigerung der Bekanntheit als 
Tourismus- und Erholungsregion durch Vermarktung und struktureller 
Vernetzung 

Anzahl geförderter Maßnah-
men 

1 
2 

2027 
2027 

Projektbeispiele: B2B-Wissensaustausch, gemeinsame Vermarktungsprojekte der Region 

Touristische Infrastruktur: Tourismusinfrastruktur innovativ und qualita-
tiv aufstellen und damit auch Klimaschutz stärken 

Anzahl neuer und aufbereite-
ter Angebote 

3 
5 

2024 
2027 

Projektbeispiele: Beschilderung von E-Bike-Ladestationen, Aufbereitung der Radinfrastruktur, 
öffentlich zugängliche Toiletten, Qualitätsentwicklung, Versorgungspunkte an Wegen 

Tourismusakteur:innen: Akteur:innen der Erholungs- und Tourismusbran-
che zusammenbringen, stärken und professionalisieren 

Anzahl neuer und aufbereite-
ter Angebote 

0 
1 

2024 
2027 

Projektbeispiele: Coachings, Weiterbildungen, B2B-Plattform für Kombiangebote, Zertifizierungen 

Tourismusangebote: Ausweitung der Angebotspalette zu Natur, Kultur 
und Genuss 

Anzahl neuer und aufbereite-
ter Angebote 

2 
4 

2024 
2027 

Projektbeispiele: Projektbeispiele: Weinfässer und Baumwipfelhäuser als Unterkünfte, digitales Self-guiding, Augmented Reality Angebote, 
inklusive Wanderbotschafter 
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Das Rückgrat unserer regionalen Wirtschaft sind 
die KMUs, Weltmarktführer, Hidden Champions 
und unsere versteckten Kleinst- und Kleinunter-
nehmen. Schon lange ist unsere Region für Tüft-
ler:innen bekannt, die an neuen Produktionsver-
fahren oder Materialien arbeiteten. Wir führen 
diese Tradition weiter  
Als moderne Tüftler:innen vernetzen wir uns 
und arbeiten kooperativ an Änderungen durch 
Digitalisierung oder durch gesellschaftlichen 
Wandel. Neue Arbeitsmodelle, Wirtschaftskreis-
läufe und Innovationen entwickeln wir deshalb 
für und in unserer Region.  
Unter dem ersten Wort des Vision Statements 
Weitblick werfen wir einen besonderen Blick auf 
nachhaltige/klimafreundliche Lösungen für un-
sere Wirtschaft. Jedoch auch auf Digitalisierung 
und resiliente Entwicklungen, z.B. durch regio-
nale Kreisläufe.  
 
Weitere Fördermöglichkeiten 
Auch im Bereich unserer regionalen Wirtschafts-
förderung kommen weitere Förderprogramme 
in Betracht, die sinnvoll genutzt werden sollen, 
um den größtmöglichen Nutzen zu erlangen. Zu 
den weiteren Fördermöglichkeiten gehören auf 
Landes- und Bundesebene: Start-Up-Förderun-
gen, Digitalisierungsförderungen oder Innovati-
onsförderungen.  
LEADER kann Kleinst- und Kleinunternehmen un-
terstützen, welche durch größere Fördermög-
lichkeiten oft nicht berücksichtigt werden.  
 
Vorerfahrungen aus der vorhergegangenen  
Förderperiode 
Das HF III regionale Wirtschaft entspricht in 
Grundzügen dem vorherigen Handlungsfeld 3 
(Prosperierendes Hohenlohe-Tauber). Wir füh-
ren wichtige Themen, wie das Abmindern des 

Fachkräftemangels oder die Gestaltung des de-
mographischen Wandels fort. Auch die Weiter-
entwicklung von regionalen Unternehmen se-
hen wir als weiterhin wichtig an, um auf beste-
hende Dynamiken aufzubauen. Ergänzungen 
nehmen wir primär in der Entwicklung einer kli-
mafreundlichen Wirtschaft, der Implementation 
neuer Arbeitsmodelle oder der Nutzung der Di-
gitalisierung vor, um uns zukunftsgerecht und 
mit Weitblick aufzustellen. Im Handlungsfeld 3 
der vergangenen Förderperiode konnte eine Zie-
lerreichung von 112% erreicht werden. Insge-
samt 20% der Mittel wurden für den Bereich der 
Wirtschaft genutzt. Gewählte Indikatoren und 
Zielgrößen werden aufgrund der Zielgenauigkeit 
größtenteils weitergeführt. 
 
Möglichkeiten zu Klimaschutz und -anpassung 
Auch die Ziele im Handlungsfeld regionale Wirt-
schaft (vgl. Tabelle 5) können einen entspre-
chenden Beitrag leisten. Beispielhaft kann bei 
Fachkräften und im Bereich der Ausbildung auf 
die Vermittlung relevanten Wissens geachtet 
werden.  
Auch ist die regionale Wirtschaft Motor für Kreis-
läufe oder die Nutzung von Bioökonomie, die di-
rekte positive Effekte auf die Treibhaus-
gasimmissionen haben. Ohne eine Transforma-
tion der Wirtschaft werden die EU- oder Landes-
ziele und die Ziele der LAG nicht erreicht werden 
können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

» Weitblick: Wir tüfteln  
an unserer Zukunft « 

Vision Statement im Handlungsfeld regionale Wirtschaft 
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Tabelle 5: Handlungsfeld 3 mit Handlungsfeldzielen 2023-2027 

 

 

 

 

 

 

 

Zugehörige Entwicklungsziele:  
EZ 2: Wir erreichen eine Netto-Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2040 
EZ 3: Wir sichern die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes beruhend auf Nachhaltigkeit 
EZ 4: Wir sind proaktive Gestalter regionaler Transformationsprozesse mit Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen 
 

Ergebnisindikatoren Handlungsfeld III:  
Erhöhung der Wertschöpfung in den geförderten Unternehmen 
Erhöhung der Wertschöpfung in den geförderten Unternehmen durch Projekte mit Konzentration auf Klimaentwicklungen  
 

Handlungsfeldziel III.I Die Wirtschaft als Rückgrat der Region stärken. 
Wir verstehen unsere Wirtschaft als Rückgrat für unsere Region. Um dieses Rückgrat zu stärken, stellen wir uns gemeinsam den aktuellen 
gesellschaftlichen Herausforderungen, wie des demographischen Wandels, der Fachkräftesicherung, der Digitalisierung oder der Schaffung 
neuer Arbeitsmodelle. Gemeinsam gestalten wir den Weg in eine wirtschaftlich nachhaltige, klimafreundliche Zukunft.  

Teilziele Outputindikatoren Zielgröße 
kumuliert 

Zeitraum 

Fachkräfte und Auszubildende: Sicherung und Werbung von 
Fachkräften und Auszubildenden  

Anzahl geförderter Maß-
nahmen 

0 
1 

2026 
2027 

Projektbeispiele: Weiterbildungsangebote, Coachings, weitere Qualifikationsmaßnahmen, Mentoring-Programme, Bonushefte für Mitarbei-
ter im Bereich Kultur, Bewerbertage, Konzepte Job-Sharing, Qualifizierung Menschen mit Migrationshintergrund 

Unternehmensperspektiven: Förderung von Betriebsnachfolge, 
Neugründungen und Erweiterungen sowie Modernisierungen 

Anzahl geförderter Maß-
nahmen 

2 
4 

2026 
2027 

Projektbeispiele: Dienstleistungspools, Umnutzung vorhandener Flächen, Plattformen Unternehmensnachfolge/Matchingprogramme, An-
reizsysteme für Betriebsgründungen(z.B. im Handwerk), Aufklärung Übergabemodelle (wie landwirtschaftliche GbRs), Bekanntmachung regi-
onaler Unternehmen 

New-Work: Förderung neuer Arbeitsmodelle und zugehöriger 
Infrastruktur unter Berücksichtigung energetischer Bauweisen 

Anzahl geförderter Maß-
nahmen 

0 
1 

2026 
2027 

Projektbeispiele: Co-Working, Maker Spaces, öffentliches WLAN, Digitalisierung als Treiber für New Work bei jungen Menschen, Raumange-
bote für Start-Ups 

Handlungsfeldziel III.II: Wirtschaft sozial- und krisensicher aufstellen. 
Der Begriff Resilienz hat in den letzten Jahren eine hohe Popularität bei der Betrachtung wirtschaftlicher Zusammenhänge erlangt. Auch wir 
wollen uns den dahinterstehenden Punkten, durch konkrete Teilziele stellen. Durch starke Strukturen behalten wir so selbst in Wandel- und 
Krisenzeiten unser Gleichgewicht, managen externe Einflüsse und gehen den Weg in eine gesicherte Zukunft.  

Einkommensdiversifizierung: Förderung unterschiedlicher Ein-
kommensquellen in allen Wirtschaftsbereichen 

Anzahl geförderter Maß-
nahmen  

2 
4 

2026 
2027 

Projektbeispiele: Förderung von Teilzeitgründungen und neuer Einnahmequellen z.B. in der Landwirtschaft  

Beschäftigung für alle: Förderung von Möglichkeiten zur In-
tegration unterrepräsentierter Gruppen  

Anzahl geförderter Maß-
nahmen 

0 
1 

2026 
2027 

Projektbeispiele: Kampagne Frauen im Handwerk, Werbung für MINT-Berufe, Vereinbarkeitsmöglichkeiten Familie/Beruf, Arbeitskräftepools, 
Inklusionsprojekte 

Digitaler und Nachhaltiger Wandel: Förderung des digitalen 
Wandels und der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft 

Anzahl geförderter Maß-
nahmen 

0 
1 

2026 
2027 

Projektbeispiele: G-Campusnetze, Konzept gegen unnötige LKW-Fahrten, Digitalisierungsprojekte in der Arbeitswelt 

Vernetzung Wirtschaft, Politik und Gesellschaft: Vernetzung der 
Akteur:innen und Initiativen aus Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft 

Anzahl vernetzter Ange-
bote 

2 
4 

2026 
2027 

Projektbeispiele: Vernetzung Abfallwirtschaft, Lehrstellenbörse für Schulabgänger:innen, Vernetzung Wirtschaft/Bildung, Dienstleistungspool 

Bioökonomie, Ressourceneffizienz, Kreisläufe: Verbesserung der 
Bioökonomie und der Ressourcennutzung sowie bestehender 
Kreisläufe, Strukturen und Dienstleistungen, primär mit Blick 
auf Klimaschutz und -anpassung 

Anzahl geförderter Maß-
nahmen 

1 
2 

2026 
2027 

Projektbeispiele: Lebensmittelölsammelautomaten, Fördermöglichkeiten von Initiativen wie dem „Modell Hohenlohe“, Konzepte/Studien 
über Möglichkeiten der Bioökonomie 
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Querschnittsziele sind über alle HF bedeutend. Sie 

sind prinzipiell bei der Umsetzung des Konzeptes zu 

berücksichtigen, da ihre strategische Verfolgung 

ein Grundpfeiler der Weiterentwicklung ist. Wir ha-

ben fünf Querschnittsziele für unsere Region defi-

niert. 

Wichtige Querschnittsziele von 2014 – 2022 wur-

den beibehalten und gemäß neuer Erkenntnisse 

weiterentwickelt. Beispielhaft waren auch bereits 

im alten REK Querschnittsziele zu Klimaschutz oder 

Umwelt- und Naturschutz sowie demographischer 

Wandel verankert. Die QZ spielen auch in der Pro-

jektauswahlmatrix eine Rolle.  

 

QZ 1: Wir verfolgen die Nachhaltigkeitsziele der 

Agenda 2030 und leisten unseren Beitrag bei der 

Entwicklung unserer Region 

Bei der nachhaltigen Entwicklung orientiert sich 

unsere Region Hohenlohe-Tauber an der Agenda 

2030 der Vereinten Nationen und den dahinterste-

henden SDGs (kurz für sustainable development 

goals/globale Nachhaltigkeitsziele). Insgesamt 

neun SDGs spielen für uns eine Rolle. Der Beitrag 

zu diesen wird in der Auswahlmatrix bemessen (vgl. 

Kapitel 12 Diskriminierungsfreies und transparen-

tes Verfahren zur Projektauswahl (Projektauswahl-

kriterien)) 

 

QZ 2: Wir priorisieren Ideen, die zum Klimaschutz 

und zur Klimaanpassung beitragen.  

Wir setzen Klimaschutz und-anpassung verstärkt in 

den Fokus. Zu den Zielsetzungen gehören: Erzeu-

gung/Nutzung erneuerbarer Energien, nachhaltige 

Mobilität, Anpassung an Folgen des Klimawandels 

oder der Bewusstseinsbildung. Dabei belohnen wir 

besondere Arbeiten in dem Bereich, z.B. durch er-

höhte Förderungen.  

 

QZ 3: Wir fördern die Digitalisierung unserer Region 

und die Dynamik bei digitalen Anwendungen 

Die Digitalisierung bietet große Chancen für unsere 

Region. Entsprechende Anwendungen können z.B. 

in der Daseinsvorsorge, der Wirtschaft oder der 

Aufbereitung von Kultur-/und Tourismusthemen 

eine Rolle spielen. In Bereichen der Daseinsvor-

sorge (Handlungsfeld I) speziell müssen zukünftig 

neue digitale Möglichkeiten gefunden werden, um 

eine hohen Lebensqualität aufrechtzuerhalten.  

 

QZ 4: Wir fördern Vernetzung, Kooperation  

& Zusammenhalt in unserer Region,  

um übergreifende Entwicklungen und  

Wissensaustausch zu fördern 

Die großen Herausforderungen lassen sich nicht al-

leine bewältigen, deswegen vernetzen wir uns in 

und außerhalb der Region mit relevanten Ak-

teur:innen und Unternehmen. Dabei fördern wir 

nicht nur Vernetzungsangebote und übergreifende 

Projekte, sondern treiben durch unsere Beteili-

gungsmöglichkeiten auch aktiv die Vernetzung und 

den Wissensaustausch voran.  

 

QZ 5: Wir gestalten den demografischen  

Wandel aktiv und sichern die Teilhabe aller (Chan-

cengleichheit) 

Der demographische Wandel verändert die Struk-

turen in der Daseinsvorsorge, aber auch in der 

Wirtschaft oder im sozialen Miteinander. Wir ge-

stalten aktiv neue Strukturen, um negative Ent-

wicklungen aufzuhalten und wollen durch mo-

derne Lebens-/Arbeitswelten junge Menschen und 

Familien in unsere Region holen. Neben dem de-

mographischen Wandel fördern wir auch, abgese-

hen vom Alter, die Chancengleichheit aller.  

 

 

Bereits in den vergangenen Jahren wurde die er-

höhte Förderung für Flurneuordnungsprojekte ge-

nutzt. Sofern in einer Flurneuordnung die Ziele des 

REK umgesetzt werden, ermöglichen wir auch wei-

terhin die Möglichkeit eines Zuschlags zum Grund-

zuschuss von bis zu 10%. Dabei sollen unsere Flur-

neuordnungsverfahren sozialverträglich und bür-

gernah umgesetzt sowie die Agrarstruktur nachhal-

tig verbessert und die Entwicklung des ländlichen 

Raums gestärkt werden. Folgende konkrete Flur-

neuordnungsverfahren sind in der kommenden 
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Förderperiode geplant und durch die Landkreise 

abgestimmt:  

 Bad Mergentheim – Markelsheim  

(Tauberberg) 

 Niederstetten – Pfitzingen (Ortslage) 

 Rot am See-Brettheim (Wald), Braunsbach 

(Grimmbach), Schrozberg-Spielbach 2. Bei fol-

genden Planungen konnte der Planungsprozess 

nicht abgeschlossen werden. Die Genehmigung 

der Wege- und Gewässerpläne ist hier für 2023 

ff. geplant. Unsere LAG hat bereits bestätigt, 

dass die genannten Verfahren die Zielsetzung 

des REK der Förderperiode 2014 – 2022 unter-

stützen. Dies ist auch in im neuen REK ab 2023 

der Fall.  

 

Weitere Verfahren können im Verlauf der neuen 

Leader-Förderperiode hinzukommen. Themen, die 

durch die Flurneuordnung bespielt werden und 

welche konkrete Zusammenhänge zur Zielrichtung 

haben sind:  

 Einkommenswirksame Verbesserungen für die 

Land- und Forstwirtschaft (HF I und II) 

 Ausbaus eines modernen landwirtschaftlichen 

Wegenetzes (auch für Rad- und  

Wandertourismus, HF II),  

 Aufwertung des typischen Landschaftsbildes 

und die Entflechtung von Nutzungskonflikten, 

Naturschutz und Landschaftspflege (HF II) oder 

die Renaturierung von Gewässern (HF II) 

 Bereitstellung von Flächen für die Anlegung 

von Lehrpfaden, Aufstellen von Hinweistafeln, 

Sicherung von denkmalgeschützten  

Bereichen, Aufwertung der Landschaft, Umset-

zung eines Biotopvernetzungskonzeptes  

(HF I und II) 

 

 

Eine Stadt-/Umlandpartnerschaft mit einer mittel-

großen Stadt, die sich nicht innerhalb unseres Akti-

onsgebietes befindet, wird angestrebt. Möglich 

wäre dies z. B. mit der Kernstadt von Bad 

Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) und mit der 

Stadt Schwäbisch Hall (Landkreis Schwäbisch Hall). 

Die Regularien der Förderabwicklung müssen im 

Einzelfall geprüft werden. 

 

 Aktionsplan 

Zur Konkretisierung unserer Arbeit haben wir ne-

ben den Handlungsfeldzielen auch operative Ziele 

in den Bereichen Beteiligung, Öffentlichkeitsarbeit 

und für unser Regionalmanagement definiert. Da-

bei gehen wir auf die Förderjahre 2023 – 2027 ein, 

aber auch die beiden Abwicklungsjahre 2028/2029 

legen wir dar (wo relevant). Eine Schwerpunktver-

lagerung innerhalb der Förderperiode ist nicht ge-

plant. Die Zwischenevaluation kann zeigen, wo dies 

notwendig ist.  

 

 

Der Erfolg der Umsetzung des REKs beruht letzt-

endlich auf der internen Arbeitsweise der LAG. Aus 

diesem Grund haben wir gezielte Entwicklungs-

schritte definiert (Tabelle 6). Ergebnisse unserer 

vergangenen Evaluationen zeigen, dass grundsätz-

lich eine hohe Zufriedenheit mit den Arbeitsstruk-

turen unserer Region Hohenlohe-Tauber vor-

herrscht. Allerdings wurden auch Entwicklungsbe-

darfe im Bereich Beteiligung und Öffentlichkeitsar-

beit genannt. Hier haben wir neue Formate erar-

beitet. Diese sind in den Kapiteln 10 Zusammenset-

zung der Aktionsgruppe, Zusammenarbeit und Be-

teiligung oder 14 Öffentlichkeitsarbeit dargelegt. 

Das Regionalmanagement ist zuständig für die For-

mate. Dabei arbeitet es eng mit Multiplikator:innen 

zusammen.
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Tabelle 6: Ziele zur internen Organisationsentwicklung und Monitoring 

Zugehörige Entwicklungsziele:  
EZ 7: Wir steigen die Bekanntheit und Möglichkeiten hinter LEADER 

Ergebnisindikator: Teilnehmende an Angeboten  

Entwicklung unseres Regionalmanagements. 
Unser Regionalmanagement ist die erste Anlaufstation, wenn es um LEADER und Projektförderungen geht. Wir können auf eine lange 
Geschichte und viele Vorerfahrungen zurückblicken. Aber wir entwickeln uns auch weiter.  

Teilziele Outputindikatoren Zielgröße 
kumuliert 

Zeitraum 

Zufriedenheit: Weitere Verbesserung der Zufriedenheit mit 
unserem Regionalmanagement  

Zufriedenheitsergebnis Note 1 – 2 (gemäß Eva-
luationssystem) 

2024 
2027 

Fortbildungen: Teilnahme an Fortbildungen und Weiterbil-
dungsangeboten zur Verbesserung der Kompetenzen 

Anzahl teilgenomme-
ner Angebote 

2 
5 
7 
(= 1 pro Jahr) 

2024 
2027 
2029 

Förderung von Kooperationen: Teilnahme an Kooperations- 
und Vernetzungstreffen in und außerhalb unserer Region 

Anzahl teilgenomme-
ner Angebote 

2 
5 
7 
(= 1 pro Jahr) 

2024 
2027 
2029 

Selbstevaluierung: Die Zufriedenheit mit der Selbstevaluie-
rung und dem Einbezug der Erkenntnisse 

Zufriedenheitsergebnis Note 1 – 2 (gemäß Eva-
luationssystem) 

2024 
2027 

Verstetigung und Ausbau der Gremienarbeit. 
Bislang sind alle Beteiligten sehr zufrieden mit der Gremienarbeit unseres Vereins für Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber. Wir führen 
dies weiter und messen auch zukünftig den Erfolg.  

Zufriedenheit der Mitglieder des Vereins: Ausbau der effizien-
ten und gemeinsamen Zusammenarbeit der LAG-Mitglieder 

Zufriedenheitsergebnis Note 1 – 2 (gemäß Eva-
luationssystem) 

2024 
2027 
2029 

Auswahlausschuss-Treffen: Verstetigung der 4 jährlichen -
Treffen  

Anzahl Treffen 4 
10 
12 

2024  
2027 
2029 

Ausbau der Beteiligungsmöglichkeiten 
Die Beteiligungsmöglichkeiten waren in unserer Region bislang kaum gegeben. Dies soll sich in der kommenden Förderperiode ändern. 

Formate: Steigerung der Anzahl der angebotenen Beteili-
gungsformate 

Anzahl angebotene Work-
shops, Foren und Veran-
staltungen 

2 
5 

2024 
2027 

Regionale Zielgruppen: Verbesserung der zielgruppengerech-
ten Arbeit 

Anzahl Angebote für spezi-
fische Zielgruppen  

2 
5 

2024 
2027 

Unterstützungsangebote: Angebotene Treffen oder Work-
shops zur Unterstützung von (privaten) Projektträger:innen 

Anzahl Workshops 2 
5 
(= 1 pro Jahr) 

2024 
2027 

Öffentlichkeitsarbeit 
Wir sehen eine gute Öffentlichkeitsarbeit als das A und O unserer Arbeit an. Ohne, das die Möglichkeiten hinter LEADER bekannt sind, kann 
weder unser REK umgesetzt, noch eine Regionalentwicklung nach dem Bottom-up-Ansatz erfolgen. Entsprechend hoch sind unsere Ziele 
in dem Bereich.  

Bekanntheit: Verbesserung der Bekanntheit hinter den LEA-
DER-Möglichkeiten 

Zufriedenheitsergebnis Note 1 – 2 (gemäß Eva-
luationssystem) 

2024 
2027 
 

Formate und Zielgruppen: Nutzung neuer und Verbesserung 
alter Formate zur Erreichung relevanter Gruppen 

Anzahl Angebote für spezi-
fische Zielgruppen  

2 
5 

2024 
2027 



 

44 

 

Gemäß unserer Entwicklungsstrategie und Schwer-

punktsetzung haben wir drei Projekte mit Part-

ner:innen entwickelt, welchen eine besondere 

Leuchtturmfunktion zukommt. 

Aus dem Handlungsfeld I wurde ein Projekt und aus 

dem Handlungsfeld II zwei Projekten ausgezeich-

net. Dies unterstreicht die Bedeutung der Hand-

lungsfelder.  

 

HF 1: Tier.Welt.Leben – Diversität erleben:  

Inklusion andersherum 

Antragstellende: Sozialtherapeutische Gemein-

schaften Weckelweiler e. V. 

Inhalte: Schaffung eines Raumes der zwanglosen 

Begegnung für Menschen mit und ohne Assistenz-

bedarfe – miteinander spielen, lernen und genie-

ßen. Dabei setzen sich Menschen aktiv mit Themen 

rund um Tiere und Pflanzen auseinander, z.B. 

durch die Lebendighaltung alter Rassen oder Streu-

obstwiesen oder die Wiederbelegung der Rast-

stätte Hubertushof, die auf selbsterzeugte Pro-

dukte zurückgreift.  

 

HF 2: Erlebnisübernachtungen in Weinfässern 

Antragstellende: Privat 

Inhalte: Neben dem familienbetriebenen Gasthaus 

Rose in Niedernhall stehen nicht ins Ortsbild pas-

sende Garagenbauwerke. Das vorhandene Gara-

genbauwerk soll genutzt oder abgetragen und neu 

errichtet werden, um auf das Dach der Garagen 4-

5 Weinfässer unterzubringen. Damit können die 

Tourist:innen entlang des Kocher-Jagst-Radwegs 

mit „Kocherblick“ in der Weinstadt Niedernhall 

übernachten. Für die Stadt Niedernhall bedeutsam 

dabei ist, dass die Weinfässer Für die historische 

Weinbauwirtschaft in Niedernhall stehen. 

 

HF 2: Regionalmarke Hohenloher Mouschd 

Antragsstellende: Privat 

Inhalte: Regionale Produkte sind ein Herzstück von 

Hohenlohe-Tauber. Viele von Ihnen sind auf alte 

Traditionen zurückzuführen und haben enge Ver-

flechtungen zur Kulturlandschaft, besonders Streu-

obstwiesen. Durch die Regionalmarke Hohenloher 

Mouschd sollen diese erhalten werden und dahin-

terstehende Produkte durch eine Erzeugergemein-

schaft geschaffen werden.  

 

Querschnittsziel: Klimaschutz und -anpassung:  

Pilotprojekt „Risiko Klimawandel – Kompetenzen 

stärken und Netzwerke aufbauen 

Antragsstellende: Kommunen 

Inhalte: Das Vorhaben wird mit den Kommunen im 

LEADER-Aktionsgebiet Hohenlohe-Tauber umge-

setzt. Dabei bauen wir auf das vom BMUV geför-

derte kommunale Leuchtturmprojekt LoKlim „Lo-

kale Kompetenzentwicklung zur Klimawandelan-

passung in kleinen und mittleren Kommunen und 

Landkreisen“ der Albert-Ludwigs-Universität Frei-

burg auf (www.lokale-klimaanpassung.de). Ziel ist 

die Stärkung von Kompetenzen zur Klimawan-

delanpassung auf kommunaler Ebene und der Auf-

bau eines regionalen Anpassungsnetzwerkes.   

Das Projekt zeigt im besonderen Maße unseren 

künftigen Schwerpunkt auf klimafreundliche Ent-

wicklungen und bespielt mehrere Handlungsfelder.  

 

Alle Projektskizzen sind in Anlage 16.4.  

Projektbeschreibungen der Pilotprojekte angefügt.  

 

 

Die folgende  Abbildung 11 gibt einen Überblick 

über die zeitlichen Zusammenhänge. Dabei bezie-

hen wir bereits die in den kommenden Kapiteln be-

schriebenen Formate in den Bereichen Beteiligung 

oder Öffentlichkeitsarbeit mit ein. 

http://www.lokale-klimaanpassung.de/
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Abbildung 11: Meilensteine und laufende Arbeiten (eigene Darstellung) 
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8 Gebietsübergreifende / transnationale Kooperation mit Akti-
onsgruppen  

Alle Kooperationen bedienen die Ziele unseres 

REKs und setzen den Fokus auf Klimaschutz/-an-

passung oder die beiden stärksten Handlungsfelder 

Lebensqualität für Alle und Natur, Kultur, Genuss.  

Die unterzeichneten Absichtserklärungen sind im 

Anlage 16.6 Letter of Intents (LoI) der Kooperatio-

nen angefügt.  

 

 Internationale und  

nationale Kooperation 

Nationale und internationale Kooperationen set-

zen gezielte, gemeinsame Themen in den Vorder-

grund und tragen auch den europäischen Gedan-

ken voran. Wir kümmern uns deswegen um über-

regionale Vernetzung.  

 

Resiliente Gemeinden – Resiliente Regionen:  

Bodensee-Franken-Oberhessen-Graz 

Unsere Dörfer und Städte müssen lernen mit den 

sich stark wandelnden Bedingungen zu arbeiten, 

um vor Extremereignissen (Klimawandel, Wirt-

schaftskrisen Pandemien, Extremwettern etc.) ge-

schützt zu sein. Sieben LEADER-Regionen aus Ös-

terreich und Deutschland wollen dies angehen und 

resilienter werden. Durch gemeinsame Aktionen, 

wie einem digitalen Forum oder der Gewinnung 

von Multiplikator:innen sollen neue Wege gefun-

den und in die Partnerregionen getragen werden. 

Zusammen mit: 

 Aus Österreich: LEADER-Gebiet Hügel- und 

Schöckland (A, Steiermark) 

 Aus Deutschland: LEADER Bewerber-Region 

Westlicher Bodensee (D, Baden-Württemberg), 

LEADER Region Mittleres Oberschwaben (D, Ba-

den-Württemberg), LEADER Bewerber-Region Li-

mesregion Hohenlohe-Heilbronn (D, Baden-

Württemberg), LEADER Region Hohenlohe Tau-

ber (D, Baden-Württemberg), LEADER LAG 

Kneippland Unterallgäu (D, Bayern), LEADER Re-

gion Wetterau/Oberhessen (D, Hessen) 

In unserer Region bedient die Kooperation das QZ 

2: Wir priorisieren Ideen, die zum Klimaschutz und 

zur Klimaanpassung beitragen und somit alle Hand-

lungsfelder sowie das dazugehörige Entwicklungs-

ziel 2 Treibhausgasneutralität.  

 

 Regionale Kooperationen 

Potentiell benachbarte LEADER-Regionen sind Ba-

disch-Franken, Jagstregion, Schwäbischer Wald so-

wie die Limesregion Hohenlohe-Heilbronn. Wir 

versuchen mit regionale Kooperationen gemein-

sam unseren ländlichen Raum zu stärken. Wir wol-

len keine neuen Grenzen aufbauen, sondern die 

gemeinsame Entwicklung festigen.  

 

Alle gemeinsam für mehr Klima- und  

Ressourcenschutz in LEADER 

Bei einem ersten auf den Klima- und Ressourcen-

schutz beschränkten Projektaufruf der LAG Ober-

schwaben wurden bereits in 2022 neue Herausfor-

derungen deutlich: Wann dient ein Projekt wirklich 

dem Klima- und/oder Ressourcenschutz? Wie kann 

die LAG dies bei der Projektauswahl eindeutig be-

werten? Wie kann im Laufe der Förderperiode der 

Anspruch daran auch dynamisch angepasst werden? 

Sind anfänglich beispielhafte oder innovative Pro-

jekte vielleicht in Kürze Standard? Wen können o-

der sollten wir bei der Projektgenese unbedingt mit 

einbeziehen, um keine ungewollten negativen Ef-

fekte zu erhalten? … Bei einer virtuellen Bespre-

chung der LEADER-Geschäftsstellen am 30. März 

2022 wurde daher von der LAG Oberschwaben die 

Idee eingebracht, eine begleitende Arbeitsgruppe 

auf Ebene der LEADER-Geschäftsstellen zu gründen. 

Durch regelmäßigen Austausch von Erfahrungen – 

positiven wie negativen – wollen wir uns dieser 

Herausforderung gemeinsam nach dem Motto: 

„Alle gemeinsam für mehr Klima- und Ressourcen-

schutz mit LEADER“ stellen. Angedacht sind virtu-

elle und persönliche Treffen mit Projektbesichti-
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gungen und Erfahrungsaustausch. Ein erstes Tref-

fen soll bereits Anfang 2023 stattfinden, wenn die 

neuen LEADER-Aktionsgruppen ausgewählt sind. 

Auch interessierte ILE-Regionen sind eingeladen, 

sich an der Kooperation zu beteiligen. Unsere LEA-

DER-Aktionsgruppe möchte mit insgesamt 11 LAGn 

von Anfang an aktiv dabei sein: Brenzregion, He-

ckengäu, Hohenlohe-Tauber, Jagstregion, Kraich-

gau, Mittlere Alb, Mittleres Oberschwaben, Mittle-

rer Schwarzwald, Nordschwarzwald, Oberer 

Neckar und Oberschwaben. Auch diese Koopera-

tion soll zum QZ 2: Wir priorisieren Ideen, die zum 

Klimaschutz und zur Klimaanpassung beitragen.  

 

Barrierefreiheit für mobilitäts- 

eingeschränkte Menschen 

Zusammen mit übergreifend wichtigen Partnern, 

wie dem Naturpark Schwäbisch-Fränkischer-Wald 

haben wir uns im Rahmen unserer Kooperation 

vorgenommen, die Barrierefreiheit von mobilitäts-

eingeschränkten Menschen zu verbessern. Ein be-

sonderer Fokus ist dabei die Ermöglichung des Na-

turerlebens. Unsere geplanten Entwicklungen rei-

chen von der Ausweitung barrierefreier Wander-

wege bis zur Verbesserung von begleitender Infra-

struktur (Toiletten, Parkplätze). Insgesamt 6 Part-

ner:innen aus dem nördlichen Baden-Württem-

berg stellen sich gemeinsam dieser Aufgabe.  

Die Kooperation trägt zur Zielerreichung im HF I Le-

bensqualität für alle und HF 2 Natur, Kultur, Genuss 

bei.  

 

In der Mitte liegt die Kraft 

– Vereint für Innenentwicklung 

Gemeinsam wollen wir uns mit vier weiteren Regi-

onen zusammentun, um die Öffentlichkeit für In-

nenentwicklung zu sensibilisieren. Dabei wollen wir 

besonders in den Fokus nehmen, wie der voran-

schreitende Flächenverbrauch den Klimawandel 

befeuert. Ziel ist es durch Aufklärung auch neue 

Projektträger:innen oder Multiplikator:innen zu ge-

winnen.   

Die Kooperation dient primär dem HF I. Lebensqua-

lität für alle.  

9 Regularien, Aufgabenver-
teilung der LAG und             
Geschäftsordnung 

In unserer Region sind wir als Verein „Regionalent-

wicklung Hohenlohe-Tauber e.V.“ organisiert, da-

bei entspricht der Verein unserer LAG. Dieser ist 

zentraler Akteur zur Umsetzung unseres REKs im 

Aktionsgebiet. Unser Verein wurde am 24. März 

2015 zur Umsetzung von LEADER 2014–2022 ge-

gründet und wird für LEADER 2023 – 2027 fortge-

führt. Die Geschäftsstelle ist das Herrenhaus Bu-

chenbach, Langenburger Straße 10 in 74673 Mul-

fingen. Die Vereinszwecke und die Aufgaben unse-

res Vereins sind in einer Vereinssatzung (Stand: 21. 

Dezember 2020) geregelt. Diese und weitere rele-

vante Regularien sind auf der Website des Vereins 

veröffentlicht (siehe: https://leader-hohenlohe-

tauber.eu/unser-verein). Der Verein setzt sich aus 

drei Organen zusammen:  

 Der Mitgliederversammlung 

 Dem Vorstand 

 Dem Beirat 

 

Der Vorstand und der Beirat bilden den Auswahl-

ausschuss und arbeiten unter einem festgesetzten 

Verfahren (vgl. Kapitel 12 Diskriminierungsfreies 

und transparentes Verfahren zur Projektauswahl 

(Projektauswahlkriterien). 

 

Die Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist der Zusammen-

schluss all unser Akteure und tagt mindestens ein-

mal im Jahr oder nach Bedarf vermehrt. Aufgaben 

der Versammlung sind auszugsweise:  

 Festsetzung der Höhe und Fälligkeit von Vereins-

beiträgen  

 Bestellung der Vorstandsmitglieder und des Bei-

rats sowie potentiell weiterer Beiräte (wie Ju-

gendbeirat, Klimabeirat). Laut Satzung können 

weitere Fachbeiräte oder Arbeitsgruppen gebil-

det werden. Zukünftig soll dies durch Fachforen 

https://leader-hohenlohe-tauber.eu/unser-verein
https://leader-hohenlohe-tauber.eu/unser-verein


 

48 

vertieft geschehen (vgl. Kapitel 10 Zusammen-

setzung der Aktionsgruppe, Zusammenarbeit 

und Beteiligung) 

 Beschluss über Satzungsänderungen  

 Überwachung des Vorstandes 

 Beratung in Vereinsangelegenheiten und wichti-

gen Geschäftsführungsmaßnahmen 

 Genehmigung des Haushaltsplanes 

 Fachliche Steuerung und Beratung 

 

Der Vorstand 

Gewählt wird unser Vorstand von der Mitglieder-

versammlung auf eine Dauer von zwei Jahren. Der 

Vorstand setzt sich laut Satzung aus mindestens 

drei und maximal sieben Personen zusammen, der 

Frauenanteil liegt bei mindestens 40%. Eine Anpas-

sung der Satzung auf eine 33% Regelung ist in der 

kommenden Förderperiode geplant. Die Verteilung 

auf unterschiedliche Interessensgruppen ist in der 

Satzung geregelt, um eine gleichwertige Vertre-

tung der Region abzubilden. Zu den Aufgaben des 

Vorstandes zählen unter anderem: 

 Organisation Mitgliederversammlung 

 Mitgliedertreffen außerhalb der Versammlung 

 Aufstellung des Haushaltsplanes und der Jahres-

rechnung 

 

Unser Vorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen, 

die mit einer Frist von drei Tagen einberufen wer-

den. Beschlussfähig ist unser Vorstand, sobald die 

Hälfte der bestellten Mitglieder anwesend ist. Es 

zählt die Mehrheit der gültigen Stimmen. Alle Be-

schlüsse werden schriftlich festgehalten und von 

der Sitzungsleitung unterzeichnet.  

Ein Vorstandsbeschluss kann telefonisch oder in 

Textform sowie virtuell gefasst werden. Der Vor-

stand trifft sich mehrmals pro Jahr unter anderem 

zur Vorbereitung der Sitzungen des Auswahlaus-

schusses. 

Der Beirat 

Nach aktueller Vereinssatzung besteht unser Beirat 

aus mindestens 15 Mitgliedern. Aktuell (Mai 2022) 

sind es 17 Mitglieder (plus Stellvertretung). Er tagt 

mindestens zweimal im Jahr. Beiratsmitglieder 

werden für vier Jahre gewählt. Eine Reduzierung 

der Amtszeit der Mitglieder soll über eine entspre-

chende Satzungsänderung vorgenommen werden. 

Damit wird der Beirat flexibler aufgestellt und 

Wechsel in der Besetzung einfacher gestaltet. Die 

Beiratsmitglieder spiegeln die Themen des REKs 

wieder und sind daher fachlich entsprechend auf-

gestellt. 

Unser Beirat muss einberufen werden, wenn min-

destens ein Beiratsmitglied dies schriftlich fordert. 

Zu den Aufgaben des Beirats zählen unter anderem:  

Eine entsprechende Anpassung der Zusammenset-

zung ist erfolgt, um die neuen Themen, speziell 

Klima, zu repräsentieren. Unser Beirat bildet seine 

Meinung durch Beschlussfassung. Er ist beschluss-

fähig, wenn 50% der Mitglieder anwesend sind. Es 

entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stim-

men. Bei gleicher Stimmanzahl entscheidet die 

Stimme der Leitung der Beiratssitzung. Beschlüsse 

über den Ausschluss von Mitgliedern bedürfen ei-

ner dreiviertel Mehrheit.  

 

Vorstand und Beirat können zur vereinfachten Ar-

beit auch telefonisch oder in Textform oder virtu-

ell/online Beschlüsse fassen. Auch unsere Sitzun-

gen können digital oder analog durchgeführt wer-

den.  

 

Der Auswahlausschuss 

Der Auswahlausschuss ist der zentrale Bereich un-

seres Vereins und die zentrale Stelle in der Umset-

zung des REKs. Hier wird unter anderem darüber 

entschieden, welche Projekte eine Förderempfeh-

lung erhalten. Unser Auswahlausschuss unterliegt 

einer eigenen Geschäftsordnung (Stand 05. No-

vember 2018), die das transparente Arbeiten regelt. 

Er tagt mehrmals im Jahr. Folgende Regelungen 

stellen ein diskriminierungsfreies Verfahren sicher:  
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 Auswahlentscheidung auf Grundlage einer Aus-

wahlmatrix 

 Auswahlentscheidung darf von keiner der 4 Inte-

ressengruppen (Ö, W, S, Andere) dominiert wer-

den (> 49%)  

 Die einfache Mehrheit entscheidet bei Be-

schlussfassung 

 Die Stimmabgabe erfolgt offen 

 Im Ausnahmefall sind schriftliche Stimmabgaben 

möglich oder ein Umlaufverfahren, organisiert 

durch den Vorsitzenden.  

Weitere Verfahren und die transparente Vorge-

hensweise zur Projektauswahl auf Basis der Matrix 

sind in Kapitel 12 Diskriminierungsfreies und trans-

parentes Verfahren zur Projektauswahl (Projek-

tauswahlkriterien) festgehalten.  

Abbildung 12 gibt einen Überblick durch unser Or-

ganigramm 

Abbildung 12: Organigramm unseres Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V. (eigene Darstellung). 
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10 Zusammensetzung der Aktionsgruppe, Zusammenarbeit und 
Beteiligung 

 Aktionsgruppe 

Unsere LEADER-Aktionsgruppe (LAG) wird über 

den Verein Regionalentwicklung Hohenlohe-Tau-

ber e.V. in seiner Gesamtheit abgebildet. Vereins-

mitglieder sind aktuell die drei Landkreise (Hohen-

lohekreis, Main-Tauber-Kreis, Landkreis Schwä-

bisch Hall), die 28 beteiligten Städte und Gemein-

den sowie viele weitere Partner:innen, die sich in 

unterschiedlichen Bereichen aktiv für die Entwick-

lung unseres Aktionsgebietes einbringen. Unser 

Verein hat 75 Mitglieder (Stand: 06.07.2022). Die 

Mitgliedschaft in unserem Verein steht allen Bür-

ger:innen offen. Durch Fachvertretungen stellen 

wir sicher, dass wir durch den Verein eine zukunfts-

gerichtete Entwicklung ermöglichen und Erfah-

rungskompetenzen einbeziehen.  

 

 Auswahlausschuss  

Der Auswahlausschuss ist ein Teil innerhalb unse-

res Vereins. Er setzt sich aus den Gremien Vorstand 

und Beirat zusammen. Aktuell sind 24 Mitglieder 

Teil des Ausschusses, davon 7 Vorstandsmitglieder 

und 17 ordentliche Beiratsmitglieder. Jedes Bei-

ratsmitglied hat eine Stellvertretung, um die Hand-

lungsfähigkeit zu gewährleisten. Unser Auswahl-

ausschuss besteht aus 10 Vertreter:innen der Öf-

fentlichen Verwaltung und aus 14 Vertreter:innen 

aus den Bereichen Wirtschaft/Soziales/Zivilgesell-

schaft/andere. Insgesamt müssen laut Satzung min 

40% Frauen vertreten sein, aktuell sind es 50% (vgl. 

Kapitel 9). Unser Ausschuss tagt mehrmals im Jahr.  

Mit Blick auf die neue strategische Ausrichtung un-

seres Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK), 

speziell im Bereich Klimaschutz- und Klimaanpas-

sung sowie in den weiteren Querschnittszielen, 

werden wir eine Anpassung der Zusammensetzung 

unseres Auswahlausschusses vornehmen. Wir wer-

den damit für die neue LEADER-Förderperiode 

2023 – 2027 sicherstellen, dass im Auswahlaus-

schuss die fachlich kompetenten Personen, gemäß 

unseren Zielen im REK, vertreten sind und unter-

schiedliche Institutionen abgedeckt werden (vgl. 

Anlage 16.7 Zusammensetzung lokaler Auswahl-

ausschuss Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber 

e.V. ). Alle Mitglieder unseres Auswahlausschusses 

haben entsprechende Kompetenzen und Erfahrun-

gen und verstehen sich als aktive Unterstützer:in-

nen und Multiplikator:innen zur Umsetzung unse-

res Regionalen Entwicklungskonzeptes. In unserem 

Auswahlausschuss befindet sich eine junge Person, 

die zu Beginn der Förderperiode unter 40 Jahre alt 

ist. 

 

 Zusammenarbeit und Beteiligung 

Zusammenarbeit und Beteiligung soll in unserer 

Region verstärkt werden, um dem Bottom-up-Ge-

danken hinter LEADER auszubauen. Ziele sind dabei 

Wissenstransfer in und außerhalb der Region und 

die aktive Beteiligung und Mitarbeit interessierter 

Akteur:innen. Wir leisten damit einen aktiven Bei-

trag, dass politische Grenzen auf der einen, aber 

auch Grenzen zur Teilhabe unterschiedlicher Grup-

pierungen auf der anderen Seite aufgehoben wer-

den.  

 

Zusammenarbeit 

Unsere Vertreter:innen der Landkreise sind in meh-

reren LEADER-Aktionsgebieten aktiv und können so 

einen fachlichen Austausch und die Entwicklung 

von Synergien, außerhalb der bereits geplanten Ko-

operationsprojekte mit anderen Regionen sicher-

stellen. Unser Regionalmanagement steht in Form 

der kollegialen Beratung insbesondere mit den Re-

gionalmanagements der räumlich benachbarten 

Aktionsgebiete im regelmäßigen Austausch. Diese 

kollegiale Beratung verstetigt den Austausch und 

die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Umlie-

gende und räumlich anschließende LEADER-Akti-

onsgebiete sind Badisch-Franken, die Limesregion, 

die Jagstregion sowie das Aktionsgebiet Schwäbi-
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scher Wald. Die gute Zusammenarbeit mit benach-

barten LEADER-Aktionsgebieten zeigt sich an unse-

ren regionalen Kooperationen (vgl. Kapitel 8 Ge-

bietsübergreifende / transnationale Kooperation 

mit Aktionsgruppen). 

Zudem ist unser Verein Mitglied in der Bundesar-

beitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen 

(BAG LAG). Somit sind wir auch bundesweit ver-

netzt. Auszüge unserer Unterstützer:innen sind im 

Unterstützungsschreiben, Seite II des REKs darge-

stellt.  

 

Beteiligung 

Für die nächste Förderperiode wurden zielgrup-

pengerechte Angebote mit unterschiedlichen Mit-

wirkungsgraden entwickelt. Auf diesem Weg soll 

ein partizipatives Verfahren verstärkt werden. Die 

Erfahrungen aus der laufenden Förderperiode 

2014–2022 zeigen, dass Jugendliche kaum für das 

LEADER-Programm zu begeistern sind. Sie benöti-

gen ein niederschwelliges Angebot und eine beson-

dere Ansprache.  

Aus diesem Grund entschied die Steuerungsgruppe 

im Beteiligungsprozess offene Beteiligungsformate 

für Jugendliche anzubieten. Gleiches gilt für ältere 

Menschen. Unsere Formate setzen an unterschied-

lichen Punkten an. Einige Formate richten sich an 

die breite Öffentlichkeit, um regionale Entwicklun-

gen und gesellschaftliche Veränderungen zu disku-

tieren. Gezielte Angebote sprechen potentielle o-

der werdende Projektträger:innen an und binden 

diese aktiv in die Ausrichtung unseres Vereins ein 

und unterstützen sie bei der Antragsstellung. So 

sollen Projekträger:innen auch angeregt werden 

ein aktiver Teil unseres Vereins zu werden.  

Unsere Fachpartner:innen beziehen wir durch For-

mate mit inhaltlichen Fokussen ein, um regionale 

und überregionale Synergien zu erarbeiten.  

Tabelle 7 zeigt unsere zielgruppenspezifischen Un-

terstützungsangebote und Beteiligungsformate. 

Auch nennen wir die Anzahl der durchzuführenden 

Veranstaltungen.  
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Tabelle 7: Unsere Unterstützungsangebote und Beteiligungsformate zur Umsetzung unseres REKs 

 

Format Zielgruppe Mitwirkungsgrad 

Breite Öffentlichkeit 

Digitale und Analoge Bürgersprechstunden zur 
Schaffung eines Raumes zum Austausch  

Mischung der geringen Hürden digitaler und 
des Miteinanders analoger Formate zur Förde-
rung eines einfachen, barrierearmen Austau-
sches. 

Mittel 

Workshops und Fokusgruppen im Rahmen der 
Evaluationen 
Die Öffentlichkeit sowie Fachpartner:innen 
können die zukünftige, strategische Entwick-
lung unseres Aktionsgebietes mitgestalten 

Das Format hat eine sehr strategische Kompo-
nente und nimmt stringent die Weiterentwick-
lung der Region in den Fokus.  

Hoch 

Fachforen 
Zu allen drei Handlungsfeldern sollen Fachfo-
ren stattfinden, die Entwicklungen diskutieren 
und Projekte schaffen 

Zielgerichtete Entwicklung in den einzelnen 
Handlungsfeldern kann so gesichert werden 

Hoch 

Potentielle Antragsstellende 

Projektwerkstatt für potentielle Antragsstel-
ler:innen inkl. Coaching zur Antragsstellung.  

Das Format hat sich als sehr zielgerichtet zur 
Begleitung bei der Antragsstellung erwiesen, 
welche oft eine Hürde für (primär private) An-
tragsstellende ist.  

Hoch 

Frauen 

Kooperationsworkshop in Zusammenarbeit mit 
der Kontaktstelle Frau und Beruf der Wirt-
schaftsregion Heilbronn-Franken. Gemeinsame 
Förderung von Frauen im Berufsalltag  

Die Einbindung von Frauen im Berufsleben ist 
noch unterdurchschnittlich in der Region. Ge-
meinsam sollen Workshop bestimmte Themen 
dahinter in den Fokus nehmen. 

Hoch 

Jugend 

Social-Media-Aktion oder Diskussionsangebote 
für die Jugend 

Die Jugend soll mehr befähigt werden selber 
die eigene Region zu gestalten und an gesell-
schaftlichen Entwicklungen teilzuhaben.  

Hoch 
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11 Einrichtung und Betrieb einer Geschäftsstelle / eines Regio-
nalmanagements

Für die Umsetzung unseres Regionalen Entwick-

lungskonzeptes haben wir ein Regionalmanage-

ment eingerichtet. Sitz der Geschäftsstelle unseres 

Regionalmanagements ist das „Herrenhaus“ in 

Mulfingen-Buchenbach (Langenburger Straße 10, 

74673 Mulfingen-Buchenbach). Das Personal für 

den Betrieb des Regionalmanagements ist beim 

Landratsamt Hohenlohekreis angestellt. Durch ei-

nen Organisationserlass über die Aufgabenwahr-

nehmung der Mitarbeiter:innen in der LEADER-Ge-

schäftsstelle im Regionalmanagement ist sicherge-

stellt, dass das Regionalmanagement ausschließ-

lich Aufgaben für LEADER wahrnimmt und unab-

hängig vom Landratsamt Hohenlohekreis ist. Zu-

sätzlich regelt der Organisationserlass, dass die 

Mitarbeiter:innen des Regionalmanagements der 

Dienst- und Fachaufsicht des Vorstandes des Ver-

eins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V. 

unterliegen. Unser Regionalmanagement ist zu den 

üblichen Geschäftszeiten erreichbar.  

 

Unser Regionalmanagement ist koordinierende 

Schnittstelle zwischen der Landesverwaltung, dem 

Regionalentwicklungsverein mit seinen Mitglie-

dern und Gremien, den beteiligten Landkreisen 

und Kommunen, den Projektträger:innen sowie 

den Bürger:innen in unserem Aktionsgebiet. Über 

die geleisteten Arbeiten in der Förderperiode 

2014-2020 ist unser Regionalmanagement gut in 

die Region eingebunden. Die Schlussevaluierung 

LEADER 2014–2022 Hohenlohe-Tauber hat die 

hohe Zufriedenheit aller Akteur:innen im Aktions-

gebiet mit der Arbeit des Regionalmanagements 

bestätigt. Mit unseren neuen Schwerpunktthemen 

möchten wir eine strategische Einbindung unserer 

LEADER-Akteure in unsere Region erreichen. Bei-

spielsweise als Handelnde und Förderer im Bereich 

Klimaschutz und -anpassung.  

 

Für die personelle Ausstattung unseres Regional-

managements planen wir 2,0 Voll-AK ein. Dies wird 

als Mindestausstattung für eine sachgerechte so-

wie qualitativ hochwertige Arbeit angesehen. Aktu-

ell haben die Mitarbeiter in unserem Regionalma-

nagement einen fachspezifischen Hochschulab-

schluss (Diplom / Master). An diesem Kompetenz-

profil für das Personal im Regionalmanagement 

werden wir uns auch in Zukunft orientieren. 

Unser Regionalmanagement wird an mindestens 

einer Fortbildung im Jahr teilnehmen, um sich the-

matisch und prozessorientiert weiter zu qualifizie-

ren. Die kontinuierliche Kompetenzentwicklung 

des Personals im Regionalmanagement ist eine we-

sentliche Grundlage für die Sicherstellung der 

Funktionsfähigkeit.  

Unser Regionalmanagement kann auf eine geeig-

nete Ressourcenausstattung und gute Geschäfts-

räume aufbauen, die zielführend für die Digitalisie-

rung der Arbeitswelt ist. Aufgrund steigender An-

forderungen und wachsender Kosten wird zukünf-

tig die Ressourcenausstattung des Regionalmana-

gements angehoben, um eine gute Arbeitsfähigkeit 

und Angemessenheit sicherzustellen (vgl. Kapitel 

13) 

Das Ziel einer Verstetigung des Regionalentwick-

lungsprozesses mit einem dauerhaften Regional-

management über die Förderperiode hinaus, war 

 u. a. eine Empfehlung der Schlussevaluierung LEA-

DER 2014–2022 Hohenlohe-Tauber. Die lokalen 

Entscheidungstragenden haben diese Empfehlung 

aufgenommen. Der Eigenanteil für die Finanzie-

rung des Regionalmanagements wird über die drei 

Landkreise sowie über die beteiligten Kommunen 

sichergestellt. Die Aufteilung der Finanzierungsmit-

tel wird über einen Verteilerschlüssel nach dem je-

weiligen Anteil der Einwohner:innen an der Ge-

samt-Einwohnerzahl des Aktionsgebietes festge-

legt. 

Das Regionalmanagement wird bis einschließlich 

2029 finanziert, um die Übergangs- bzw. Abwick-

lungsjahre zu nutzen (vgl. Anlage 16.12  Beschlüsse 

zur Ko- und Vorfinanzierung).  
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 Zu unserer internen Arbeit haben wir uns entspre-

chende Ziele gesetzt.  

Diese sind in Kapitel 7.2.1 Interne Organisations-  

und Prozessplanung eingefügt und sichern unsere 

kontinuierliche Arbeit im Bereich Weiterentwick-

lung, Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Be-

teiligung.  

Verwaltung des Förderprogramms Regionalbudget 

für Kleinprojekte  

Tabelle 8 zeigt die Aufgabenbereiche unseres Regi-

onalmanagements, welche auch bereits im Akti-

onsplan dargelegt wurde 

Das Programm Regionalbudget für Kleinprojekte ist 

eine ideale Ergänzung zum LEADER-Programm. Es 

trägt im hohen Maße zu einer nachhaltigen Regio-

nalentwicklung bei. Seit 2020 setzt unser Verein 

das Programm sehr erfolgreich in unserem Aktions-

gebiet um. Bei der Umsetzung des Regionalbudgets 

hat das Regionalmanagement die Aufgabe der 

zentralen Koordinierungsstelle von der Antragstel-

lung bis zur Auszahlung des Zuschusses. Ebenso ob-

liegt dem Regionalmanagement die Mittelverwal-

tung der Zuschussgelder in Höhe von 200.000 Euro 

pro Jahr.  

 

Tabelle 8: Aufgaben unseres Regionalmanagements 

 

 

 

 

 

 

Aufgabenbereiche des  
Regionalmanagements 

Dahinterstehende Leistungen 

Projektberatung 
 Begleitung bei der Projektantragsstellung und Abwicklung 

 Fördertechnische Beratung und Abgleich mit weiteren Förderstellen 

 Beratungsangebot für das Förderprogramm Regionalbudget für Kleinprojekte 

Prozessmanagement 
 Vernetzung innerhalb unserer LEADER-Region Hohenlohe-Tauber 

 Netzwerkarbeit und Abstimmung mit weiteren LEADER-Regionen 

 Koordination von Sitzungen  

 Arbeiten im Bereich Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit 

 Umsetzung des Förderprogramms Regionalbudget für Kleinprojekte 

Verwaltung 
 Durchführung des Monitorings und Begleitung von Evaluationen 

 Verwaltung der Geschäftsstelle 

 Geschäftsführung des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V.  

 Personal- und Finanzplanung 
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12 Diskriminierungsfreies und transparentes Verfahren zur Pro-
jektauswahl (Projektauswahlkriterien) - Auswahlverfahren 
und Bedingungen 

 Auswahlverfahren und Bedingungen 

 

Unser Regionalmanagement berät und unter-

stützt Projektträger:innen bei der Antragstellung, 

stellt Dokumenten auf der eigenen Website be-

reit und veröffentlicht Pressemitteilungen. Die In-

formation über alle wichtigen Schritte und die da-

hinterliegenden Kriterien sind ein erster Schritt 

eines transparenten Verfahrens.  

Im Rahmen von Projektaufrufen, sog. „Calls“, des 

Auswahlausschusses teilen Antragstellende for-

mal mit, dass sie einen Antrag einreichen. Das Re-

gionalmanagement prüft anschließend zusam-

men mit dem Regierungspräsidium Stuttgart die 

grundsätzliche Förderfähigkeit nach den Vorga-

ben der Europäischen Union und des Landes Ba-

den-Württemberg.  

Nur Projekte, die grundsätzlich förderfähig sind, 

werden dem Auswahlausschuss vorgelegt. Dieser 

bewertet auf Basis der Auswahlkriterien und des 

zugehörigen Punktesystems die Projektanträge.  

Projekte sind ab einer Punktzahl von rund 30% 

der Gesamtpunkte (reale Punkte: 17 von 57) nach 

den Richtlinien unserer Region Hohenlohe-Tau-

ber förderfähig. 

Je nach Bewertung treten folgende Optionen ein: 

1. Ablehnung: Projekte unter der Punkte-

schwelle, gelten als nicht förderfähig, da sie 

nicht im ausreichenden Maße die Ziele des 

REKs verfolgen. Antragstellende erhalten ein 

entsprechendes Ablehnungsschreiben mit 

einer Begründung und dem Hinweis auf die 

Widerspruchsmöglichkeiten beim Regie-

rungspräsidium Stuttgart. Die Einreichung 

eines abgeänderten Antrags ist bei einem 

späteren Aufruf möglich. 

2. Ranking der förderfähigen Projekte: Je mehr 

Punkte ein Projekt erreicht, desto höher sind 

die Chancen auf eine Förderung. Wie viele 

der eingereichten Projekte zum Zuge kom-

men, hängt vom zur Verfügung stehenden 

Fördermittelvolumen ab. Ausgewählte Pro-

jektträger:innen, bekommen weitere Infor-

mationen über das folgende Antragsverfah-

ren. Projekte, die aufgrund des begrenzten 

Mittelvolumens des Aufrufs nicht ausge-

wählt werden, können bis zum nächsten 

Aufruf entsprechend des Rankings nachrü-

cken. Auch eine erneute Einreichung bei ei-

nem späteren Verfahren ist möglich.  

Alle genannten Schritte sind Teil der Geschäfts-

ordnung des Auswahlausschusses. Weitere 

Grundbedingungen bestehen unter anderem in 

der Stimmberechtigung oder Zusammensetzung 

unseres Auswahlausschusses (vgl. Kapitel 10.2 

Auswahlausschuss ).  

 Projektauswahlkriterien 

Unsere Projektbewertungsmatrix (Kriterien) glie-

dert sich in drei Teile. Im ersten Teil wird die 

grundsätzliche Förderfähigkeit geprüft. Anschlie-

ßend folgen zwei Bewertungsbereiche. Bewer-

tungsbereich 1 misst die Beiträge des Projektes 

zu den Querschnittszielen (inkl. Klimacheck). Be-

wertungsbereich 2 legt den Fokus auf die Bei-

träge des Projektes zu den Handlungsfeldzielen.  

 

Grundsätzliche Förderfähigkeit 

Werden bei der Bewertung der grundsätzlichen 

Förderfähigkeit des Projektes nicht alle Anforde-

rungen erfüllt, erübrigt sich die Bewertung nach 

dem Punktesystem. Zu den grundsätzlichen An-

forderungen zählen auszugsweise die Darstellung 

der Gesamtfinanzierung oder der vorrangige Nut-

zen für unser Aktionsgebiet.  
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Bewertungsbereich 1: Beiträge zu den  

Querschnittszielen (inkl. Klimacheck)  

Im Bewertungsbereich 1 können Punkte für alle 5 

Querschnittsziele gesammelt werden. Wird ein 

Beitrag zu einem Querschnittsziel geleistet, gibt 

es – je nach Gewichtung des Querschnittsziels – 

mind. 1 bis max. 15 Punkte. Im Bewertungsbe-

reich 1 können insgesamt 30 Punkte erreicht wer-

den.  

 

Im Querschnittsziel 1 beleuchten wir näher den 

Beitrag zu den für uns relevanten 8 von 17 UN-

Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 (SDGs). 

Gestaffelt nach Anzahl der SDGs, die durch das 

Vorhaben bedient werden, können bis zu 3 

Punkte erreicht werden. 

 

Besonders hervorzuheben ist außerdem das 

Querschnittsziel 2, wodurch Projekte priorisiert 

werden, die zum Klimaschutz und zur Klimaan-

passung beitragen. Wir integrierten hier einen 

Klimacheck, dem insgesamt zehn Kriterien zu-

grunde liegen. Beispielsweise sei die Nutzung er-

neuerbarer Energien, die Bewusstseinsbildung o-

der die Regionalität genannt. Pro Kriterium kann 

ein Punkt (Beitrag wird geleistet) angerechnet 

werden. Maximale Punktzahl bei den 10 Kriterien 

somit 10 Punkte. Ab einer Punktzahl von 3 Punk-

ten im Klimacheck erhöht sich die Punktzahl in 

diesem Kriterium um zusätzliche 5 Punkte = 

Klimabonus. Insgesamt kann ein Projekt im Klima-

check in der Summe der 10 Kriterien plus dem 

Klimabonus 15 Punkte erreichen. 

 

Bewertungsbereich 2: Beiträge zu den  

Handlungsfeldzielen 

Pro Handlungsfeldziel wird bewertet, ob und in 

welchem Umfang das Vorhaben einen Beitrag 

leistet. Je nach Besonderheit des Beitrags zum 

Handlungsfeldziel können bis zu 3 Punkte je 

Handlungsfeldziel erreicht werden.  

 

Bei maximaler Punktevergabe können im ersten 

Handlungsfeld 9 Punkte, im zweiten 12 Punkte 

und im dritten 6 Punkte erzielt werden. Diese 

Punkteverteilung spiegelt die Bedeutung der 

Handlungsfelder wider. Ein Vorhaben kann in 

mehreren Handlungsfeldern Punkte sammeln, 

sollte es übergreifend angelegt sein. Die Maxi-

malsumme ergibt 27 Punkte im Bewertungsbe-

reich 2. 

Werden die Punkte beider Bewertungsbereiche 

addiert, gelangen wir zur maximalen Gesamt-

punktzahl von 57. 

 

Die Projektauswahlkriterien sind im Anlage 16.8 

Projektbewertungsmatrix des lokalen Auswahl-

ausschusses Regionalentwicklung Hohenlohe-

Tauber e.V.  eingefügt.  

Die Fördersätze befinden sich im Anlage 16.10  

Fördersatztabelle.  

 

Definition Nah- und Grundversorgung.  

Im Rahmen der Bewertung der Handlungsfeld-

ziele, spielt auch die Grundversorgung eine we-

sentliche Rolle. Eine Definition der gewählten 

Nah- und Grundversorgung ist im Anlage 16.11  

Definition Nah- und Grundversorgung angefügt.  

 Es wird der Empfehlung des Landes gefolgt.
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13 Indikativer Finanzierungsplan nach Handlungsfeldern 
und Jahren 

Im Zeitraum 2023 - 2029 stehen für unsere Region 

4.376.000€ an Mitteln (2.550.000€ EU-Mittel und 

1.826.000€ nationale öffentliche Mittel) zur Verfü-

gung.  

 

Verwaltungskosten und Sensibilisierung 

Für die Ausstattung der Geschäftsstelle mit Perso-

nal sowie für die Beratung und Sensibilisierung von 

Bürger:innen setzten wir für die Jahre 2023 bis 

2029 Kosten in Höhe von 1.400.000€ netto an 

(200.000€ p.a.).  Bei den genannten Ausgaben be-

rücksichtigen wir Kostensteigerungen die im Zu-

sammenhang mit der Inflation entstehen. Grund-

sätzlich beträgt der EU-Fördersatz für das Regional-

management 60%. Dies würde 840.000 € 

(120.000€ p.a.) entsprechen. Da wir von einer De-

ckelung der EU-Mittel auf 714.000€ (102.000 € p.a.) 

für das Regionalmanagement ausgehen, werden 

die lokalen Gebietskörperschaften für die Differenz 

aufkommen.  

 

Verteilung der Fördermittel nach Handlungsfelder 

In unserem Kapitel 4.3 Verfahren zur Erarbeitung 

des Regionalen Entwicklungskonzeptes beschrei-

ben wir, wie unsere neuen Handlungsfelder die 

ehemaligen berücksichtigen. Dies soll sich auch in 

der indikativen Verteilung dieser Fördermittel wi-

derspiegeln. Neben den Vorerfahrungen bedenken 

wir aber auch die neuen Schwerpunkte und globale 

sowie regionale Entwicklungen. Folgende Priorisie-

rung wird vorgenommen:  

 30% für Handlungsfeld 1 Gesellschaftliche Teil-

habe für ALLE 

 45% für Handlungsfeld 2 Natur, Kultur, Genuss 

 25% für Handlungsfeld 3 regionale Wirtschaft 

 

Dies ergibt Fördermittel von rund 744.000€ (regio-

nale Wirtschaft) bis 1.339.200€ (Natur, Kultur, Ge-

nuss) in den einzelnen Handlungsfeldern.  

Bei einem durchschnittlichen Fördersatz von 55% 

würden so förderfähige Gesamtprojektkosten von 

rund 5,4 Mio. € in den Handlungsfeldern und Kos-

ten in Höhe von 1,4 Mio. € für die Verwaltung an-

fallen. Dies bedeutet, dass zusammengerechnet 

etwa 6,8 Mio. € in unserer Region umgesetzt wer-

den. 

 

Verteilung der Fördermittel nach  

Maßnahmenbereichen und Jahren 

Grundsätzlichen werden die Fördermittel in den 

Förderbereichen konstant über die Jahre verteilt. 

Etwa 650.000€ sollen jedes Jahr für Vorhaben im 

Rahmen des REK, 20.000€ für Kooperationsmaß-

nahmen und 200.000€ für Verwaltungskosten zur 

Verfügung stehen. Abweichungen in einzelnen Jah-

ren sollen eine zielgerichtete Arbeit ermöglichen: 

 Erhöhte Bereitstellung der Fördermittel im Maß-

nahmenbereich Förderung der Vorhaben im 

Rahmen des REKs im Jahr 2023, um die angesto-

ßenen Entwicklungen im Beteiligungsprozess di-

rekt in die Umsetzung bringen zu können.  

 Verringerte Mittel für Kooperationsmaßnahmen 

in 2023 (rund 75% weniger), da sich einige  

Kooperationspartner:innen noch im Aufbau be-

finden und sich im ersten Jahr verstärkt auf in-

terne Entwicklungen konzentriert werden soll.  

 

Auch bei den Berechnungen der Gesamtkosten der 

Maßnahmenbereiche rechnen wir mit einem 

durchschnittlichen Fördersatz von 55%.  

Die vollständigen Tabellen sind im Anlage 16.9 Fi 

angefügt.  

Ko- und Vorfinanzierung werden durch die beteilig-

ten Gebietskörperschaften übernommen. Diesbe-

zügliche Beschlüsse sind der Anlage zu entnehmen 

(vgl. Anlage 16.12  Beschlüsse zur Ko- und Vorfinan-

zierung)  

 

Regionalbudget 

Sollte erneut ein Regionalbudget für Kleinprojekte 

zur Verfügung stehen, sollen entsprechende Gel-

der zusätzlich genutzt werden.  
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Weitere Finanzierungsquellen 

Um unser Leitbild und unsere Entwicklungsziele zu 

erreichen müssen weitere Gelder in unsere Region 

geholt werden. In der Beschreibung der einzelnen 

Handlungsfelder ist bereits beschrieben, welche 

weiteren Fördermöglichkeiten potentiell zur Verfü-

gung stehen (vgl. Kapitel 7 Beschreibung der ge-

planten Handlungsfelder und eines Aktionsplans 

zur Umsetzung). Unser Regionalmanagement ist 

mit den zuständigen Stellen vernetzt und kann so 

zu zielgerichteten Nutzung der LEADER-Mittel, ab-

seits weiterer Fördermöglichkeiten, beitragen.  

 

Fördersatztabelle 

Die Fördersatztabelle wird an den Landesvorschlag 

angelehnt. Projekte mit besonders klimarelevanter 

Fokussetzung erhalten eine Erhöhung des Förder-

satzes um 5%. Voraussetzung ist, dass das Vorha-

ben im Klimacheck des Auswahlkataloges mindes-

tens 3 Punkte erreicht (vgl. Anlage 16.10  Förder-

satztabelle). Dies soll zur Erreichung des Entwick-

lungsziels der Klimaneutralität bis 2045 beitragen.  

In unserer Region haben wir uns gegen eine Förde-

rung von Baulückenschlüssen in Modul 1 und 2 und 

gegen eine Förderung von Modernisierungen in 

Model 2 entschieden, da weitere Gelder zur Verfü-

gung stehen.  

 

14 Öffentlichkeitsarbeit  

Bereits in der vergangenen Förderperiode wurde 

die Öffentlichkeitsarbeit strategisch aufgebaut und 

vor allem durch die neuen, digitalen Formate er-

gänzt. Wir wollen diese Formate zielgerichtet wei-

terentwickeln, um konkrete Zielgruppen zu errei-

chen. Dabei haben wir ein Portfolio an Maßnahmen 

entwickelt, die mit Ressourcen des Regionalmana-

gements und beteiligter Akteur:innen aus dem Ver-

ein umsetzbar sind (Verteilung von Flyern, Bewer-

bung der Aktivitäten etc.). 

Übergreifende Formate informieren zur Projektför-

derung und zum LEADER-Prozess in unserer Region. 

Tabelle 9 zeigt und quantifiziert unsere Aktivitäten 

im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.  

 

Neben der breiten Öffentlichkeit und der Verbrei-

tung allgemeiner Informationen über LEADER, sol-

len auch potentielle Projektträger:innen direkter 

angesprochen werden.  

 

Ein weiterer Baustein ist die Einbindung der Jugend, 

dies kann auch mit der neuen Jugendvertretung 

(unter 40 Jahren) der LAG abgestimmt werden, um 

hier eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit ziel-

gruppengerecht mit und für die Jugend zu entwi-

ckeln. 
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Tabelle 9: Unsere Öffentlichkeitsarbeit 2023–2027/29 

Format Themen (z.B. Pro-
jektförderung und 
Prozessbewer-
bung) 

Verantwortlichkeit Anzahl (Tur-
nus) 

Zielgruppe: Jugend 

Instagramwettbewerb „meine Idee für die Re-
gion“ als Wettbewerb für Jugendliche. Zusätzli-
cher Aushang von Ideen in Schulen oder auch 
Leerstandsgebäuden zur Förderung der Sichtbar-
keit. 

Prozessbewerbung Regionalmanagement 
und Multikplikator:in-
nen aus dem Verein 

1x in 2024 

Zielgruppe: Breite Öffentlichkeit und potentielle Projektträger:innen 

Website des Regionalmanagements 
Erste Anlaufstelle bei Fragen ist die Website des 
Regionalmanagements.  

Projektförderung 
und Prozessbewer-
bung 

Regionalmanagement, kontinuierlich 

Partner-Websites 
Verlinkungen und Informationen finden sich 
auch auf den Websites der Landkreise und Ge-
meinden 

Projektförderung 
und Prozessbewer-
bung 

Landkreise, Gemein-
den 

Kontinuierlich 

Social Media Arbeit und Pressearbeit 
Facebook und Pressearbeit (Pressemitteilungen 
für Zeitungen und Amtsblätter) sprechen ältere 
und Instagram jüngere Menschen an. 

Prozessbewerbung Regionalmanagement, 
Unterstützung auch 
durch Landkreise und 
Gemeinden 

Kontinuierlich 

Flyer 
Wir verteilen Flyer in der Region oder bei durch-
geführten Projekten 

Prozessbewerbung Regionalmanagement 
und Projektträger:iin-
nen  

kontinuierlich 

Projekteröffnungen 
Zusammen mit den Projektträger:innen eröffnen 
wir öffentlichkeitswirksam Projekte und infor-
mieren so über die Möglichkeiten entsprechen-
der Projektförderungen. 

Projektförderung Regionalmanagement 
und Projektträger:iin-
nen  

kontinuierlich 

Handreichung LEADER-Öffentlichkeitsarbeit für 
Kommunen 
Vereinfachung der Arbeit der Kommunen durch 
Bereitstellung von Textbausteinen/Informatio-
nen. 

Projektförderung 
und Prozessbewer-
bung  

Regionalmanagement 1x im Jahr 
Neuversand 

Exkursionen zu BestPractice-Beispielen 
Das Regionalmanagement organisiert Ausflüge, 
um neue Ideen in die Region zu holen und zu mo-
tivieren. 

Projektförderung Regionalmanagement 2x im Jahr 

Gremienarbeit 
Information in Bürgermeisterdienstversammlun-
gen oder in Kreisgremien zu Möglichkeiten von 
LEADER und den Fortschritten. 

Projektförderung 
und Prozessbewer-
bung 

Regionalmanage-
ment/Landkreise 

1x im Jahr 

Veranstaltungen/Messen 
Um einen Erstkontakt zu schaffen bzw. Kontakte 
zu pflegen sind wir durch Veranstaltungsteil-
nahme sichtbar – z. B. am Europatag, der Wirt-
schaftsmesse in Künzelsau oder dem Regionaltag 
proRegion Heilbronn-Franken e.V. 

Prozessbewerbung Regionalmanage-
ment/Landkreise 

1x im Jahr 
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15 Monitoring und Selbstevaluierung 

Bei Monitoring und Evaluation bauen wir auf das 

Verfahren zur Schlussevaluierung LEADER-Aktions-

gebiet Hohenlohe-Tauber 2014–2020 auf. Unter-

suchungsebenen waren:  

 Zielerreichung der Projekte nach Handlungs-

feldern 

 Bewertung der Entwicklungsstrategie, Ent-

wicklungsprozesse und des RM 

  Mehrwert von LEADER  

 

Weitere Ebenen können hinzugefügt werden. Bei 

der Bewertung orientieren wir uns am Leitfaden 

„Selbstevaluierung in der Regionalentwicklung – 

Leitfaden und Methodenbox“ (Deutsche Vernet-

zungsstelle Ländliche, 2014).  

Die Basis für Monitoring und Evaluierung sind un-

sere SMARTen-Teilziele und unsere internen Ziele, 

inkl. Indikatoren, im Bereich Gremienarbeit, Regio-

nalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Beteili-

gung, welche in den vorhergegangenen Kapiteln 

dargestellt sind. 

 

Monitoring 

Im Monitoring betrachten wir unsere Output- und 

Ergebnisindikatoren in den Handlungsfeldern und 

den internen Zielen. Es wird aber auch die Mittel-

bindung und der Mittelabfluss festgehalten. Dafür 

dokumentiert unser Regionalmanagement die ge-

förderten Projekte oder durchgeführten Maßnah-

men entsprechend.  

 

Selbstevaluierung 

Die Daten aus dem Monitoring werden im Rahmen 

einer Selbstevaluierung genutzt, welche zum Ende 

jedes Jahres durchgeführt wird. Dabei wird die Zie-

lerreichung betrachtet. Ergebnisse werden der LAG 

durch das Regionalmanagement präsentiert. Soll-

ten größere Bedarfe sichtbar werden, planen wir 

einen Steuerungsworkshop. Kleinere Anpassungen 

können auch im Rahmen einer Vorstandssitzung o-

der einer Sitzung des Auswahlausschusses (Vor-

stand und Beirat) erfolgen.  

Zwischenevaluierung 2025  

Für das erste Quartal 2025 planen wir eine Zwi-

schenevaluation der ersten beiden Förderjahre. 

Neben einer Evaluation auf Zielebene sollen die Zu-

friedenheit mit der Entwicklung der Region durch 

LEADER und die Arbeit des Regionalmanagements 

untersucht werden. Zur Bewertung der Handlungs-

feldziele wird an der Evaluationsform, der Schluss-

evaluation 2014 – 2020 festgehalten, um eine Ver-

gleichbarkeit herzustellen.  

Die Bewertung des Outoutputs ergibt sich wie 

folgt:  

 Zielerreichung von 80% und mehr 

 Zielerreichung von 50% bis unter 80% 

 Zielerreichung weniger als 50% 

 

Angepasst wird allerdings das Evaluationssystem 

der qualitativen Indikatoren, wie die Zufriedenheit 

mit dem Regionalmanagement, mit der Öffentlich-

keitsarbeit oder den Beteiligungsformaten. Diese 

Aspekte sollen zukünftig auch durch ein Ampelsys-

tem evaluiert werden: 

 Bewertung 1 und 2  

 Bewertung von 3  

 Bewertung von 4 – 6 

 

Geplant ist eine Umfrage oder auch Fokusgruppen 

mit Expert:innen, z.B. im Bereich Kommunikation, 

um eine zielgenaue Weiterentwicklung sicherzu-

stellen. Im Rahmen der Zwischenevaluation soll be-

schlossen werden, ob eine Anpassung des REKs 

notwendig ist.  

 

Abschlussevaluierung 

Die Abschlussevaluation wirft 2028 einen zusam-

menfassenden Blick auf die LEADER-Förderperiode. 

Dabei werden die Punkte, wie in der Zwischeneva-

luation untersucht und durch die Ergebnisindikato-

ren ergänzt. Auch werden wieder eine Umfrage 

und notwendige Bilanzworkshops angesetzt. 
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 Karte unseres LEADER-Aktionsgebietes Hohenlohe-Tauber  

 

Abbildung 13: Karte unseres LEADER-Aktionsgebietes Hohenlohe-Tauber (eigene Darstellung) 
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 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit während der Erstellung unseres Regionalen Ent-

wicklungskonzeptes  

Tabelle 10: Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit während der Erstellung unseres Regionalen Entwicklungskonzeptes 

Website(n) 

Regionalentwicklungsverein 
Hohenlohe Tauber e.V.  

Abgerufen am 14.07.2022 von: https://leader-hohenlohe-tauber.eu/  

Landratsamt  
Hohenlohekreis 

Abgerufen am 14.07.2022 von: https://www.hohenlohekreis.de/de/touris-
mus-wirtschaft/leader-2021-2027  

Landratsamt  
Schwäbisch Hall 

Abgerufen am 14.07.2022 von https://www.lrasha.de/de/wirtschaft-touris-
mus/regionalmanagement  

Landratsamt  
Main-Tauber-Kreis 

Abgerufen am 14.07.2022 von: https://www.main-tauber-kreis.de/Landrats-
amt/Verwaltung/Aemter-und-Dezernate/Dezernat-2-Recht-und-Um-
welt/Landwirtschaftsamt/LEADER-F%C3%B6rderperiode-2021-bis-
2027.php?object=tx,2177.12515.1&ModID=7&FID=2894.25625.1&Na-
vID=2177.1744&La=1&kat=%2C  

Pollunit (Ideenplattform) Abgerufen am 14.07.2022 von: https://poll-
unit.com/de/polls/pr9jqhzcnuqr_n5t7ljxpq?reloaded=true    

Partnerseiten (Auszüge) Modell Hohenlohe: Abgerufen am 14.07.2022 von: https://modell-hohen-
lohe.de/aus-der-region-start-der-digitalen-dialogreihe-der-leader-aktionsge-
biete-hohenlohe-tauber-und-limesregion/  
Wirtschaftsinitiative Hohenlohe: Abgerufen am 14.07.2022 von: 
https://www.wih-hohenlohe.de/Unser-Service/Foerdermittelberatung/LEA-
DER-2021-2027.html  

Kommunen der Kulisse Künzelsau, Boxberg, Igersheim, Weikersheim, Niederstetten, Blaufelden, Wall-
hausen, Ilshofen und Gerabronn und Langenburg. 
z.B. Abgerufen am 14.07.2022 von: https://kuenzelsau.de/,Lde/leader-
dialogreihe_+vortrag+am+23_03_2022+_17_03_2022_ 

Social Media Kanäle 

Instagram  
Hohenlohe-Tauber 

Abgerufen am 14.07.2022 von: https://www.instagram.com/leader_hohenlo-
hetauber/?hl=de  

Facebook  
Regionalentwicklungsverein 
Hohenlohe-Tauber 

Abgerufen am 14.07.2022 von: https://www.facebook.com/LEADERHLT/  

Instagram  
Limesregion (zur gemeinsa-
men Dialogreihe) 

Abgerufen am 14.07.2022 von: https://www.instagram.com/limesre-
gion/?hl=de  

Regionale Zeitungen 

Online-Zeitung Wertheim Abgerufen am 14.07.2022 von: https://wertheim24.de/main-tauber-kreis-die-
zukunft-auf-dem-land-mitgestalten-letzter-teil-der-leader-dialogreihe-am-4-
mai/  

Hohenloher Zeitung 
(www.stimme.de) 

Abgerufen am 14.07.2022 von: https://www.stimme.de/regional/hohen-
lohe/nachrichten/sonstiges/bei-der-bewerbung-zur-leader-foederung-sind-
die-buerger-am-zug-art-4547574  

Weitere Heilbronner Stimme, Fränkische Nachrichten, Südwest Markt, Neues Stadt-
blatt Neuenstein, Haller Tagblatt – Amtsblatt für den Kreis Schwäbisch Hall 

Amtsblätter 

Boxberg Abgerufen am 14.07.2022 von: https://www.boxberg.de/verwaltung/ser-
vice/amtsblattarchiv/2021/kw40-pdf/download  

Krautheim Abgerufen am 14.07.2022 von: https://www.krautheim.de/fileadmin/Da-
teien/Amtsblatt/Amtsblaetter_2021/Amtsblatt-08.10.2021.pdf 

Pfedelbach Abgerufen am 14.07.2022 von: https://www.pfedelbach.de/fileadmin/Da-
teien/_Gemeinde/Dateien/Gemeindeblatt/2022/Pfedelbach_25g_web.pdf  

Forchtenberg Abgerufen am 14.07.2022 von: https://www.forchtenberg.de/fileadmin/Da-
teien/Dateien/Mitteilungsblatt/forchtenberg_2022_25.pdf  
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https://www.forchtenberg.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Mitteilungsblatt/forchtenberg_2022_25.pdf
https://www.forchtenberg.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Mitteilungsblatt/forchtenberg_2022_25.pdf
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Weitere Kommunen Schöntal, Schrozberg, Wolpertshausen, Mulfingen, Dörzbach, Ingelfingen, 
Forchtenberg, Assamstadt. 

E-Mail-Verteiler 

 Regionalentwicklungsverein Hohenlohe-Tauber e.V. Newsletter (Personen, die sich im Rahmen von 
Veranstaltungen beteiligt haben) 

 Steuerungsgruppe 

 Projektträger:innen, Fachexpert:innen 

 Bürgermeister:innen 

 Abgeordnete 

 W.I.H.-Newsletter 

 

 Projektbeschreibungen der Pilotprojekte 

HF 1: Pilotprojekt Tier.Welt.Leben. 

 



 

i 
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        HF 2: Pilotprojekt: Erlebnisübernachtungen in Weinfassoptik 
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HF 2: Pilotprojekt Hohenloher Mouschd       QZ Klimaschutz und -anpassung: Pilotprojekt  

„Risiko Klimawandel – Kompetenzen stärken und Netzwerke aufbauen“ 
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 Beschluss der Einreichung des REK, der öffentlich-privaten Partnerschaft und Ansprechpersonen 
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 Letter of Intents (LoI) der Kooperationen 

Resiliente Gemeinden – Resiliente Regionen: Bodensee-Franken-Oberhessen-Region Graz 



 

o 

Kooperation: Alle Gemeinsam für mehr Klima- und Ressourcenschutz in LEADER             Kooperation: Barrierefreiheit für mobilitätseingeschränkte Menschen 
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Kooperation: In der Mitte liegt die Kraft – Vereint für mehr Innenentwicklung 
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 Zusammensetzung lokaler Auswahlausschuss Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber 

e.V.  

Tabelle 11: Zusammensetzung lokaler Auswahlausschuss Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V.13 

Mitglieder Organisation/ Institution V B ÖV WiSo Frau HOK MTK SHA 

Kommunen 

Achim Beck Stadt Niedernhall 
Funktion: Bürgermeister 

  1 1     1     

Joachim Scholz Gemeinde Schöntal 
Funktion: Bürgermeister 

 1 1   1   

Frank Harsch Gemeinde Braunsbach 
Funktion: Bürgermeister 

  1 1         1 

Martin Blessing Stadt Ilshofen 
Funktion: Bürgermeister 

 1 1     1 

Frank Menikheim Gemeinde Igersheim 
Funktion: Bürgermeister 

  1 1       1   

Heidrun Beck Stadt Boxberg 
Funktion: Bürgermeisterin 

 1 1  1  1  

Handlungsfeld 1: Gesellschaftliche Teilhabe für alle 

Nadine Wiese Eduard Knoll Wohnzentrum GmbH 
Sitz: Krautheim 
Funktion: Geschäftsführerin 

  1   1 1 1     

Petra Bittinger Sozialtherapeutische Gemeinschaf-
ten Weckelweiler e.V. 
Sitz: Kirchberg an der Jagst 
Funktion: Mitglied Vorstand 

 1  1 1   1 

Margot Klinger Privat / Ruhestand 
Wohnsitz: Niedernhall 

  1   1 1 1     

Christian Riegler Jugend- und Kulturverein Himmel-
reich e.V. 
Sitz: Mulfingen 
Funktion: Vereinsmitglied 

 1  1  1   

Hermann Limba-
cher 

Privat / Ruhestand 
Wohnsitz: Mulfingen 

1     1   1     

Rotraud Mack KreisLandFrauen Crailsheim 
Funktion: Vorsitzende 
Landesfrauenrat BW 
Funktion: Beisitzerin 
Wohnsitz: Kirchberg an der Jagst 

1     1 1     1 

Handlungsfeld 2 - Natur, Kultur, Genuss 

Themenbereich Landwirtschaft 

Gerd Bayer Martinshof 
Sitz: Niederstetten-Rüsselhausen 

  1   1     1   

                                                           
 
13 In unserem Auswahlausschuss befindet sich eine junge Person, die zu Beginn der Förderperiode unter 40 Jahre alt ist. 
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Mitglieder Organisation/ Institution V B ÖV WiSo Frau HOK MTK SHA 

Anna-Janine 
Schwarz 

Bio-Musterregion Hohenlohe 
Gemeinnützige Stiftung Haus der 
Bauern 
Sitz: Kirchberg an der Jagst 
Funktion: Regionalmanagerin 

 1  1 1   1 

Eva-Maria Kötter  Landratsamt Hohenlohekreis 
Landwirtschaftsamt 
Fachdienst: Betriebswirtschaft, Ag-
rarstruktur, Berufsausbildung 
Sitz: Kupferzell 

  1 1   1 1     

Jennifer Düchs Landratsamt Main-Tauber-Kreis 
Landwirtschaftsamt 
Sachgebiet Ernährung und Haus-
wirtschaft 
Sitz: Bad Mergentheim 
Funktion: Sachgebietsleiterin 

 1 1  1  1  

Jens Winterhalder Maschinen- und Betriebshilfsring 
Blaufelden e.V. 
Sitz: Blaufelden 
Funktion: Geschäftsführer 

  1   1       1 

Dr. Anna Schmieg OBEG Organisch-Biologische Erzeu-
ger- 
gemeinschaft Hohenlohe GmbH & 
Co. KG 
Sitz: Schrozberg 
Funktion: Geschäftsführerin 

 1  1 1   1 

Themenbereich Genuss 

Manfred Böhm Böhm Ciderwerkstatt GbR 
Sitz: Mulfingen-Hollenbach 
Funktion: Eigentümer, Betreiber 

1     1   1     

Thomas Lehr Jakobshof Lehr 
Sitz: Bad Mergentheim-Markels-
heim 
Funktion: Eigentümer, Betreiber 

  1   1     1   

Stefan Fielder Bio-Musterregion Main-Tauber-
Kreis 
Sitz: Bad Mergentheim 
Funktion: Regionalmanager 

 1 1    1  

Themenbereich Tourismus  

Manuela Laritz Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tou-
rismus e.V. 
Sitz: Schwäbisch Hall 
Funktion: Leitung Geschäftsstelle 

  1 1   1     1 

Beatrix Blaimer Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tou-
rismus e.V. 
Sitz: Schwäbisch Hall 
Funktion: Themenmanagerin 

 1 1  1   1 

Christina Weber Tourismusverband Liebliches Tau-
bertal e.V. 
Sitz: Tauberbischofsheim 

  1 1   1   1   
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Mitglieder Organisation/ Institution V B ÖV WiSo Frau HOK MTK SHA 

Funktion: Stellv. Amtsleitung, Sach-
gebietsleitung Tourismus 

Ingrid Rainer Gasthaus ROSE 
Sitz: Niedernhall 
Funktion: Inhaberin 

 1  1 1 1   

Themenbereich Kultur 

Ulrich Dallmann Heimatverein Messklingenschlapp 
Igersheim e.V. 
Sitz: Igersheim 
Funktion: 2. Vorsitzender 

  1   1     1   

Bernhard Ettwein Privat / Ruhestand 
Wohnsitz: Bad Mergentheim-Apfel-
bach 

 1  1   1  

Leon Neidhart Kulturstiftung Hohenlohe 
Stiftung des Hohenlohekreises 
Sitz: Künzelsau 
Funktion: Regionalmanager Kultur 

  1 1     1     

Ingeborg Neber Burgschauspiele Leofels e.V.  
Sitz: Gerabronn 
Funktion: Kassenwartin 

 1  1 1   1 

Handlungsfeld 3 - Regionale Wirtschaft 

Svenja Brassel Landratsamt Schwäbisch Hall 
Amt für Wirtschafts- und Regional-
management 
Sitz: Schwäbisch Hall 
Funktion: Stellvertretende Amtslei-
terin 

1   1   1     1 

Sandra Öchslen Klärle - Gesellschaft für Landma-
nagement und Umwelt mbH 
Sitz: Weikersheim 
Funktion: Mitarbeiterin 

  1   1 1   1   

Winfried Stahl Raiffeisenbank Schrozberg - Rot am 
See eG 
Sitz: Schrozberg 
Funktion: Mitglied Vorstand 

 1  1    1 

N.N.    1   1     1   

Simone von Weis-
Heigold 

Unternehmer Netzwerk Hohenlohe 
Sitz: Künzelsau 
Funktion: Mitglied 

 1  1 1 1   

Sarah Schmidt 
 

Landratsamt Hohenlohekreis 
Amt für Wirtschaftsförderung und 
Tourismus 
Sitz: Künzelsau 
Funktion: Amtsleiterin 

1   1   1 1     

Ursula Mühleck Landratsamt Main-Tauber-Kreis 
Dezernat Kreisentwicklung und Bil-
dung 
Sitz: Tauberbischofsheim 
Funktion: Dezernentin 

1   1   1   1   
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Mitglieder Organisation/ Institution V B ÖV WiSo Frau HOK MTK SHA 

Rüdiger Zibold Umschulungs- und Fortbildungs-
zentrum Niederstetten e.V.  
Sitz: Niederstetten 
Funktion: 1. Vorsitzender 

1     1     1   

Querschnittsziel Nachhaltigkeit 

Tessanie Götz Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
des Landkreises Schwäbisch Hall 
mbH / energieZENTRUM 
Sitz: Wolpertshausen 
Funktion: Mitarbeiterin 

  1 1   1     1 

Dr. Hans-Joachim 
Klöss 

Nachhaltige Entwicklung SDGs e.V. 
Sitz: Schwäbisch Hall 
Funktion: Mitglied 

 1  1    1 

Querschnittsziel Klimaschutz und Klimaanpassung 

Fabian Fluhrer Klimateam Schöntal e.V.  
Sitz: Schöntal  
Funktion: Mitglied Vorstand 

  1   1   1     

Peter Kömmelt MEFA Befestigungs- und Montage-
systeme GmbH 
Sitz: Kupferzell 
Funktion: Technischer Leiter 

 1  1  1   

  7 34 17 24 
(58,6%1) 

22 
(53,7%2) 

14 13 14 

 

V = Mitglied Vorstand 

B = Mitglied Beirat 

ÖV = Öffentliche Verwaltung 

WiSo = Wirtschafts- und Sozialpartner 

 

Ordentliche Beiratsmitglieder 

Stellvertretende Beiratsmitglieder 

 
1 Der Prozentwert bezieht sich auf alle 41 Mitglieder des Auswahlausschusses 
2 Der Prozentwert bezieht sich auf alle 41 Mitglieder des Auswahlausschusses 
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 Projektbewertungsmatrix des lokalen Auswahlausschusses Regionalentwicklung Hohen-

lohe-Tauber e.V.   

Tabelle 12: Projektbewertungsmatrix des lokalen Auswahlausschusses Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V. 

Projektbewertungsmatrix  

Projekttitel    

Projektträger   

Förderfähigkeit (Alle fünf Kriterien müssen mit Ja beantwortet werden.) Ja Nein 

1. Das Projekt lässt sich einem der drei Handlungsfelder im REK zuordnen. □ □ 

2. Das Vorhaben liegt im Aktionsgebiet und dient diesem vorrangig □ □ 

3. 
Das Projekt lässt sich der Maßnahme LEADER gemäß den rechtlichen Grundlagen zu-
ordnen 

□ □ 

4. Die Gesamtfinanzierung ist vom Projektträger dargestellt □ □ 

5. 
Alle für die Projektumsetzung erforderlichen Genehmigungen lassen sich zeitnah ein-
holen  

□ □ 

  

Bewertungsbereich 1: Beiträge zu den Querschnittszielen  

Kriterien Ja Punkte 

QZ 1 

Das Projekt verfolgt Teilziele im Sinne der Agenda 2030 (QZ 1) 

  

 

Die Nahrungsmittelproduktion soll nachhaltiger werden. □ 

 

Ein höheres Maß an wirtschaftlicher Produktivität und den stärkeren 
Einbezug von Frauen in das Wirtschaftssystem. 

□ 

 

Hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infra-
struktur aufbauen; inklusive und nachhaltige Industrialisierung för-
dern und den Anteil der Industrie an der Beschäftigung und am Brut-
toinlandsprodukt entsprechend den nationalen Gegebenheiten er-
heblich steigern; Infrastruktur modernisieren und die Industrien nach-
rüsten, um sie nachhaltig zu machen; wissenschaftliche Forschung 
verbessern und die technologischen Kapazitäten ausbauen 

□ 



 

v 

 

Alle Menschen sollen – unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller 
Orientierung, Behinderung, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Her-
kunft oder sozialem und wirtschaftlichem Status – gleiche Möglichkei-
ten haben. 

□ 

 

Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum 
und zur Grundversorgung für alle sicherstellen; Zugang zu sicheren, 
bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen; Ver-
städterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten 
für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungspla-
nung und -steuerung in allen Ländern verstärken; Anstrengungen zum 
Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und -Natur Erbes; Umwelt- 
und Abfallbelastung verringern; Zugang für Grünflächen 

□ 

 nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen 
Ressourcen; Nahrungsmittelverschwendung reduzieren; umweltver-
träglicher Umgang mit Abfällen, Abfallaufkommen verringern; nach-
haltige Verfahren einführen in Unternehmen; Bewusstsein für nach-
haltige Entwicklung stärken 

□ 

 

Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und 
Binnensüßwasser- Ökosysteme; Erhaltung Ökosysteme; Verschlech-
terung Ökosysteme verhindern; gegen invasive Arten vorgehen; Bio-
diversität aufbauen 

□ 

 

Alle gesellschaftlichen Akteure – Wirtschaft, Wissenschaft, organi-
sierte Zivilgesellschaft, Kommunen – sollen einen Beitrag leisten, um 
die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. 
 

□ 

  

1-3 SDGs werden bespielt = 1 Punkt 
4-5 SDGs werden bespielt = 2 Punkte 

über 5 SDGS werden bespielt = 3 Punkte 
 

Quelle: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 

QZ 2 

Beiträge zum Klimaschutz/Klimaanpassung (QZ 2) = Klimacheck 

  

Bewertung der Leistung zu Klimaschutz und Anpassung 
(Bewertet wird die besondere Leistung des Projektes im Bereich Klima, die Erfüllung ge-
setzlicher Vorgaben gilt nicht als besondere Leistung) 

Das Projekt fördert die Erzeugung/Nutzung erneuerbarer Energien (Strom/Wärme) 
Bsp. Photovoltaikanlagen, Solarthermie, Geothermie, Kraft-Wärme-Kopplungen, 
Nutzung von Biomasse zur Energiegewinnung, Wärmepumpen, Kleinwindanlagen 

□ 

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Energieeffizienz/ Energieeinsparung 
Bsp.: Wärmedämmung, Elektrogeräte mit hoher Einstufung (beste Stufe nach Ener-
gie-Label-Verordnung), Abwärme Nutzung 

□ 

Das Projekt fördert die Energiespeicherung 
Bsp.: Energiespeicher: Mechanische (z.B. Pumpspeicher), Chemische (z.B. Umwand-
lung in Gas), Elektronische elektrochemische (z.B. Batteriespeicher), elektrische (z.B. 
magnetische Speicher) und thermische (z.B. Wärmespeicher)  

□ 



 

w 

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Anpassung an Folgen des Klimawandels (Resili-
enz) 
Bsp. Klimaresiliente Anpassung und Vernetzung grün-blauer Infrastrukturen (Parks, 
Spielplätze, Friedhöfe, Straßenbegleitgrün, Bachläufe, Wasserflächen etc.), Dächern 
etc. oder Umsetzung von Maßnahmen des Schwammstadt-Konzeptes, angepasste 
Produktgestaltung (z.B. Umlegung Wanderwege) 

□ 

Das Projekt forciert die Regionalität 
Bsp.: Nachweis der Anbieter/Erzeuger, Aufbau regionale Produkte, Nutzung regiona-
ler Produkte 

□ 

Das Projekt verwendet im erheblichen Umfang nachwachsende Rohstoffe 
Bsp.: Proteine, Fette, Öle, Zucker, Holz, Stärke, Fasern 

□ 

Das Projekt fördert Aufklärung/Bewusstseinsbildung im Bereich Klima 
Bsp.: Schulgärten, Pflanzaktionen, Mitmachkurse, Infotafeln, Diskussionsrunden 

□ 

Das Projekt setzt auf nachhaltige Mobilität 
Bsp.: Rufbussysteme, E-Antriebe, Radnetzgestaltung, Systeme zur Vermeidung von 
Emissionen 

□ 

Das Projekt baut auf Zertifizierungen im Bereich Klimaschutz auf 
Bsp.: TourCert, Gütesiegel Klimaneutrale Unternehmen, TÜV Klimachecks, European 
Energy Award 

□ 

Das Projekt kompensiert nicht vermeidbare Treibhausgasemission 
Bsp.: Nachweis der Kompensation „The Gold Standard“-zertifizierte Projekte 

□ 

1 Punkt pro erreichter Klimaindikator 
(Maximale Punktzahl 10) 

 
Klimabonus: Erhöhung der Punktzahl um 5 Punkte bei Erreichung von mindestens 3 Punkten 

im Klimacheck (somit maximale Punktzahl 15) 
 

QZ 3 

Das Projekt fördert Digitalisierung und digitale Anwendungen (QZ 3) 

leichte Ansätze, aber keine Besonderheit = 1 Punkte 
Besonderheit vorhanden = 2 Punkte 

herausragende Besonderheit =3 Punkt   

QZ 4 

Das Projekt fördert Vernetzung, Kooperation und Zusammenhalt (QZ 4) 

innerhalb der Region 

Vernetzung zwischen einer Ebene (Partner, Sektoren, Projekte) = 1 Punkte 
Vernetzung zwischen zwei der Ebenen = 2 Punkte 

Vernetzung unter allen Ebenen = 3 Punkt   

außerhalb der Region 

interkommunal Vernetzungsansätze= 1 Punkte 
gebietsübergreifend (LEADER) Vernetzungsansätze= 2 Punkte 

transnationale Vernetzungsansätze= 3 Punkte   

QZ 5 

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Gestaltung des demografischen Wandels (QZ 5) 

Beiträge, aber keine Besonderheit = 1 Punkt 
Besonderheit erkennbar = 2 Punkte 

herausragende Besonderheit = 3 Punkte   

Erreichte Gesamtpunktzahl Bereich 1 
(maximale Punktzahl 30) 0 



 

x 

Kommentare und Begründungen Bewertungsbereich 1:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewertungsbereich 2: Beiträge zu den Handlungsfeldzielen  
Bewertung/Einschätzung kann mit Hilfe der Teilziele erfolgen 
  

Handlungsfeld I: Gesellschaftliche Teilhabe für ALLE 

1 

HFZ I.I Nah- und Grundversorgung sowie lebendige Ortskerne erhalten und für alle zu-
kunftsfest aufstellen. 
Beiträge zu: Nah- und Grundversorgung, bedarfsgerechtes Wohnen, Infrastruktur für be-
sondere Bedürfnisse, attraktive Ortskerne 
 
Vorbereitung eines Angebotes = 1 Punkt 
Sicherung eines Angebotes = 2 Punkte 
Schafft neues Angebot/Reaktivierung eines Angebotes = 3 Punkte   

2 

HFZ I.II Soziales Miteinander und Lebensqualität stärken. 
Beiträge zu: Soziales Miteinander, Ehrenamt, Lebenslanges Lernen, Angebote für junge 
Menschen und Familien 
 
leichte Ansätze, aber keine Besonderheit = 1 Punkt 
Besonderheit vorhanden = 2 Punkte 
herausragende Besonderheit = 3 Punkte   

3 

HFZ I.III Zugang ermöglichen, Mobilität vernetzen, neue Konzepte bedenken. 
Beiträge zu: vernetzter Mobilität, Fortbewegung abseits ÖPNV und PKW 
 
leichte Ansätze, aber keine Besonderheit = 1 Punkt 
Besonderheit vorhanden = 2 Punkte 
herausragende Besonderheit = 3 Punkte   

Handlungsfeld II: Natur, Kultur, Genuss 

4 

HFZ II.I Unsere Natur- und Kulturlandschaft durch Nutzung schützen. 
Beiträge zur Nachhaltigkeit in Land-und Forstwirtschaft 
 
leichte Ansätze, aber keine Besonderheit = 1 Punkt 
Besonderheit vorhanden = 2 Punkte 
herausragende Besonderheit = 3 Punkte   

5 

HFZ II.II: Kulturelle Entwicklungen fördern und kulturelles Erbe bewahren. Beiträge zu: Kul-
tur, Traditionelle Arbeitsweisen 
 
leichte Ansätze, aber keine Besonderheit = 1 Punkt 
Besonderheit vorhanden = 2 Punkte 
herausragende Besonderheit = 3 Punkte   



 

y 

6 

HFZ II.III: Genuss und regionale Produkte als Besonderheit der Region sichern und fördern.  
Beiträge zu: Regionale Produkte, Genuss 
 
leichte Ansätze, aber keine Besonderheit = 1 Punkt 
Besonderheit vorhanden = 2 Punkte 
herausragende Besonderheit = 3 Punkte   

7 

HFZ II.IV Touristische Infrastruktur fördern, vernetzen und die Vermarktung sichern. 
Beiträge zu: Vermarktung, Touristische Infrastruktur, Tourismusakteur:innen, Touris-
musangebote 
 
leichte Ansätze, aber keine Besonderheit = 1 Punkt 
Besonderheit vorhanden = 2 Punkte 
herausragende Besonderheit = 3 Punkte   

Handlungsfeld III: regionale Wirtschaft 

8 

HFZ III.I Unsere Wirtschaft als Rückgrat der Region stärken.  
Beiträge zu: Arbeitskräfte, Unternehmensperspektiven, New Work 
 
leichte Ansätze, aber keine Besonderheit = 1 Punkt 
Besonderheit vorhanden = 2 Punkte 
herausragende Besonderheit = 3 Punkte   

9 

HFZ III.II: Wirtschaft sozial- und krisensicher aufstellen. 
Beiträge zu: Diversifizierung, Beschäftigung für alle, Transformation, Vernetzungsstruktu-
ren, Bioökonomie 
 
leichte Ansätze, aber keine Besonderheit = 1 Punkt 
Besonderheit vorhanden = 2 Punkte 
herausragende Besonderheit = 3 Punkte   

Erreichte Gesamtpunktzahl Bereich 2 
(maximale Punktzahl 27) 0 

Kommentare und Begründungen Bewertungsbereich 2:  

erreichte Gesamtpunktzahl des Projekts gemäß Bewertung durch Auswahlausschuss 
(Maximale Gesamtpunktzahl Projekt: 57) 

0 

Das Projekt wird von der LAG: 

abgelehnt und verworfen. □ 

positiv bewertet und zur Bewilligung an die zuständige Bewilligungsstelle weitergeleitet.  □ 

Aufgrund der vorgenommenen Projektbewertung erhält das Projekt: 

eine Förderung (= Gesamtpunktzahl mindestens 17 Punkte) □ 
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 Finanztabelle: Finanz- und Umsetzungsplanung nach Vorhaben für den gesamten Förder-

zeitraum 

Tabelle 13: Finanztabelle: Finanz- und Umsetzungsplanung nach Vorhaben für die einzelnen Jahre 

 

 

 

 

 

Handlungsfeld I 

Gesellschaftlich

e Teilhabe

Handlungsfeld II

Natur, Kultur, Genuss

Handlungsfeld III

regionale 

Wirtschaft

Verwaltungskosten 

und Sensibilisierung

Gesamt

(ca. 

Verfügungsrahmen)

Gesamtkosten 1.623.272,73 € 2.434.909,09 € 1.352.727,27 € 1.400.000,00 €

EU-Mittel 550.800,00 € 826.200,00 € 459.000,00 € 714.000,00 € 2.550.000,00 €

nat. öffentl. Mittel 342.000,00 € 513.000,00 € 285.000,00 € 686.000,00 € 1.826.000,00 €

892.800,00 € 1.339.200,00 € 744.000,00 € 1.400.000,00 €

2023 bis 2029

Summe

Förderung der Vorhaben im Rahmen 

der lokalen Strategien
Kooperationsmaßnahmen

Verw altungskosten und 

Sensibilisierung

Gesamt

(ca. Verfügungsrahmen)

2023 Gesamtkosten 1.168.639,00 € 15.000,00 €                     200.000,00 €                1.383.639,00 €               

EU-Mittel 385.650,00 €                                       4.950,00 €                       102.000,00 €                492.600,00 €                  

nat. öffentl. Mittel 257.100,58 €                                       3.300,00 €                       98.000,00 €                  358.400,58 €                  

2024 Gesamtkosten 1.075.000,00 € 20.000,00 €                     200.000,00 €                1.295.000,00 €               

EU-Mittel 354.750,00 €                                       6.600,00 €                       102.000,00 €                463.350,00 €                  

nat. öffentl. Mittel 236.500,00 €                                       4.400,00 €                       98.000,00 €                  338.900,00 €                  

2025 Gesamtkosten 1.075.000,00 € 20.000,00 €                     200.000,00 €                1.295.000,00 €               

EU-Mittel 354.750,00 €                                       6.600,00 €                       102.000,00 €                463.350,00 €                  

nat. öffentl. Mittel 236.500,00 €                                       4.400,00 €                       98.000,00 €                  338.900,00 €                  

2026 Gesamtkosten 1.075.000,00 € 20.000,00 €                     200.000,00 €                1.295.000,00 €               

EU-Mittel 354.750,00 €                                       6.600,00 €                       102.000,00 €                463.350,00 €                  

nat. öffentl. Mittel 236.500,00 €                                       4.400,00 €                       98.000,00 €                  338.900,00 €                  

2027 Gesamtkosten 1.075.000,00 € 20.000,00 €                     200.000,00 €                1.295.000,00 €               

EU-Mittel 354.750,00 €                                       6.600,00 €                       102.000,00 €                463.350,00 €                  

nat. öffentl. Mittel 236.500,00 €                                       4.400,00 €                       98.000,00 €                  338.900,00 €                  

2028 Gesamtkosten entfällt 200.000,00 €                200.000,00 €                  

EU-Mittel 102.000,00 €                102.000,00 €                  

nat. öffentl. Mittel 98.000,00 €                  98.000,00 €                    

2029 Gesamtkosten 200.000,00 €                200.000,00 €                  

EU-Mittel 102.000,00 €                102.000,00 €                  

nat. öffentl. Mittel 98.000,00 €                  98.000,00 €                    

Gesamt Gesamtkosten 5.468.639,00 € 95.000,00 €                     1.400.000,00 €             6.963.639,00 €               

EU-Mittel 1.804.650,00 €                                    31.350,00 €                     714.000,00 €                2.550.000,00 €               

nat. öffentl. Mittel 1.119.100,00 €                                    20.900,00 €                     686.000,00 €                1.826.000,00 €               
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  Fördersatztabelle 

LEADER-Aktionsgruppe Hohenlohe-Tauber 

Tabelle 14: Fördersatztabelle 2023–2027, Stand: 07.08.2023 

Modul 1 

Öffentliche Projekte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finanzierungsanteile 

Ziff.  
Quelle Landes-
mittel 

Träger Fördersatz 

01 Öffentliche Projekte - 40% 60% 

 Finanzierungsanteile 

Ziff. 
Öffentliche Projekte zu privat-gewerbli-
chen und privat-nichtgewerblichen Kondi-
tionen 

Quelle Landes-
mittel 

Träger Fördersatz  

02 Dorferneuerung und -entwicklung    

02 a Modernisierung - 70% 30% 

02 b Umnutzung - 60% 40% 

02 c Baulückenschluss  70% 30% 

02 d Anderes - 75% 25% 

03 Dienstleistungen zur Grundversorgung - 60% 40% 

04 Förderung des Tourismus - 60% 40% 

05 
Gründung und Entwicklung von Unterneh-
men 

   

05 a Existenzgründung - 60% 40% 

05 b Existenzfestigung - 70% 30% 

06 
Weitere investive und nicht investive Pro-
jekte 

- 75% 25% 



 

bb 

Modul 2 

Private Projekte 

 Finanzierungsanteile 

Ziff. 
 Quelle Lan-

desmittel 
Träger Fördersatz 

07 Dorferneuerung und -entwicklung    

07 a Modernisierung ELR 70% 30% 

07 b Umnutzung ELR 60% 40% 

07 c Baulückenschluss ELR 70% 30% 

07 d Anderes ELR 75% 25% 

08 
Dienstleistungen zur Grundversorgung 
(nur Unternehmen mit weniger als 100 Be-
schäftigten) 

ELR 60% 40% 

09 
Förderung des Tourismus 
(nur Unternehmen mit weniger als 100 Be-
schäftigten) 

ELR 60% 40% 

10 

Gründung und Entwicklung von Unterneh-
men 
(nur Unternehmen mit weniger als 100 Be-
schäftigten) 

   

10 a Existenzgründung ELR 60% 40% 

10 b Existenzfestigung ELR 70% 30% 

11 
Gemeinwohlorientierte Projekte ohne Bei-
hilferelevanz 

ELR 40% 60% 
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Modul 3 

Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 

 

 

                                                           
 

14 30% des jeweiligen Maschinenringsatzes. 

15 Besonders naturschutzwichtige Maßnahmen: Die Maßnahmen dienen den Zielen von FFH- und Vogelschutzrichtlinie, Naturschutzgebieten, Na-

tionalpark, Naturdenkmale, Gesetzlicher Biotopverbund nach § 21 BNatSchG, Besonders geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG bzw. § 32 

NatSchG und dem Artenschutzprogramm des Landes.  

16 Besonders naturschutzwichtige Maßnahmen: Die Maßnahmen dienen den Zielen von FFH- und Vogelschutzrichtlinie, Naturschutzgebieten, Na-

tionalpark, Naturdenkmale, Gesetzlicher Biotopverbund nach § 21 BNatSchG, Besonders geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG bzw. § 32 

NatSchG und dem Artenschutzprogramm des Landes. 

 Finanzierungsanteile 

Ziff. 
 Quelle Lan-

desmittel 
Träger 

Förder-
satz 

12 
Investitionen für Arten- und Biotopschutz (LPR B und 
C1) 

  
 

12 a 
Anträge von Vereinen und Verbänden bei der Förde-
rung der Arbeitsleistung (Handarbeit) ehrenamtlicher 
Helfer 

LPR 70% 30%14 

12 b Anträge von Vereinen/Verbänden LPR 25% 75% 

12 c Anträge von Landwirten LPR 5% 95% 

12 d Anträge von Gebietskörperschaften LPR 45% 55% 

12 e 
Anträge von Gebietskörperschaften bei besonders na-
turschutzwichtigen Maßnahmen15 

LPR 25% 75% 

12 f Anträge im Übrigen  LPR 25% 75% 

12 g 
Anträge von Gebietskörperschaften bei Biotopentwick-
lung mit Grunderwerb 

LPR 45% 55% 

12 h 
Anträge von Gebietskörperschaften bei Biotopentwick-
lung mit Grunderwerb bei besonders naturschutzwich-
tigen Maßnahmen16 

LPR 25% 75% 

12 i 
Anträge im Übrigen bei Biotopentwicklung mit Grund-
erwerb 

LPR 5% 95% 

13 
Investitionen für Naturschutz und Landschaftspflege 
(LPR D3) 

   

13 a 
Anträge von Vereinen und Verbänden bei der Förde-
rung der Arbeitsleistung (Handarbeit) ehrenamtlicher 
Helfer 

LPR 70% 30%14 

13 b Anträge von Vereinen und Verbänden LPR 25% 75% 

13 c 
Anträge von Vereinen und Verbänden bei besonders 
naturschutzwichtigen Maßnahmen15 

LPR 5% 95% 

13 d Anträge von Gebietskörperschaften LPR 45% 55% 

13 e 
Anträge von Gebietskörperschaften bei besonders na-
turschutzwichtigen Maßnahmen15 

LPR 25% 75% 
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Modul 4 

Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum 

 

Modul 5 

Private nicht-investive Vorhaben, die zur Erreichung des Ziels h) des GAP-Strategieplans beitragen 

 Finanzierungsanteile 

Ziff. 
 Quelle Landes-

mittel 
Träger Fördersatz 

16 
Private nicht-investive Vorhaben, die zur 
Erreichung des Ziels h) des GAP-Strate-
gieplans beitragen 

TG 89 40% 60% 

 

 

 

 

 

 

 

13 f 
Anträge von Landwirten und natürlichen Personen für 
Ställe, bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen und  
technische Hilfsmittel 

LPR 45% 55% 

13 g 
Anträge von Landwirten und natürlichen Personen für 
Sonstiges (einschließlich Weidezäune) 

LPR 25% 75% 

13 h 
Anträge von Landwirten und natürlichen Personen für 
Sonstiges (einschließlich Weidezäune) bei besonders 
naturschutzwichtigen Maßnahmen15 

LPR 5% 95% 

14 
Dienstleistungen für Naturschutz und Landschafts-
pflege (LPR E1 und E3) 

   

14 a Anträge von Gebietskörperschaften LPR 45% 55% 

14 b 
Anträge von Gebietskörperschaften bei besonders na-
turschutzwichtigen Maßnahmen15 

LPR 25% 75% 

14 c Anträge im Übrigen LPR 25% 75% 

14 d 
Anträge im Übrigen bei besonders naturschutzwichti-
gen Maßnahmen15 

LPR 5% 95% 

 Finanzierungsanteile 

Ziff. 
 Quelle Landes-

mittel 
Träger Fördersatz 

15 

Förderung von Investitionen in der Ent-
wicklung nicht landwirtschaftlicher Un-
ternehmen von Frauen in ländlichen 
Gebieten 
 

IMF 50% 50% 
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Modul 6 

Private Vorhaben, die zur Erreichung des Ziels h) des GAP-Strategieplans beitragen 

 Finanzierungsanteile 

Ziff. 
 Quelle  

Landesmittel 
Träger Fördersatz 

17 
Private Vorhaben, die zur Erreichung 
des Ziels h) des GAP-Strategieplans bei-
tragen 

- 40% 60% 

 

Modul 7 Ausgaben für das LEADER-Regionalmanagement 

Hinweis: Die Zuwendung aus EU-Mitteln für ein unterstütztes Einzelvorhaben der LAG darf grundsätzlich 

nicht mehr als 20 % des Gesamtbudgets der LAG betragen. 

 

Erläuterungen 

 

Die Zuwendung aus EU-Mitteln für ein unterstütztes Einzelvorhaben der LAG darf grundsätzlich nicht mehr 

als 20 % Gesamtbudgets der LAG betragen. 

Projekte im Aktionsgebiet Hohenlohe-Tauber können bis zu maximal 700.000 € der förderfähigen Gesamt-

kosten beantragt werden. 

 

Die Fördersätze und die von den entsprechenden Trägern zu übernehmenden Kosten sind in                               

den grün hinterlegten Feldern dargelegt und werden durch den Beschluss des Auswahlausschus-

ses des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V. selbst festgelegt. 

     

  Definition Nah- und Grundversorgung 

Der Katalog ist bewusst weit gefasst, um unterschiedlichen Strategien und besonderen Bedürfnissen in den 

verschiedenen Regionen gerecht zu werden. Aus diesem Grund schließen wir uns den Vorschlägen des 

Landes an.  

Nahversorgung mit Lebensmitteln/Gebrauchsgütern des täglichen Bedarfs: 

Verbrauchermärkte Hofläden 

Lebensmittelfachgeschäfte Kioske 

Lebensmittelautomaten Tankstellen 

Reformhäuser, Drogeriemärkte (soweit förder-
rechtlich zulässig) 

Mobile Verkaufsstellen wie Marktstände oder Ver-
kaufsfahrzeuge (soweit förderrechtlich zulässig) 

Geschäfte des Lebensmittelhandwerks wie Bäcke-
reien und Metzgereien 

Gaststätten 

Getränkemärkte Co-Working Spaces 

 

Medizinische Grundversorgung: In Frage kommen Einrichtungen, deren Leistungen regelmäßig über eine 

gesetzliche Krankenkasse abgerechnet werden. Diese können sein (keine abschließende Aufzählung): 

 Finanzierungsanteile 

Ziff. 
 
 

Quelle  
Landesmittel 

Träger Fördersatz 

18 Regionalmanagement - 40% 60% 
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Allgemeinmediziner/Hausarzt Neurologe 

Zahnärzte/ Kieferorthopädie Chirurgie 

Allergologie Schmerztherapie 

Gynäkologie und Geburtshilfe  Pflegedienste 

Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde Physiotherapie 

Orthopädie Logopädie 

Urologie, Hautarzt, Augenarzt Ergotherapie 

Kinderarzt Heilpraktiker (Naturheilkunde) 

(Kinder-)Psychologie, Psychiatrie und Psychothera-
pie 

Apotheken 

Innere Medizin  

a. Internist 
b. Gastroenterologie 
c. Kardiologie 
d. Nephrologie 
e. Geriatrie 

Tierarzt  

Hebamme Sozialpädagogische Praxis 

Es ist in jeder Ortschaft nur eine Grundversorgungseinrichtung der jeweiligen o.g. Themenbereiche möglich.  
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  Beschlüsse zur Ko- und Vorfinanzierung 

         Landkreis Schwäbisch Hall 
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  Kreistagsbeschluss Main-Tauber-Kreis 
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  Kreistagsbeschluss Hohenlohekreis 
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Finanzierungsbeteiligung der Kommunen 

 



 

kk 

  Geschäftsordnung des Auswahlausschusses 

 

Verein Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V. 

Geschäftsordnung des Auswahlausschusses 

Stand: 04. September 2024 

 

Präambel 

Die Europäische Union unterstützt mit dem LEADER-Ansatz modellhafte Projekte im ländlichen 

Raum. In der neuen EU-Förderperiode 2023-2027 werden vor allem nachhaltige Projekte und 

Prozesse im Mittelpunkt stehen, welche die LEADER-Regionen resilient und zukunftsfähig ma-

chen. Das LEADER-Förderprogramm zeichnet sich insbesondere durch seinen „Bottom-Up-An-

satz“ aus, d. h. die Menschen vor Ort entscheiden innerhalb einer LEADER-Aktionsgruppe (LAG) 

über die Entwicklungsstrategie für ihre Region und über die zu fördernden Projekte. 

Neben dem EU-Förderprogramm LEADER besteht auf der Grundlage des Sonderrahmenplans der 

Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz (GAK) die Möglichkeit, anerkannten LEADER-Ak-

tionsgruppen (LAG) ein Regionalbudget für Kleinprojekte zur eigenständigen Bewirtschaftung zu 

bewilligen. Bei der beschriebenen Unterstützung handelt es sich um öffentliche Mittel. Sie wer-

den auf Grundlage des Sonderrahmenplans GAK für Kleinprojekte bis 20.000 Euro netto gewährt. 

Zur Umsetzung der beiden Förderprogramme „LEADER“ und „Regionalbudget für Kleinprojekte“ 

(kurz: Regionalbudget) im Aktionsgebiet Hohenlohe-Tauber wurde der Verein „Regionalentwick-

lung Hohenlohe-Tauber e.V.“ als LEADER-Aktionsgruppe gegründet. Innerhalb des Vereins bilden 

der Vorstand und der Fachbeirat den Auswahlausschuss, der über die form- und fristgerecht ein-

gegangenen Projektanträge im Aktionsgebiet Hohenlohe-Tauber in den Förderprogrammen LEA-

DER und Regionalbudget entscheidet. 

Die folgende Geschäftsordnung ergänzt die Ausführungen in der Vereinssatzung und regelt die 

Arbeitsweise des Auswahlausschusses und das Verfahren zur Projektauswahl. 

 

I.  Auswahlausschuss 

1. Gemäß Satzung besteht der Auswahlausschuss aus dem Vorstand und dem Fachbeirat. Ver-

treter der WiSo-Partner und Zivilgesellschaft bilden die Mehrheit. Der Frauenanteil im Gre-

mium liegt bei mind. Einem Drittel. Im Auswahlausschuss muss zu Beginn der Förderperiode 

ein Jugendvertreter oder eine junge Person unter 40 Jahren vertreten sein. 

2. Die Auswahl der Projekte in LEADER und Regionalbudget erfolgt anhand der jeweils für das 

Förderprogramm durch den Auswahlausschuss beschlossenen Auswahlkriterien. Dabei ist zu 

gewährleisten, dass weder die öffentliche Hand noch eine einzelne Interessensgruppe mehr 

als 49% Stimmrecht hat. Es zählen die an der Abstimmung (Stimmabgabe oder Enthaltung) 



 

ll 

beteiligten Stimmberechtigten. Die Beschlussfähigkeit (Anwesenheit einschließlich evtl. 

schriftlich vorgelegter Voten) ist für jede Auswahlentscheidung zwingend erforderlich.  

3. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Bei der Beschlussfassung entscheidet die 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen (einfache Mehrheit). Bei Stimmengleichheit entschei-

det die Stimme des Vorsitzenden des Auswahlausschusses oder des von diesem mit der Sit-

zungsleitung beauftragten Vertreters.  

4. Die Stimmabgabe erfolgt grundsätzlich offen. Auf Antrag kann der Auswahlausschuss jedoch 

auch eine geheime Abstimmung beschließen.  

5. Bei Verhinderung eines Mitglieds wird dessen Stellvertretung an der Stimmabgabe beteiligt.  

6. Im Ausnahmefall ist auch die schriftliche Stimmabgabe verhinderter Mitglieder möglich. 

Schriftliche Voten sollten dem Vorsitzenden des Auswahlausschusses bis zum Beginn einer 

Sitzung vorgelegt werden. Über die Zulassung evtl. später eingehender Voten entscheidet 

der Vorsitzende des Auswahlausschusses.  

7. In besonders begründeten Fällen kann der Vorsitzende des Auswahlausschusses ein Umlauf-

verfahren zur Entscheidungsfindung veranlassen. Hierzu gilt, dass von einer Zustimmung zum 

Beschlussvorschlag ausgegangen wird, wenn bis 14 Tage nach Versand der Unterlagen zum 

Umlaufverfahren keine Rückmeldung erfolgt. Hierauf wird im Anschreiben nochmals hinge-

wiesen.  

8. Mitglieder des Auswahlausschusses sind von den Beratungen und Entscheidungen zur Pro-

jektauswahl im Auswahlausschuss ausgeschlossen, wenn sie persönlich am Projekt beteiligt 

oder von diesem direkt betroffen sind. Liegt eine Befangenheit bei Mitarbeitern des Regio-

nalmanagements vor, dürfen sie sich weder im Vorfeld noch während der Beratung und/oder 

Abstimmung am Verfahren beteiligen und müssen den Versammlungsraum für den Zeitraum 

der Beratung und Bewertung verlassen. Betroffene Mitglieder des Auswahlausschusses bzw. 

Mitarbeiter des Regionalmanagements sind verpflichtet, Befangenheitstatbestände dem Vor-

sitzenden rechtzeitig anzuzeigen.  

9. Eine persönliche Beteiligung liegt vor, wenn die Projektentscheidung ihm selbst, Angehörigen 

oder einer von ihm vertretenen natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts einen 

unmittelbaren Vorteil oder Nachteil verschaffen würde. Die Regelung des § 20 LVwVfG ist 

analog anzuwenden. Angehörige sind alle zu deren Gunsten dem Mitglied des Auswahlaus-

schusses in einem Strafverfahren das Zeugnisverweigerungsrecht aus persönlichen Gründen 

zustehen würde. 

10. Eine persönliche Beteiligung liegt auch vor, wenn ein Mitglied des Auswahlausschusses we-

sentlich an der Genese des Vorhabens beteiligt ist. Hierzu zählt nicht die Beteiligung an Bera-

tungen durch Fachausschüsse. In den Fällen, in denen eine LAG selbst Projektträger ist, stellt 

die Tatsache, dass der Auswahlausschuss nach dem üblichen Verfahren eine Auswahlent-

scheidung trifft, grundsätzlich keinen Interessenskonflikt dar.  
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11. Bei einem kommunalen Vertreter (z. B. Bürgermeister, Landrat) oder einem anderen öffentli-

chen Vertreter liegt kein Interessenskonflikt vor, wenn das Projekt nicht mit einem unmittel-

baren persönlichen Vor- oder Nachteil für ihn selbst oder seine Angehörigen verbunden ist. 

Wirkt sich ein Projekt auf die Gebietskörperschaft oder öffentliche Stelle aus, die er vertritt 

(beispielsweise, weil das Projekt örtlich innerhalb der Grenzen der Gebietskörperschaft liegt), 

ist dadurch alleine noch kein Interessenskonflikt begründet. In diesem Fall darf er an Bera-

tung und Abstimmung im Auswahlausschuss über das Projekt teilnehmen.  

12. Ist eine von einem Mitglied des Auswahlausschusses vertretene Gebietskörperschaft oder 

sonstige juristische Person jedoch Antragssteller bzw. Projektträger, ist eine Stimmberechti-

gung des jeweiligen Mitglieds im Auswahlausschuss zu versagen.  

13. Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Mitglieds an einer 

Auswahlentscheidung hat grundsätzlich jedoch nur dann die Ungültigkeit der Projektaus-

wahlentscheidung zur Folge, wenn diese Mitwirkung für das Abstimmungsergebnis entschei-

dend war. 

 

II. Auswahlkriterien 

1. Das Regionalmanagement trägt dafür Sorge, dass dem Auswahlausschuss nur solche Projekte 

zur Beschlussfassung vorgelegt werden, die grundsätzlich förderfähig nach den Bestimmun-

gen der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg bzw. der GAK sind.  

2. Der Auswahlausschuss entscheidet über jedes Projekt auf Grundlage der von ihm selbst be-

schlossenen Projektauswahlkriterien und einem darauf basierenden gewichteten Punktesys-

tem (s. Anlage zur Geschäftsordnung).  

3. Jedes förderfähige Vorhaben muss dem Auswahlausschuss zur Entscheidung vorgelegt wer-

den. Eine Vorauswahl ist nicht zulässig. Zudem müssen bei jedem Vorhaben alle Projektaus-

wahlkriterien angewendet werden.  

4. Unter Anwendung aller Projektauswahlkriterien können pro Projekt maximal 57 Punkte (LEA-

DER) bzw. 15 Punkte (Regionalbudget) erreicht werden. 

5. Die Förderwürdigkeit eines Vorhabens ist lediglich dann gegeben, wenn die dafür festgelegte 

Mindestpunktzahl (Schwellenwert) von 17 Punkten (LEADER) bzw. 4 Punkten (Regional-

budget) erreicht wird.  

6. LAG-eigene Vorhaben werden ebenfalls auf der Grundlage der Projektauswahlkriterien und 

des Projektbewertungsbogens beurteilt. Sie sind jedoch nur förderfähig, wenn sie in beson-

derer Weise zur Umsetzung des REK beitragen. Eine entsprechende Begründung ist erforder-

lich.  

7. Das Regionalmanagement bzw. der Vorstand kann einen Bewertungsvorschlag als Diskussi-

onsgrundlage unterbreiten. 
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III. Auswahlentscheidung 

1. Die Anwendung der Auswahlkriterien und die dabei festgestellte Punktzahl je Vorhaben füh-

ren zu einem Ranking der Vorhaben. Die Vorhaben werden sodann in der Reihenfolge des 

Rankings und unter Beachtung des ausgelobten Mittelvolumens durch Beschluss ausgewählt. 

2. Bei jeder Entscheidung über ein Vorhaben wird sichergestellt, dass weder die öffentliche 

Hand noch eine einzelne Interessengruppe über mehr als 49 % Stimmrecht im Auswahlaus-

schuss verfügt. 

3. Das doppelte Quorum (mehr als 50% der Mitglieder anwesend und mehr als 50% der anwe-

senden Mitglieder aus dem Bereich WiSo-Partner) muss bei jeder Entscheidung des Auswahl-

ausschusses sichergestellt sein. 

4. Regelungen bei Punktgleichheit 

4.1 LEADER 

Falls zwei oder mehr Vorhaben im Programm LEADER die gleiche Punktzahl erhalten, wird 

die Reihenfolge dieser Vorhaben durch folgende Zusatzregelungen bestimmt:  

1. Punktzahl im Bewertungsbereich 2 der Projektbewertungsmatrix (Handlungsfeldbezo-

gene Qualitätskriterien) 

2. Kosten-/Nutzenverhältnis (beantragte Zuwendung/erreichte Gesamtpunktzahl) 

Die Zusatzregelungen in der dargestellten Reihenfolge werden nur insoweit angewandt, bis 

eine eindeutige Reihenfolge der mit gleicher Punktzahl bewerteten Vorhaben hergestellt 

wurde.  

4.2 Regionalbudget 

Falls zwei oder mehr Vorhaben im Programm Regionalbudget die gleiche Punktzahl erhalten, 

wird die Reihenfolge dieser Vorhaben durch folgende priorisierte Zusatzregelungen be-

stimmt:  

1. Das Projekt trägt zur Stärkung privater und gewerblicher Entwicklungsansätze bei 

2. Kosten-/Nutzenverhältnis (beantragte Zuwendung/erreichte Gesamtpunktzahl) 

Die Zusatzregelungen in der dargestellten Reihenfolge werden nur insoweit angewandt, bis 

eine eindeutige Reihenfolge der mit gleicher Punktzahl bewerteten Vorhaben hergestellt 

wurde. 

5. Vorhaben, die zwar die Mindestpunktzahl erreichen, für die aber keine Mittel mehr zur Ver-

fügung stehen, besteht die Möglichkeit des Nachrückens entsprechend des Rankings bis zur 

Veröffentlichung des nächsten Aufrufs zur Einreichung von Projektvorschlägen. 

6. Vorhaben, die nicht zum Zuge gekommen sind, obwohl sie die Mindestpunktzahl erreicht ha-

ben, können gleichberechtigt an der nächsten Auswahlrunde teilnehmen. Hierfür ist jedoch 

eine erneute Antragstellung erforderlich bzw. die schriftliche Bestätigung, dass der bereits 

vorliegende Projektantrag noch aktuell ist (Inhalt, Ziele, Kosten) und im neu veröffentlichten 
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Projektaufruf berücksichtigt werden soll. Im Regionalbudget ist im Falle eines neuen Budget-

jahres stets ein vollständig neuer Projektantrag einzureichen. 

7. Vorhaben, die bei Anwendung der Auswahlkriterien die Mindestpunktzahl nicht erreichen, 

sind nicht förderwürdig. 

8. Das Ranking und die daraus folgende Auswahlentscheidung können nur von den Angaben 

ausgehen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung relevant sind. Ergeben sich bei Vorhaben im 

Förderprogramm LEADER im Rahmen der Umsetzung bzw. nach Bewilligung wesentliche Än-

derungen eines Projekts, informiert die zuständige Stelle (Regierungspräsidium Stuttgart) das 

Regionalmanagement über die Änderung.  

In den folgenden Fällen bedarf es dann eines erneuten Beschlusses des Auswahlausschusses:  

- bei wesentlichen Änderungen des Projektinhalts,  

- bei Kostensteigerungen über die festgelegte Kostenobergrenze.  

 

Diese noch einmal beschlossenen Projekte müssen jedoch nicht erneut einem Ranking unter-

zogen werden.  

9. Die vom Auswahlausschuss ausgewählten Projekte werden der Öffentlichkeit des Aktionsge-

biets in geeigneter Weise mitgeteilt.  

10. Nach Abschluss einer Auswahlausschusssitzung informiert das Regionalmanagement die An-

tragsteller, deren Vorhaben zur Beratung in der Auswahlausschusssitzung vorgelegen haben, 

über das Ergebnis der Abstimmung.  

11. Die Antragsteller der Vorhaben, die anhand des Rankings zur Förderung ausgewählt wurden, 

werden über das weitere Antragsverfahren informiert. Die Antragsteller der abgelehnten 

Vorhaben, erhalten ein Schreiben, in dem die Ablehnung kurz begründet und auf die Mög-

lichkeit eines Widerspruchs hingewiesen wird. Hierfür ist folgender Textbaustein zu verwen-

den: 

„Sollten Sie allerdings mit der Entscheidung der Aktionsgruppe nicht einverstanden sein, so 

steht es Ihnen frei, die Bewilligung Ihres abgelehnten Vorhabens dennoch unmittelbar bei der 

zuständigen Bewilligungsstelle [Regierungspräsidium Stuttgart] zu beantragen. Die Bewilli-

gungsstelle wird dann über Ihren Antrag mit einem rechtsmittelfähigen Bescheid entscheiden.“  

12. Alle Entscheidungen des Auswahlausschusses, die Projektbewertung, das Ranking der be-

schlossenen Projekte, die Feststellung der Beschlussfähigkeit etc., werden in geeigneter und 

nachvollziehbarer Art und Weise dokumentiert und vom Vorsitzenden des Auswahlausschus-

ses unterzeichnet. Außerdem sind alle Verfahrensschritte, die zur Vorbereitung dieser Ent-

scheidungen beigetragen haben (korrekter Projektaufruf etc.) sowie auch die Nachbereitung 

betreffen (Ablehnungsschreiben und Information der Öffentlichkeit über ausgewählte Pro-

jekte), in geeigneter und nachvollziehbarer Art und Weise vom Regionalmanagement zu do-

kumentieren. Dafür sind - soweit verfügbar - einheitliche vom Land zur Verfügung gestellte 
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Formulare zu verwenden, andernfalls vom Regionalmanagement geeignete eigene Vorlagen 

zu erstellen.  

13. Um auch die Transparenz des Projektauswahlverfahrens sicher zu stellen, werden das REK in 

der jeweils geltenden Fassung, die Vereinssatzung, die Projektauswahlkriterien, die Mindest-

schwelle (Schwellenwerte), die Besetzung des Auswahlausschusses sowie ggf. weitere rele-

vante Informationen veröffentlicht. 

IV. Aufruf und fristgemäße Einladung 

1. In der Regel mindestens 3 Wochen vor jeder Auswahlentscheidung informiert das Regional-

management im Auftrag des Auswahlausschusses die Öffentlichkeit im Aktionsgebiet in ge-

eigneter Weise über die anstehende Auswahlrunde. Dabei werden potenzielle Projektträger 

über das bestehende Förderangebot informiert. Diese Veröffentlichung enthält mindestens 

die folgenden Informationen:  

- Datum des Aufrufes, 

- Stichtag für die Einreichung der Anträge, 

- Voraussichtlicher Auswahltermin, 

- Adresse für die Einreichung der Anträge und Auskünfte zum Aufruf, 

- Themenbereiche (z. B. gesamtes REK oder einzelne Ziele/Maßnahmen bzw. Handlungsfel-

der), für welche Anträge eingereicht werden können, 

- Höhe der Fördermittel, die für diesen Aufruf bereitstehen, 

- Hinweise auf die geltenden Auswahlkriterien, 

- Kontaktdaten für weitere Informationen und evtl. Fragen.  

2. Der Auswahlausschuss soll mit einer Frist von 14 Tagen unter Mitteilung der Tagesordnung 

und ausreichender Vorabinformation zu den vorgelegten Projektanträgen einberufen / ein-

geladen werden. 

 

V. Bagatellgrenzen 

Für die Förderprogramme gelten folgende Bagatellgrenzen: 

- LEADER: mindestens 5.000 Euro Zuschuss 

- Regionalbudget: mindestens 1.000 Euro Zuschuss 

Die Bagatellgrenzen sind bindend. 

 

VI. Zuständigkeiten Regionalbudget 

1. Auf Ebene der LEADER-Aktionsgruppe werden dem Regionalmanagement mittels schriftli-

cher Vollmacht durch den Vorsitzenden des Auswahlausschusses die Aufgaben für 

- die Prüfung des Förderantrags,  

- die Vertragsverhandlungen mit den Antragstellenden,  

- den Abschluss des privatrechtlichen Vertrages zur Durchführung einer Einzelmaßnahme 

im Rahmen des Regionalbudgets,  
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- die Prüfung des Zahlungsantrags,  

- die Kontrolle und Inaugenscheinnahme,  

- sowie die Auszahlung der Fördergelder und die Geltendmachung der Rechte bei Ver-

tragsstörungen  

übertragen (siehe Anlage zur Geschäftsordnung). 

2. Die Vollmacht gilt bis auf Widerruf durch den Vereinsvorsitzenden. 

 

Version vom 04. September 2024. 
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  Vereinssatzung 

 

Satzung 

des Vereins mit dem Namen 

Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V. 

 

 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung 

1. Der Verein führt den Namen Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber 

2. Sitz des Vereins ist das Herrenhaus Buchenbach, Langenburger Straße 10, 74673 Mulfingen 

3. Der Verein ist in das Vereinsregister einzutragen. Er erhält nach erfolgter Eintragung den Zu-

satz "e.V.". 

 

§ 2 Vereinszweck 

1. Zweck des Vereins ist die Förderung der Regional- und Strukturentwicklung in der Raum-

schaft Hohenlohe-Tauber mit den Städten und Gemeinden bzw. Orten Dörzbach, Forchten-

berg, Ingelfingen, Krautheim, Künzelsau, Kupferzell, Mulfingen, Niedernhall, Schöntal, 

Waldenburg und Weißbach im Hohenlohekreis, 

Assamstadt, Bad Mergentheim (ohne Kernstadt), Boxberg, Igersheim, Niederstetten und 

Weikersheim im Main-Tauber-Kreis und 

Blaufelden, Braunsbach, Gerabronn, Ilshofen, Langenburg, Rot am See, Schrozberg, Schwä-

bisch Hall-Gailenkirchen, Untermünkheim, Wallhausen und Wolpertshausen im Landkreis 

Schwäbisch Hall 

u. a. durch die Teilnahme an den Förderprogrammen „LEADER“ 1 und REGIONALBUDGET FÜR 

KLEINPROJEKTE als so genannte Lokale Aktionsgruppe (LAG). Er setzt sich kritisch mit den 

Fragen der ländlichen Entwicklung auseinander, entwickelt eigene Ansätze und Strategien 

zur Entwicklung der Region und bewirbt sich um Fördermittel. 

2. Der Verein vernetzt Kommunen, nicht-staatliche Organisationen, Vereine, Verbände, Institutio-

nen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger der Raumschaft, um Projekte zur regionalen 

Strukturentwicklung zu entwerfen. Für die ihm zur Verfügung stehenden Fördermittel hat der 

Verein die Aufgabe, über die Förderung von Vorhaben zu entscheiden. Der Verein stellt ein 

nicht diskriminierendes und transparentes Auswahlverfahren sowie objektive Projektauswahl-

kriterien für die Auswahl der Vorhaben auf. 

 

 
1  Liaison entre actions de développement de l’économie rurale. 
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3. Ein Austausch mit anderen Regionen wird ebenso angestrebt wie die Partizipation am Aufbau 

eines europäischen Netzwerks durch partnerschaftliche Kontakte und die Durchführung ge-

meinsamer regionaler Entwicklungsprojekte. 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft können natürliche Personen, juristische Personen des öffentlichen und 

des Privatrechts sowie Personenhandelsgesellschaften erwerben Die Mitglieder sollen2 ihren 

(Wohn-) Sitz in dem in § 2 Abs. 1 genannten Gebiet haben. 

2. Die Mitgliedschaft im Verein ist ab dem vollendetem 16. Lebensjahr möglich. Minderjährige 

benötigen für den Vereinsbeitritt die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter. Nach Vereins-

eintritt üben beschränkt geschäftsfähige Mitglieder ihre Mitgliederrechte grundsätzlich 

selbst aus. Die gesetzlichen Vertreter können sich das Bestimmungsrecht vorbehalten und 

dadurch die Mitgliedschaftsrechte für den Minderjährigen ausüben. 

3. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen auf-

grund eines schriftlichen Antrags, der enthalten soll: 

a. bei natürlichen Personen: Den Namen, das Geburtsdatum, den Beruf und die An-

schrift des Antragstellers; 

b. bei juristischen Personen und Personenhandelsgesellschaften: Die Firma bzw. den 

Namen, den Sitz, die Branche, die Postanschrift sowie die vertretungsberechtigten 

Organe des Antragstellers. 

4. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht begründet werden. Gegen die Ablehnung eines 

Aufnahmeantrags kann der Antragsteller innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlus-

ses eine Entscheidung der Mitgliederversammlung beantragen. 

5. Die Zahl der Mitglieder ist nicht beschränkt. 

 

§ 4 Mitgliedsbeiträge 

1. Von den Mitgliedern können Beiträge erhoben werden. 

2. Die Frage der Beitragspflicht, die Höhe des Mitgliedsbeitrags und dessen Fälligkeit werden 

von der Mitgliederversammlung in einfacher Mehrheit bestimmt und in einer Beitragsord-

nung geregelt, die Anlage dieser Satzung ist. 

 

2 In begründeten Ausnahmefällen kann das Mitglied von außerhalb des Gebietes stammen. 
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§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Tod eines Mitglieds, Liquidation, Auflö-

sung des Vereins, Streichung von der Mitgliederliste oder Ausschluss aus dem Verein. 

2. Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung (via E-Mail, Brief oder Fax) gegen-

über einem Mitglied des Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhal-

tung einer Frist von einem Monat zulässig. 

3. Der Vorstand kann ein Mitglied von der Mitgliederliste streichen, wenn es trotz zweimaliger 

Mahnung mit der Zahlung des Beitrags ganz oder teilweise im Rückstand ist. Das zweite 

Mahnschreiben muss einen Hinweis auf die bevorstehende Streichung enthalten. Die Strei-

chung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnschrei-

bens drei Monate verstrichen sind. Streichungen minderjähriger Mitglieder werden vor dem 

entsprechenden Beschluss zudem den gesetzlichen Vertretern mitgeteilt. Diese erhalten die 

Möglichkeit zur Stellungnahme, bevor die Streichung erfolgt. Die Frist beginnt mit dem auf 

die Absendung des Mahnschreibens folgenden Tag. Die Streichung ist dem Mitglied mitzutei-

len. Durch die Streichung des Mitglieds wird seine Verpflichtung zur Zahlung der rückständi-

gen Beiträge nicht berührt. 

4. Der Ausschluss ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig. Ein wichtiger Grund 

liegt insbesondere vor, 

a. wenn ein Mitglied schuldhaft in schwerwiegender Weise den Interessen des Vereins 

zuwiderhandelt. 

b. bei Kundgabe rechts- oder linksextremer, rassistischer, antisemitischer oder anderer 

demokratie- und menschenfeindlicher Haltungen durch ein Mitglied innerhalb und 

außerhalb des Vereins und der Mitgliedschaft in rechts- oder linksextremen, rechts-

populistischen oder menschen- und demokratiefeindlichen Parteien und Organisatio-

nen, wie z. B. der NPD oder DVU. 

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 

Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegen-

heit zu geben, sich persönlich oder schriftlich zu äußern. Der Beschluss ist dem Mitglied un-

ter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. Gegen den Ausschluss kann das ausgeschlos-

sene Mitglied innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses schriftlich Einspruch ein-

legen und beim Vorstand die Entscheidung der Mitgliederversammlung beantragen. Der Vor-

stand hat innerhalb von zwei Monaten ab Zugang des Einspruchs die Mitgliederversammlung 
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zwecks Entscheidung über den Ausschluss einzuberufen. Unterlässt der Vorstand die fristge-

rechte Einberufung der Mitgliederversammlung, so ist der Ausschließungsbeschluss des Vor-

standes wirkungslos. 

5. Mahnschreiben und sonstige Mitteilungen nach Absatz 3 und 4 gelten dem Mitglied als zuge-

gangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene (E-

Mail-) Adresse gerichtet ist. 

 

§ 6 Organe 

Organe des Vereins sind: 

a. die Mitgliederversammlung, 

b. der Vorstand,  

c. der Beirat. 

Der Vorstand und der Beirat bilden den Auswahlausschuss (§12). 

 

§ 7 Vorstand 

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens drei und höchstens sieben Personen. Über 

die Zahl der Vorstandsmitglieder entscheidet die Mitgliederversammlung bei der Bestellung 

des Vorstands. 

Im Vorstand dürfen weder Vertreter von öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften noch 

eine einzelne Interessengruppe mit mehr als 49 Prozent der Stimmrechte vertreten sein. 

2. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. 

3. Der Vorstand setzt sich zusammen aus 

a. je einem von den Landkreisen Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis und Landkreis 

Schwäbisch Hall benannten Vorstandsmitglied und 

b. weiteren durch die Mitgliederversammlung gewählten Vorstandsmitgliedern. 

4. Die von den Landkreisen benannten Vorstandsmitglieder werden für die Dauer der gesamten 

Förderperiode eingesetzt. Die benannte Person wird mit einer Vertretungsvollmacht ausge-

stattet, die sie bemächtigt, die Interessen des jeweiligen Landkreises in den Organen und 

Gremien des Vereins zu vertreten. Diese Vollmacht ist dem Vereinsvorsitzenden vorzulegen. 

5. Die nicht von den Landkreisen benannten Vorstandsmitglieder werden von der Mitglieder-

versammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt.  

Wiederwahl ist zulässig. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. 
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Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur Wahl der Nachfolger im Amt. 

6. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende werden aus den Reihen aller Vor-

standsmitglieder von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tage 

der Wahl an gerechnet, gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

7. Das Amt eines Vorstandsmitglieds endet durch 

a. Ablauf seiner Amtszeit; das bisherige Vorstandsmitglied bleibt jedoch bis zur Neuwahl 

des Vorstands im Amt; 

b. Tod; 

c. Amtsniederlegung; sie ist jederzeit zulässig und schriftlich unter Einhaltung einer Frist 

von einem Monat gegenüber dem Verein zu erklären. 

d. Ende der Förderperiode 

8. Scheidet ein gewähltes Vorstandsmitglied während der Amtsperiode aus, so kann der Vor-

stand ein Ersatzmitglied aus dem Kreis der Mitglieder für die Zeit bis zur nächsten Mitglieder-

versammlung wählen. Das durch die Mitgliederversammlung neu gewählte Vorstandsmit-

glied wird für den Zeitraum der noch verbleibenden Amtsperiode seines Vorgängers gewählt 

und bleibt bis zur turnusmäßigen Neuwahl des Gremiums im Amt.  

9. Änderungen in der Zusammensetzung des Vorstands sind unverzüglich zur Eintragung in das 

Vereinsregister anzumelden. 

 

§ 8 Aufgaben des Vorstands 

1. Der Vorstand führt die Vereinsgeschäfte im Sinne der Vereinssatzung. 

2. Er ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung ei-

nem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er nimmt auch folgende Aufgaben wahr: 

a. Vorbereitung der Mitgliederversammlung und der Auswahlausschusssitzung sowie 

Aufstellung der Tagesordnung; 

b. Einberufung der Mitgliederversammlung und des Auswahlausschusses; 

c. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 

d. Regelmäßige Einladung zu Mitgliedertreffen außerhalb der Mitgliederversammlung, 

e. Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr, Verzeichnung der Einnah-

men und der Ausgaben sowie Erstellung einer Jahresrechnung nach § 19  Absatz 3, 
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f. Bestätigung nach § 2 Abs. 2 Satz 3. 

g. Errichtung von Fachausschüssen und/oder Arbeitsgruppen 

3. Die Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich. Über eine Aufwandsentschädigung entschei-

det die Mitgliederversammlung. 

4. Die genaue Abgrenzung der Geschäftsbereiche unter den Vorstandsmitgliedern erfolgt durch 

Vorstandsbeschluss. Über wichtige Ereignisse, die einen Geschäftsbereich betreffen, sind die 

anderen Vorstandsmitglieder unverzüglich zu unterrichten.  

5. Für die vorgenannten Aufgaben kann der Vorstand ein geeignetes Regionalmanagement ein-

richten, über welches er dann die Dienst- und Fachaufsicht ausübt.  

6. Zu außergewöhnlichen Geschäftsführungsmaßnahmen ist die vorherige Zustimmung des Bei-

rats erforderlich. Die Maßnahmen werden durch Beschluss des Beirats bestimmt. 

7. Die Mitglieder des Vorstands haften im Innenverhältnis, soweit gesetzlich zulässig, nur für 

Vorsatz. 

 

§ 9 Beschlussfassung des Vorstands 

1. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die von dem Vor-

sitzenden, bei Verhinderung von dem stellvertretenden Vorsitzenden, telefonisch oder in 

Textform (schriftlich oder im Wege der elektronischen Medien) einberufen werden. In jedem 

Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung 

bedarf es nicht. Der Vorstand kann virtuell/online zusammenkommen. Die Regelung des § 14 

Abs. 4 zur Form der Einberufung gilt entsprechend. 

2. Die Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende, bei Verhinderung der stellvertretende Vorsit-

zende des Vereins. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der tatsäch-

lich bestellten Vorstandsmitglieder anwesend ist.  

Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-

men. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Leitung der Vorstandssitzung. 

Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Die Beschlüsse des Vorstands sind schriftlich 

niederzulegen und von der Sitzungsleitung zu unterzeichnen.  

Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmenden, die 

gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. 

3. Ein Vorstandsbeschluss kann im Rahmen einer Präsenzveranstaltung, telefonisch, in Text-

form oder virtuell/online gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu 

der zu beschließenden Regelung oder der Form der Beschlussfassung erklären. 
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4. Bei der Beschlussfassung kann ein Mitglied Stimmrechtsvollmacht erteilen. Die Stimmrechts-

vollmacht kann nur an Personen derselben Institution vergeben werden.  Dies kann rechtsge-

schäftliche und organschaftliche Vertretung einschließen. Die Vollmachten bedürfen der 

Schriftform und sind für jede Vorstandssitzung gesondert zu erteilen. 

 

§ 10 Vertretung des Vereins 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden und den stellvertreten-

den Vorsitzenden jeweils allein vertreten. Im Innenverhältnis gilt jedoch, dass der stellvertretende 

Vorsitzende nur bei Verhinderung des Vorsitzenden handeln darf. 

 

§ 11 Beirat 

1. Der Beirat besteht aus mindestens 15 Mitgliedern. 

2. Er wird auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, von der Mitglieder-

versammlung gewählt. Wiederwahl ist zulässig.  

Jedes Mitglied des Beirats ist einzeln und mit einer Stellvertretung zu wählen. Vorstandsmit-

glieder können nicht zugleich Mitglieder des Beirats sein.  

Vertreter der öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften oder einzelne Interessengruppen 

dürfen nicht die Mehrheit (max. 49 Prozent) stellen. 

Mindestens ein Drittel der Beiratsmitglieder muss weiblich sein. 

Zum Zeitpunkt der Wahl muss mindestens ein Mitglied des Beirats jünger als 40 Jahre sein. 

3. Das Amt eines Beiratsmitglieds endet durch 

a. Ablauf seiner Amtszeit; das Mitglied bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Beirats im 

Amt; 

b. Tod; 

c. Amtsniederlegung; sie ist jederzeit zulässig und schriftlich unter Einhaltung einer Frist 

von einem Monat gegenüber dem Verein zu erklären. 

d. Ende der Förderperiode 

4. Scheidet ein Beiratsmitglied während der Amtsperiode aus, so kann der Beirat ein Ersatzmit-

glied für die Zeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung wählen. Das durch die nächste Mit-

gliederversammlung neu gewählte Beiratsmitglied wird für den Zeitraum der noch verblei-

benden Amtsperiode seines Vorgängers gewählt und bleibt bis zur turnusmäßigen Neuwahl 

des Gremiums im Amt. 
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5. Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand zu überwachen und in wichtigen Vereinsangelegen-

heiten zu beraten. Er beschließt über die in dieser Satzung vorgesehenen Angelegenheiten, 

insbesondere 

a. die Erteilung der Zustimmung zu außergewöhnlichen Geschäftsführungsmaßnahmen; 

b. die Festlegung der zustimmungspflichtigen Geschäftsführungsmaßnahmen nach § 8 

Absatz 6; 

c. die Streichung und den Ausschluss von Mitgliedern, 

d. die Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans. 

6. Der Beirat wählt für seine Amtszeit in seiner ersten Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzen-

den und dessen Stellvertreter. Scheidet der Vorsitzende oder der Stellvertreter während sei-

ner Amtsdauer aus seinem Amt aus, so hat der Beirat zeitnah eine Neuwahl vorzunehmen. 

Der durch den Beirat neu gewählte Vorsitzende oder der Stellvertreter wird für den Zeitraum 

der noch verbleibenden Amtsperiode seines Vorgängers gewählt. Der Stellvertreter hat die 

Rechte des Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist. 

7. Mindestens einmal im Kalenderjahr soll eine Sitzung des Beirats stattfinden. Dies ist im Rah-

men einer Sitzung des Auswahlausschusses möglich. Der Beirat wird vom Vorsitzenden oder 

vom stellvertretenden Vorsitzenden des Vereinsvorstands telefonisch oder in Textform 

(schriftlich oder im Wege der elektronischen Medien) mit einer Frist von mindestens einer 

Woche unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Der Beirat muss einberufen werden, 

wenn mindestens ein Beiratsmitglied die Einberufung schriftlich vom Vorstand verlangt. Wird 

dem Verlangen innerhalb einer Frist von zwei Wochen nicht entsprochen, sind die Beirats-

mitglieder, die die Berufung des Beirats vom Vorstand verlangt haben, berechtigt, selbst den 

Beirat einzuberufen. Der Beirat kann virtuell/online zusammenkommen. Die Regelung des § 

14 Abs. 4 zur Form der Einberufung gilt entsprechend. 

8. Alle Vorstandsmitglieder sind berechtigt und auf Verlangen des Beirats verpflichtet, an den 

Sitzungen des Beirats teilzunehmen. Die Vorstandsmitglieder sind von den Sitzungen des Bei-

rats zu verständigen. Absatz 7 Satz 3 gilt entsprechend. 

9. Die Sitzungen des Beirats werden vom Vorsitzenden des Beirats, bei Verhinderung von dem 

stellvertretenden Vorsitzenden des Beirats, geleitet. Ist auch dieser verhindert, so bestim-

men die erschienenen Beiratsmitglieder die Sitzungsleitung. 

10. Der Beirat bildet seine Meinung durch Beschlussfassung. Ein Beiratsbeschluss kann im Rah-

men einer Präsenzveranstaltung, telefonisch, in Textform oder virtuell/online gefasst wer-

den. Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Beiratsmitglieder anwe-
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send ist. Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen gülti-

gen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Leitung der Beiratssitzung. 

Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Abweichend hiervon bedürfen Beschlüsse über 

den Ausschluss von Mitgliedern einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen 

Stimmen. 

11. Die Beschlüsse des Beirats sind schriftlich niederzulegen und von der jeweiligen Sitzungslei-

tung zu unterschreiben. 

12. Die Mitglieder des Beirats haften, soweit gesetzlich zulässig, nur für Vorsatz. 

 

§ 12 Auswahlausschuss 

1. Gibt der Verein Voten zur Förderfähigkeit von Projekten i. R. des Vereinszwecks oder vergibt 

selbst solche Förderungen, wird die Entscheidung durch den Auswahlausschuss getroffen. 

2. Der Auswahlausschuss besteht aus dem Vorstand und dem Beirat. Für dessen innere Ord-

nung gilt § 11 entsprechend. 

Der Auswahlausschuss besteht zu mindestens einem Drittel aus Frauen. 

Zum Zeitpunkt der Wahl muss mindestens ein Mitglied des Auswahlausschusses jünger als 40 

Jahre sein. 

In der Zusammensetzung des Auswahlausschusses verfügen weder Vertreter von öffentlich-

rechtlichen Gebietskörperschaften noch eine einzelne Interessengruppe über mehr als 49 % 

Stimmrecht. 

Bei der Auswahlentscheidung dürfen weder Vertreter von öffentlich-rechtlichen Gebietskör-

perschaften noch eine einzelne Interessengruppe mit mehr als 49 % der Stimmrechte vertre-

ten sein. 

Der Auswahlausschuss kann in Präsenz oder virtuell/online zusammenkommen. Die Regelung 

des § 14 Abs. 4 zur Form der Einberufung gilt entsprechend. 

3. Der Auswahlausschuss erarbeitet und beschließt Kriterien für die Auswahlentscheidung zur 

Förderung der eingereichten Projektanträge. 

4. Der Auswahlausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben, die satzungsergänzende 

Festlegungen trifft. 

5. Der Auswahlausschuss kann nach Bedarf zur Beratung bei der Entscheidung über die Förde-

rung von Projektanträgen einen zusätzlichen themenspezifischen Beirat einrichten. Die Auf-

gaben dieses Beirats werden bei der Einrichtung in einer Geschäftsordnung festgelegt. 
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§ 13 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für 

a. die Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit der von den Vereinsmitgliedern zu ent-

richtenden Beiträge (0); 

b. die Bestellung von Vorstandsmitgliedern (§ 7); 

c. die Errichtung und Wahl des Beirats; 

d. Beschlüsse über Aufwandsentschädigungen; 

e. die Bestellung eines Rechnungsprüfers. Der Rechnungsprüfer wird von der Mitglie-

derversammlung jährlich jeweils für das laufende Geschäftsjahr bestellt; 

f. die Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichts; 

g. die Entlastung der Mitglieder von Vorstand und ggf. Beirat; 

h. Satzungsänderungen (§ 16 Absatz 5 lit. a); 

i. die Auflösung des Vereins (§ 16 Absatz 5 lit. b). 

 

§ 14 Einberufung der Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert, 

jedoch mindestens einmal jährlich zur Jahresversammlung. Die Mitgliederversammlung kann 

als Präsenzversammlung oder virtuell erfolgen. Der Vorstand entscheidet hierüber nach sei-

nem Ermessen und teilt dies den Mitgliedern in der Einladung unter Angabe von Datum und 

Uhrzeit mit. Die virtuelle Mitgliederversammlung erfolgt durch Einwahl aller Teilnehmer in 

eine Video- oder Telefonkonferenz. Eine Kombination von Präsenzversammlung und virtuel-

ler Mitgliederversammlung ist möglich, indem den Mitgliedern die Möglichkeit eröffnet wird, 

an der Präsenzversammlung mittels Video- oder Telefonkonferenz teilzunehmen. Die Vor-

schrift des § 32 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (auch ohne Versammlung der Mitglieder ist 

ein Beschluss gültig, wenn alle Mitglieder Ihre Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich er-

klären) bleibt hiervon unberührt. Die sonstigen Bedingungen der virtuellen Mitgliederver-

sammlung richten sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Mitgliederversamm-

lung, insbesondere die Regelungen des § 16 dieser Satzung. 

Eine virtuelle Mitgliederversammlung über die Auflösung des Vereins ist unzulässig. 
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2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden auf Antrag eines 

Vorstands- oder Beiratsmitglieds oder wenn dies mindestens ein Drittel aller Vereinsmitglie-

der schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt. 

3. Mitgliederversammlungen werden vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wo-

chen in Textform (schriftlich oder im Wege der elektronischen Medien) unter Angabe der Ta-

gesordnung einberufen. 

Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das 

Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied 

dem Verein schriftlich bekannt gegebene (E-Mail-) Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung 

setzt der Vorstand fest. 

4. Die Zugangsdaten zu einer Online-Mitgliederversammlung sowie das nur für die aktuelle Ver-

sammlung gültige Zugangswort werden den Mitgliedern rechtzeitig vor der Versammlung 

(spätestens 3 Stunden davor) in Textform bekannt gegeben. Ausreichend ist dabei die ord-

nungsgemäße Absendung der E-Mail an die letzte dem Vorstand bekannt gegebene E-Mail-

Adresse des jeweiligen Mitglieds. Mitglieder, die über keine 

E-Mail-Adresse verfügen, erhalten das Zugangswort per Post an die letzte dem Vorstand be-

kannt gegebene Adresse. Die Zugangsdaten sind sorgfältig aufzubewahren und keinem Drit-

ten weiterzugeben. 

Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann der Vorstand den 

Mitgliedern auch ermöglichen, ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimmen 

vor der Durchführung der Mitgliederversammlung schriftlich abzugeben. 

Als abgegeben gelten hierbei nur Stimmen, die dem Vorstand bis zum Beginn der Versamm-

lung gemäß § 130 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch zugegangen sind. 

5. Daneben kann es regelmäßige Mitgliedertreffen geben, zu denen der Vorstand formlos ein-

lädt. 

 

§ 15 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 

Jedes Mitglied kann bis spätestens 9 Tage vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand 

schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt 

werden. 

Der Vorstand hat die Ergänzung der Tagesordnung den Vereinsmitgliedern mindestens eine Wo-

che vor der Mitgliederversammlung schriftlich mitzuteilen, sofern sie wesentliche Maßnahmen 

wie die Abberufung von Vorstandsmitgliedern, Beitragserhöhungen oder die Auflösung des Ver-

eins betrifft. 
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§ 16 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorsitzenden, bei Verhinderung von dem stellver-

tretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied, geleitet. Ist kein Vorstands-

mitglied anwesend, bestimmt die Versammlung die Leitung. Bei Wahlen kann die Versamm-

lungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussion einem Wahl-

leiter übertragen werden. 

2. Die Art der Abstimmung bestimmt die Versammlungsleitung. Die Abstimmung muss jedoch 

schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mit-

glieder dies beantragt. 

3. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Zehntel sämtlicher Ver-

einsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb 

von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen, gegebenenfalls nach 

§ 15 ergänzten, Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der er-

schienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

4. Bei Beschlussunfähigkeit kann der Versammlungsleitende nach Feststellung der Beschlussun-

fähigkeit auch die Versammlung schließen und nach einer Pause von 15 Minuten eine neue 

Versammlung mit gleicher Tagesordnung einberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl 

der vertretenen Anteile beschlussfähig. Auf diese Möglichkeit einer Wiederholungsversamm-

lung im direkten Anschluss an die Versammlung und deren Beschussfähigkeit, unabhängig 

von der Zahl der vertretenen Anteile, ist bei der Einladung gesondert hinzuweisen. Die Einla-

dung zur Wiederholungsversammlung hat in der in § 14 Absatz 3 und 4 bestimmten Form zu 

erfolgen. 

5. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmberechtigt sind Vereinsmitglieder ab dem vollendeten 

16. Lebensjahr. Die Beschlüsse bedürfen grundsätzlich der einfachen Mehrheit der abgege-

benen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Zu folgenden 

Beschlüssen ist jedoch eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen 

erforderlich: 

a. Beschlüsse über Satzungsänderungen einschließlich Änderungen des Vereinszwecks; 

b. Beschlüsse über die Auflösung des Vereins. 

6. Bei der Beschlussfassung kann ein Mitglied Stimmrechtsvollmacht erteilen. Dies kann rechts-

geschäftliche und organschaftliche Vertretung einschließen. Die Vollmachten bedürfen der 

Schriftform und sind für jede Mitgliedsversammlung gesondert zu erteilen. Minderjährige 

Mitglieder ab dem 16. Lebensjahr können ausschließlich von ihren gesetzlichen Vertretern 
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vertreten werden. Eine Erteilung von Stimmrechtsvollmachten an andere Personen als ihre 

gesetzlichen Vertreter ist nicht möglich. 

 

§ 17 Niederschrift über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

Über die von der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift anzuferti-

gen, die von der Versammlungsleitung und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 18 Verwaltung des Vereinsvermögens 

Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden und sind 

im Übrigen nach Maßgabe dieser Satzung zu verwalten. 

 

§ 19 Geschäftsjahr, Rechnungslegung 

1. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

2. Der Vorstand hat für eine ordnungsmäßige Verzeichnung des Vermögens sowie der Einnah-

men und Ausgaben des Vereins zu sorgen. 

3. Innerhalb von drei Monaten nach dem Schluss eines jeden Geschäftsjahres hat der Vorstand 

eine Jahresrechnung mit einer Vermögensübersicht und einen Jahresbericht zu erstellen. Der 

Jahresbericht hat Aufschluss über die Tätigkeit des Vereins im abgelaufenen Geschäftsjahr zu 

geben. 

4. Die Jahresrechnung ist von dem nach § 13 lit. e bestellten Rechnungsprüfer zu prüfen. 

Der Rechnungsprüfer hat dem Vorstand über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich zu berich-

ten. Der Vorstand hat die Jahresrechnung, den Jahresbericht und den Bericht des Rechnungs-

prüfers zu prüfen. Der Vorstand hat die Jahresrechnung und den Jahresbericht sowie die Prü-

fungsberichte des Rechnungsprüfers der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzule-

gen. 

 

§ 20 Vermögensanfall  

Bei Auflösung entscheidet die Mitgliederversammlung über die Verwendung des Vermögens. 

 

§ 21 Liquidation 

Die Liquidation erfolgt durch die Vorstandsmitglieder als Liquidatoren. § 7 bis § 10 gelten während 

der Liquidation entsprechend. 
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§ 22 Bekanntmachungen 

Soweit öffentliche Bekanntmachungen vorgeschrieben sind, erfolgen sie in den amtlichen Be-

kanntmachungsorganen der Städte und Gemeinden im Geltungsbereich des Regionalentwick-

lungsvereins Hohenlohe-Tauber. 

 

§ 23 Datenschutz 

Entsprechende Datenschutzbestimmungen für den Verein Regionalentwicklung Hohenlohe-Tau-

ber e.V. zur Erfüllung der relevanten gesetzlichen Datenschutzvorschriften werden in einer Daten-

schutzrichtlinie geregelt. Diese wird vom Vorstand beschlossen.  

 

Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung am 24. März 2015 errichtet und 

wurde in der Mitgliederversammlung vom 08. November 2023 neu gefasst. 

 

Mulfingen-Buchenbach, den 08. November 2023 


